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Die Entstehung und Ausbildung der Mittelalter-, 
lichen Nniversltüleu nach ihren Sauptmomenteu. 

« V i e Vor^länfer der mittelalterlichen Universitäten waren die Kloster-
und Domschnlen des 9. — 1 l . Jahrhunderts. Hervorgegangen ans 
dem nnmittelbar practischen Bedürfnisse der Vorbildung für den klerikalischen 
Stand hatten diese Schnlen anch eine dnrchans ans dieses Ziel gerichtete 
Tendenz. Der Unterricht verlief in drei Stadien: dem s. g. T r i v i n m , 
welches Grammatik, Rhetorik und Dialektik, dein Q u a d r i v i n m , welches 
Arithmetik, Geometrie, Mnsik und Astronomie umfaßte, uud endlich der 
T h e o l o g i e als dem Gipfel alles dermaligen Stndinms. Das Trivinm 
nnd Qnadrivinm zusammen stellten die sieben f r e i e u K ü n s t e (lidoralss 
art68) dar als die eines freien Mannes würdige Beschäftigung, im Gegen
sätze znm Ackerban nnd den bloß mechanischen Handwcrksarbciteu, welche 
den Hörigen überlassen blieben. Sämmtliche freien Künste dienten als 
Vorstudien für die Theologie nnd den Kirchendieust. Beim Trivinm (Gram
matik, Rhetorik, Dialektik) springt dieser propädeutische Zweck sofort in die 
Augen und die Wissenschaften des Qnadriviums dienten der kirchlichen Fest
rechnung, der kirchlichen Ban- nnd Malerknnst nnd der nmstkalischen Aus
führung des Gottesdienstes znr Unterlage. Was die damalige Zeit auf der 
Grundlage des B o e t h i u s au Philosovbie kannte und betrieb, wnrde in 
den Rahmen der Dialektik gefaßt, während das Studium der Grammatik 
und Rhetorik in bell Kirchenvätern, den christlichen Dichtern und den la-
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teinischcn Klassikern, soweit sie damals bekannt nnd verbreitet waren (be
sonders Horaz, V i rg i l , Livius und Justin) ihre Grundlagen nnd Vorbilder 
hatte. Der eigentlich theologische Unterricht umfaßte das Studium der hei
ligen Schrift und der Kirchenväter. Letzteres wandte nach dem Vorbilde 
der Kirchenväter allen Fleiß und Scharfsinn ans die Entwicklung des alle
gorischen, mystischen und moralischen Sinnes, —die grammatisch-historische 
Auslegung dagegen, nämlich die Entwicklung des Wortsinncs, war das 
Aschenbrödel der Exegese. ^NMrknndie, Geographie nnd Geschichte wurden 
nicht sclbstständig gelehrt ,^'oWe^ m« Megentlich bei andern Disciplineu 
einzelne Notizen daraus gewonnen. Nnr die Kirchengeschichte wnrde nach 
Nufin und Casstodor einigermaßen eingehend behandelt. 

Diesen Schulen stand nach Wahl des Abtes der gelehrteste unter den 
Mönchen, oder bei den Domschuleu nach Wahl des Bischofs einer der 
Kanoniker als Scho las t icus vor, der je nach Bedürfniß in seiner Lehr
tätigkeit noch von andern Mönchen oder Kanonikern unterstützt wnrde. 
Die Oberanfsicht führte der Bischof oder A b t selbst; übcrtrng bei grö
ßern Dimensionen seiner geistlichen Geschäftsführung sie jedoch seinem 
Kauz le r . 

Bis gegen Ende des 11. Iahrhnnderts genügten diese Sehnten dem 
wissenschaftlichen Bedürfniß. Als aber seit der Verbindung des ottonischen 
Kaiserhauses mit dem byzantinischen Hofe anch die byzantinische Cnltnr 
wieder in den Gesichtskreis des Abendlandes getreten war, — als Otto's I I I . 
trügerischer Traum von einer Wiederherstellung der alt-römischen Impera-
torenherrlichkeit dazu gedrängt hatte, Latinms verschüttete Geistesschätze 
wieder aufzusuchen, und auch die Kirche aus tiefer Schmach und Entartung 
sich znm höchsten Gipfel der Macht nnd des Einflusses wieder erhob, -— 
als ferner die steigende Blüthe manrisch-spanischcr Gelehrsamkeit die benach
barte Christenheit znr Nacheifrung reizte nnd aus den durch die Krenzzngc 
geöffneten Pforten des Morgenlandes neue und mächtige Geistesströme sich 
über das christliche Abendland ergossen; — als Ma th -cma t i t nnd Astro
nomie durch saracenische Gelehrsamkeit befruchtet einen neuen Anfschwnng 
erhielten, als Ga l c n nnd H ip p o t r a t e s die wissenschaftliche H ei lknnde, 
A r i s to te le? mit seinen arabischen Commentatoren die Na tn rknude , 
die Ph i loso p h i e nnd die s p e e n l a t i v c T h co log ic zu begründen nnd 
zn beherrschen begannen nnd gleichzeitig auch die Quellen des römischen 
Rechtes wieder eröffnet wurden, — da zeigten sich die Formen der alten 
Dom- nnd Klostcrschulen zu enge nnd der gährcnde Most sprengte die alten 
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Schläuche. Aus dieser Krisis gingen die mittelalterlichen Hochschulen 

hervor. 
Der Näme U n i v 6 l 8 i t 5 8 tritt uns zuerst in einem die Pariser Schule 

betreffenden Dccretale des Papstes I n nocenz I I I , zn Anfang des 13. Jahr
hunderts entgegen. Man verstand aber darnnter nichts weniger als eine uni-
vei-8iw8 lirerarum, deren Aufgabe es sei, die Gesammtheit der Wissenschaften 
lehrend nnd lernend zu bewältigen, sondern faßte das Wort vielmehr im echt 
römischen Sinne als Bezeichnung der bei Entstehung der Hochschulen sich bil
denden Corporationen von Lehrern und Schülern (univsi'8itat<23 massiZlrorum 
et 8clia!ai-ium). I n jenem Sinne würde der Näme anch dem Sachvcr-
hältniß durchaus uicht entsprochen haben, denn im ersten Stadiuni ihrer 
Entwickclung waren die mittelalterlichen Hochschulen nichts weniger als 
Pstcgestättcn a l l e r Wissenschaften,—vielmehr war auf allen ursprünglich 
nur eine der s. g. höheren Wissenschaften vertreten: in Bologna nnd Padua 
z. B. das römische Recht, in Salerno nnd Montpellier die Mcdicin, in Paris 
uud Oxford die Theologie. Nnd anch, als später neben ihr anch die übrigen 
Wissenschaften Platz griffen, blieb immer noch jene e i n e , der die Schnlc 
früher ansschließlich gedient hatte, auf das entschiedenste vorherrschend. 

Bei diesem Begriffe des Wortes Vniver8itn,8 konnte eine Hochschule 
auch mehrere Universitäten nmschließen, wenn nämlich mehrere Corporationen 
sich selbstständig nebeneinander organisirten, sei es nach Maßgabe der Natio
nalitäten, sei es der Wissenschaften. So hatte Bologna zwei juristische 
Universitäten, die nach der Nationalität der Schüler als eine eis- und 
transalpinische sich constituirt hatten, nnd als später auch der Unterricht 
in den freien Küusteu, in der Medicin und Theologie hier Fuß faßte, 
schloffen sich deren Lehrer nnd Schüler ebenfalls zu selbststäudigen Corpo
rationen (Universitäten) ab. Zu Paris dagegen bestaub zu allen Zeiten 
nnr eine Universität, denn wenn auch dort eiue jede der vier Natioueu, 
in welche die Gesammtheit der Lehrenden nnd Lernenden sich gliederte, ein 
integrirendes Ganze für sich bildete, so hatten sie alle vier doch nnr eine 
gemeinschaftliche, die Einheit wahrende nnd die Gesammtheit nmfassende 
und beherrschende Spitze in dem Rector, während zn Bologna gleichzeitig 
zwe i , resp. v i e r Häupter neben einander bestanden. 

Die Lehranstalt als solche hieß vielmehr 80 Kola, — welcher Näme 
jedoch später auf die Vorlesungen nnd Hörsäle überging, — oder 8 I r i d i u m . 
Wnrde dem letztern anch hänftg das Prädicat der Allgemeinheit beigefügt 
(stuäium TLnoraw), so hatte doch auch dies nichts mit der Gesammtheit 

6 " 
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der Wissenschaften zn thnn, sondern sollte bloß ausdrücken, daß Fremden 
wie Einhciinischen der Zutritt offen stehe, uud daß die hier erworbeueu 
gelehrten Würden zufolge päpstlicher nnd kaiserlicher Privilegien für das 
ganze christliche Abendland Geltung hätten. 

Blicken wir nun auf die Entstehung der ältesten Uuiversitateu, so 
springt uus sofort eine D o p p c l r i c h t u u g iu die Augeu, welche die durch
greifendsten Unterschiede uud Gegeusätze nach fast allen Seiten hin zur 
Ausbilduug brachte. Die eine hat in I ta l ien, die andere in Frankreich 
und England ihre Heimath; dort werden Bologna nnd Salcruo, hier Paris 
nnd Oxford als Normalanstalten auznsehen sein. Der letzte Grnnd der 
gegensätzlichen Entwicklung liegt darin, daß dort (in Italien) die erst jetzt 
nen begründeten Wissenschaften der Iurisprndenz oder Medicin, hier da
gegen die althergebrachten der freien Künste uud der Theologie den ersten 
Ansatz der Hochschule bcgrüudeteu. Hier war die Un i v6 i ' 8 l t l l 3 iu ur-
N d u 8 l u n ä a t a , d. h. die freieu Künste bildeten den Ausgangspunkt und 
die Basis alles Studiums, was dann in Beziehung anf das l eh rende 
Personal den Magistern der freieu Künste (den s. g. Art is ten) einen dnrcb 
Persoueu- uud Stimmeuzahl überwicgeudeu Einfluß gab; iu Beziehung auf 
die Schü ler aber es bedingte, daß iu ihreu Reihen nicht bloß das vor
geschrittenere Jünglings- nnd Mannes-, sondern anch das unreifere Knaben
alter vertreten war. Anch hängt es damit wobl znsammen, daß hier die 
Zahl der ärmern nnd nnterstütznngsbedürftigen Schüler viel größer war, 
als dort. 

Dieser erste Unterschied bedingte sofort eiuen zwe i ten , daß nämlich 
die Universitäten der letztern Art an schon bestehende Kloster- oder Dom
schulen, in welchen ja dieselben Wissenschaften gelehrt wnrden, sich an
schlössen und als Erweiterung derselben nach größerm nnd umfassenden» 
Maßstabe anznsehen sind, und daher von vornherein nnter Beaufsichtigung 
der Kirche, d. h. des Bischofs oder bischöflichen Kanzlers sich entfalteten 
uud orgauisirteu, während jene als Pflegestätteu durchaus ueuer Wissen
schaften nirgends einen Anknüpfungspunkt fanden nnd daher ganz selbst» 
ständig ohne Einftnß nnd Bevormnndnng der Kirche sich gestalteten., Zwar 
lag anch hier eine gegenseitige Annähernng von Kirche und Schule im I n 
teresse der Schnle nicht minder wie der Kirche. Denn die Kirche war da
mals die natürliche Pflegerin nnd Beschützerin alles Wissens; nnd die 
Schnle konnte ebensowenig des Schutzes der im Geistesleben allgebieteuden 
Kirche entbehren, als diese des Einflußes ans ein so hochwichtiges nnd weit-
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greifendes Institut eutratheu mochte. So finden wir denn später anch jene 
Sehnten, deren Entstehung unabhängig von der Kirche vor sich gegangen 
war, ebenso wie die aus Kloster- und Domschulcu hervorgegangenen, unter 
speeiellem kirchlichem oder doch päpstlichem Patronatc stehend. Aber d o r t 
hatte die Kirche nur eine selbstständig entfaltete nnd bereits fertig vorlie
gende Organisation anzuerkennen nnd zu sanetioniren, und sie that es ohne 
Schwierigkeit mich der weitherzigen Freisinnigst, welche sie stets bei allen 
Bestrcbnngeu zeigte, die uicht das D o g m a oder die T i a r a gefährden 
komite. H i e r dagegen hatte sich die Organisation von kirchlichem Boden 
ans nnd nuter stetiger Bevormundung der Kirche in specifisch-kirchlichem 
Geiste vollzogen uud daher vou Haus aus iu eine weit größere Abhängig
keit von der Kirche sich festgestellt. 

So wenig es nnn einerseits zu verwnndern ist, daß die nrsprünglich 
freien Universitäten doch mit der Zeit iu eiuc gewisse Abhängigkeit von den 
kirchlichen Autoritäten geriethcn, so begreiflich ist es aber anch andererseits, 
daß die kirchlichen Universitäten in dein Maße, wie sie an Umfang, Be-
dzntung nnd Geltuug wuchsen, sich mehr uud mehr vou der spcciellcn, auf 
alle Einzelheiten sich erstreckenden Bevormuuduug nnd Leitung der vorge
setzten kirchlichen Behörde emancipirten nnd der Kreis der ihnen zugestan
denen Tclbstrcgiernng sich erweiterte.^) 

Die soeben besprochenen prineipicllen Unterschiede hatten aber noch 
zwei weitere durchgreifende Divergeuzen im Gefolge. Wo , wie in Bo
logna, Padna, Pisa:c. kein Anschluß an schon bestehende Institute statt
fand , nnd weder die Macht alten Herkommens uud festgewurzelter Ordnun-

"') Die oben ausgesprochene Ansicht von der Entstehung und ersten Ausbildung der 

cisalpinischen (artistisch > theologischen) Hochschulen steht freilich in directem Widerspruch mit 

der hergebrachten, durch M e i n ers (Gesch. d. Entsteh, nnd Gntwickl. der hohen Schulen 

unseres Grdtheiles. Göttg. 1802 ff. 4 Bde.) herrschend gewordenen Auffassung, nach wet» 

cher die Entwickelung auch dieser Universitäten vielmehr den umgekehrten Weg von Ursprung-

licher Freiheit und Unabhängigkeit zu stets wachsender Abhängigkeit und Bevormundung 

seitens der Kirche zu gehen sich genöthigt gesehen hätte. Widerlegt und in ihrer gänzlichen 

Bodenlosigkeit dargethan ist diese Ansicht schon von H u b er (Die englischen Universitt. 

Cassel 1839 f. Bd. I. S . 16 ff.). Während alle ausdrücklichen und positiven Zeugnisse 

für die anfänglich straffe und erst im Laufe der Zeit loser werdende Abhängigkeit vom 

bischöflichen Kanzler sprechen und anch bei dem anfänglichen Zusammenhange dieser Univer» 

sitäten mit specifisch kirchlichen Schulen ein anderer Entwickelungsgang kaum denkbar ist, — 

kann die entgegenstehende Auffassung sich eigentlich nur auf das ganz singulare Auftreten 

A b ä l a r d ' s in Paris berufen, — wobei sie aber die Wahrheit des alten Satzes: Lxeerüio 

ürmiü le^ulkm unbeachtet läßt. 
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gen maßgebend war, noch anch ein außerhalb der Schnle stehender Regu
lator eingriff, vielmehr die innere Gcstaltnng lediglich von den aus allen 
Ländern der abendländischen Christenheit zusammenströmenden nnd die Hoch-
schnlen constituirendeu Individuen abhing, da mußte vor allem andern das 
na t i ona le M o m e n t bei der Organisation die Ueberhand gewinnen. 
Gemeinsamkeit der Sprache nnd Si t te, der Erinnernngen an die Heimath, 
des volkstümlichen Charakters, der nationalen Sympathien nnd Anti
pathien mußte unaufhaltsam dazn drängen. I n Paris, Oxford uud ihren 
Töchtern dagegen, wo die Hochschule aus einer schon bestehenden Kirchen-
schnle allmälig erwuchs und schon feste Ordnnngen vorfand, die von einem 
andern Princip ausgegangen, da mnßte dies a l te Princip anch auf die 
Nengestaltnng entscheidenden Einfluß übeu. Dies' Priucip war das der 
G l i e d e r u n g i n Lehrer nnd Schüler und einer Stufenfolge der letz
teren nach Maßgabe ihrer Stndienzeit und ihrer Leistungen. Zwar auch 
in Paris nnd Oxford, wo das Personal der Hochschule sich bis zu der 
euormen Höhe von 10 — 20 oder gar 30,000 Individuen verschiedener 
und gegensätzlicher Nationalitäten ansammelte, konnte das nationale Ele
ment nicht ohne bedeutenden Einfluß ans die Organisation bleiben, aber es 
mußte sich von vornherein den bestehenden Ordnnngen unterordnen nnd 
konnte nur innerhalb der dadurch gesetzten Schranken sich eutfalten. 

War aber dort das nationale Element, das anf C o o r d i n a t i o n aller 
Glieder hintrieb, hier dagegen der Gegensatz von Lehrenden nnd Lernen
den, der S u b ord iNat ion forderte, bei der Organisation der Hochschule 
vorherrschend nnd maßgebend, so mußte dort die Verfassung sich demo
kratisch, hier aristokrat isch gestalte», dort die bestimmende Macht 
mehr der überwiegenden Masse der Lernenden, hier dagegen der Minorität 
der Lehrenden znfallcn. G e f ö r d e r t wurde diese Divergeuz in der Ent
wicklung noch dadurch, daß d o r t die Schüler fast ohne Ausnahme im rei
fern Jünglings-, meist schon im eigentlichen Mannesalter standen, h ier 
dagegen alle Lebeusstnfen vom nmnündigen Knaben an, der kanm die Kin
derschuhe ausgezogen, bis znm gereisten Manne vertreten waren, — und 
nicht minder dadurch, daß d o r t die Schüler meistens reich nnd wohlhabend, 
hier dagegen znm großen Theil arm nnd unterstützungsbedürftig waren. 

'D ie änßerst strenge' Zncht , welche in den Kloster- nnd Domschulen 
geübt worden, und die nnbedingte Suprematie der Lehrer über die Schüler, 
die dort gegolten, konnte zwar dnrch den Eintritt vieler erwachsenen und 
gereiften Männer in die Reihen der Scholaren sich diesen gegenüber viel-
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fach mildern nnd erträglichere Formen annehmen, nimmermehr aber in ihr 
gerades Gegcntheil (Anlonomie uud Snprematie der Lernenden) umschlagen. 
Das dnldcte weder die Macht des Herkommens, noch mich die Coutinnität 
allmäliger Entwickelung, noch am!' selbst Geist, Charakter und Tendenz 
der Wissenschaften, die hier gelehrt wurden. Die Theologie insonderheit 
war eine Wissenschaft, welche mehr vielleicht als jede andere geeignet war, ein 
Pietätsverhältniß zwischen Letner nnd Schüler, nnd ans dieser Basis die 
willigere Unterordnung der letzteren nnter die crstcren zu begründen und 
aufrecht zn erhalten, — wenigstens geeigneter als die andere, die Unnatur 
des umgekehrten Verhältnisses greller hervortreten zn lassen.") 

Die artistisch - theologischen Universitäten waren ursprünglich kirchliche 
Institute, sie ballen auf dem Boden der Kirche sich auferbaut, standen 
unter stetiger ssonlrole der Kirche; ibrc Schüler waren,, wenn sie nicht 
schon die niederen kleritalische» Weihen besaßen oder das Mönchsgelnbdc 
schon abgelegt hatten, doch alle für den Dienst der Kirche bestimmt."*) I n 
solchen Instituten konnte ebensowenig wie in der Kirche selbst das demokra
tische Prineip zur Geltung und Herrschaft gelangen. Die Verfassung der 
Kloster- nnd Domschulen lief in die monarchische Spitze des K a n z l e r s ans. 
Er hatte die Lehrfähigkeil der Lebrer zn prüfen, ihnen die Lehrbefngniß zu 
crlheilcn nnd ihre Lehrtätigkeit fortwährend zu überwachen, er auch über 
Lehrende nnd Lernende die bischöfliche Gerichtsbarkeit zn übeu. Diese 
Rechte blieben ihm anch nach der Erweiterung der Schnle zur Universität. 
Und als er später, weil der Ansübnng aller dieser Rechte in eigener Person 
nicht mehr gewachsen, einen Theil derselben dem Lchrerpcrsonale selbst 
übertrug, so that er es aus freien Stucken nnd nnter Vorbehalt der ihm 
sx inuiquo zustehenden Rechte. Und anch diese Umgestaltung der Dinge 
konnte nur dazu dienen, die Lehreraristokratic zu vcrstärkcu und das Auf
kommen demokratischer Principieu vollends unmöglich zn macheu. 

Ganz anders mußte sich aber die Lage der Dinge ans den nrsprüng-
lich juristischen nnd mcdicinischcn Universitäten gestalten. Sie waren ganz 
neue Schöpfungen, über welche die Kirche oder deren Organ, der Kanzler, 

*) Als in .Bologna zu den beiden juristischen noch eine Mistisch - medizinische und eine 

theologische Universität hinzutrat, konnte zwar die erstere das bestehende, demokratische Prim 

cip in sich aufnehmen, nicht aber die letztere. 

' " ) Die Scholaren wurden daher auch stimmt den Lehrern ohne nxitereü a l s ^ i e i i e i 

bezeichnet, was anch noch fortdauerte, al5 später auch viele»Medinner und Juristen unter 

ihnen sich befanden. 
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weder ein ex ÄMi^uo geltendes Patronat oder Aufsichtsrecht besitzen, noch 
anch bei ihren die specisisch kirchlichen Iutercssen nicht unmittelbar berüh
renden Bestrebungen billigerwcise iu Anspruch nehmen konnte. Hier orga-
nistrte sich daher alles auf eigene Haud. Hier trat als Lehrer auf, wer 
sich selbst dazu für befähigt erachtete, — kein Bischof, kein Abt, lein 
Kanzler prüfte seine Lehrtüchtigkeit; er bcdnrfte keiner Licenz nnd nnterlag 
keiner Co,ntrole als der feines eigenen Gewissens. 

Diese Unabhängigkeit der Lehrer von den Autoritäten der Kirche war 
aber bei Licht besehen eine wenig beueidcuswerthe, denn sie entbehrte zu
gleich auch des Stützpunktes nnd Rückhaltes, den das Patronat der da
mals fast allmächtigen Kirche gewähren tonnte, — nnd die Unabhängigkeit 
von den Gewalten der Kirche mußte die Lehrer unabwendbar in die Ab
hängigkeit von der Willkür der Scholaren führen. Wo keine Antorität, 
die, unbestritten über den Lehrern nnd Schülern stehend, bei der Orga-
nisatiou des nenen Gemeinwesens ein entscheidendes Wort mitznreden hatte, 
da mußte schon das ungeheure uumerischc Uebergewicht der Echolaren, zn-
mal diese fast alle im reiferen Mauuesalter staudcu, und schou eine mehr 
oder miuder angesehene und unabhängige Stelluug iu, der Welt eiuuahmen, 
das Uebergewicht erhaltcu. Auch das Vorbild der freieu republikauischen 
Vcrsassnug der italienischen Städte, iu dereu Mitte diese Univcrsitäteu 
erstaudeu, blieb sicher uicht ohuc Einfluß*). So kam alle organisirende, 
verwalteude uud bcanfsichtigcude Gewalt in die Häudc der Scholareu, die 
ans ihrer eigcncu Mitte alle Vorgesetzten uud Beamten der Universität, 
namentlich auch den Ncctor wählten, welchen dann die Lehrer in völlig 
gleichem Maße wie die Schüler unterworfen wurden. Uud da es ciuzig 
nnd allein von den Scholareu abhing, wen nntcr dcu Lchreru sie hören 
wollten, so lag tatsächlich anch die Entscheidung, wer überhaupt lehren 
dürfe oder solle, in i h re r Hand. Uud erst, als auch in diesen Schulen 
die gelehrten akademische» Grade nnd Würden auskamen, bereu Ertheiluug 
die Scholareu natürlich sich nicht anmaßen konnten, nud dereu Besitz uicht 
nur als die oonMia Line ĉ ua non aller Lehrtätigkeit anerkanut wurde, sou-

*) I » Paris, unter dem Sceptcr eines ziemlich autokratischen Königthums, würde auch 

eine medicinische oder juristisch Universität schwerlich sich von Hause ans so durchaus demo-

kratisch haben gestalten können, wie in Bologna nnd Padua. , Wenn aber die juristischen 

und medicinischen Schulen zu Montpellier, Orleans ie, in demselben Lande dennoch eine 

demokratische Verfassung erhielten, so erklärt sich dies daraus, daß sie eben nach den bereits 

fertigen Mustern der gleichartigen italienischen Schnlen constituirt wurden. 
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dern auch den nicht für die Lehrtätigkeit sich bestimmenden Schülern, 
wegen der daran haftenden Rechte und Privilegien von großen! Werthe 
waren, — erst da erhielt auch der Lehrerstand in diesem Institute eine Art 
Gegengewicht gegen die Suprematie der Scholaren. 

I n so schroffem Gegensatze entfalteten sich ursprünglich die Universi
täten jenseits der Alpen zu denjenigen, welche diesseits derselben gleichzeitig 
entstanden. Allerdings milderteu sich diese Gegensätze in der weiteren Ent-
wickelung mehrfach, indem einerseits die juristischen und medicinischen Uni
versitäten doch nnter der Macht des Zeitgeistes dem kirchlichen Patronate 
sich fügten, und in den Promotionen zu gelehrten Würde» wenigstens die 
Ansätze zu einer der Scholareudemokrcttie die Wage haltenden Lehreraristo
kratie gewonnen wnrden, während andererseits die artistisch-theologischen 
Universitäten aus der aufänglichcn uubcdingten Abhängigkeit von den Au
toritäten der allen Schulen allmälig zu größerer Selbstständigkeit und Selbst-
rcgiernng gelangten. Aber der Hauptunterschicd, daß nämlich die Recto-
rcn als Häupter des ganzen Gemeinwesens dort ans der Zahl der Studi-
rcnden von diesen selbst, hier dagegen aus den Lehrern von den Lehrern 
erwählt wurden, blieb doch mit allen daran haftenden Consequenzen. 

Als Ur- nnd Normaluniversität mit aristokratischen! Gepräge ist P a r i s 
anzusehen, nach dessen Vorbilde sich alle deutscheu Universitäten gestal
teten. Ans gleicher Basis, jedoch selbststäudig uud daher vielfach iu der 
weitere» Entwickelnng abweichend erhob sich gleichzeitig O x f o r d nnd wurde 
maßgebend für die jüngere Schwester C a m b r i d g e . B o l o g n a dagegen, 
das Urbild demokratisch-orgauisirter Hochschulen, wurde es uicht nnr für 
die übrigeu i ta l i cu ischen , sondern auch für die französischen außer 
Paris. Letzteres muß auf den ersten Blick gar seltsam erscheinen; doch 
schwindet das Befremden, wen» man erwägt, daß alle französischen Uni
versitäten "außer Paris ursprünglich der Iurisprudeuz oder der Mediciu 
sich widmeten, indem Paris alle theologischen Lehr- uud Lcrukräste au sich 
riß uud lauge Zeit teme audcre theologische Lehranstalt i» Frankreich wie 
auf dem cispyrenäische» Co»tinent neben sich aufkommen ließ. S a l e r n o's 
älteste Geschichte nnd Verfassung ist in räthselhaftcs D»»kel ei«gehüllt; 
oh»e Zweifel tr»g aber a»ch die dortige Hochschule vorherrschend demokra
tisches Gepräge. S a l a m a n k a , die Mnttcr der spanischen Universitäten, 
bildet eine zwiefache Anomalie, indem sie einerseits aus königlicher Stif
tung (dnrch Alfons IX. von Leon im I . 1222) Hervorging und anderer
seits, obwohl ursprünglich hauptsächlich Tbeologenschule, uud dadurch der 
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Kirche euge verbuuden, doch in Nachahmnng dcr italienischen Schnlcll eine 
wesentlich demokratische Verfassung erhielt. Noch abnormer war die von 
Kaiser F r i e d r i c h I I . im Jahre 1224 zn N e a p e l gestiftete Hochschule. 
Sie ist die erste nnd einzige nnter den Schnlen der ältesten Zei t , welche 
von vornherein zu einer Pfleg- nnd Lehrstätte aller Wissenschaften bestimmt, 
also eine Universität in unserem Sinne war. Friedrichs Abneigung gegen 
alles Corporalionswesen machte sich anch hier geltend. So sehr er anch 
bemüht war, durch wahrhaft kaiserliche Liberalität in Hänfnng von Vor
tei len und Vorrechten den Lehrern nnd Schülern den Anfenthalt zn Neapel 
möglichst angenehm zn machen, so ließ er doch keinerlei corporative Ge
staltung dort aufkommen, weshalb sie auch eines Nectors entbehrte. Noch 
weniger war bei der nicht minder stark ausgeprägten Abneigung des St i f 
ters gegen kirchliche Bevormnndnng von einem klerikalischen Kanzler die 
Rede. Dagegen gab er der Universität einen eigenen Gerichtsstand in 
einem königlichen Iustitiarius und überlrng seinem eigenen Großkanzlcr 
die Promotion nnd Anstellung der Lehrer, sowie die oberste Aufsicht über 
alle Lehr- nnd Lernthätigkeit. Aber trotz aller Anstrengung der Regierung, 
den Glanz nnd die Frequenz dcr Schule zn heben, gelangte sie doch nie 
zn einer irgend hervorragenden Blnthc, — ohne Zweifel weil in dcr Ans-
schcidnng allen corporativcn Elementes, das für jene Zeit die Bedingnng 
gedeihlicher Entwicklung war, gleich von vornherein ihr ein wesentlicher 
Lebensnerv dnrchschnitten war. 

Von den beiden zuletzt geuaunten Hochschulen abgcsehcu, entstauben 
alle übrigen alten Universitäten bis znr Mitte des 13. Iabrhnnderts gleich
sam w ie von se lbst , — wenigstens ohne namhafle Stistnug seitens einer 
kirchlichen oder staatlichen Autorität, — einzig nnd allein aus dem diese Zeit 
beherrschenden Ertcnntnißdrang und Wisscnsdnrste, jedoch so, daß Päpste 
und Fürsten sich bald beeiferten, dnrch Anerkennung ihrer selbststäudig ent
wickelten Verfassung, sowie durch Erthcilung von Exemtionen nnd Pr iv i 
legien ihre Freude nnd ihr Interesse an der Blüthc dieser für das Geistesleben 
in Staat nnd Kirche so überaus wichtigen Anstalten zn erkennen zn geben. 

M i t dcr Entstehung dieser ältesten Ur- und Normal-Universitäten ging 
es aber im allgemeinen so zu. Hier oder dort in grö'ßcrcn Städten traten 
Lehrer von ausgezeichneter Gelehrsamkeit nnd glänzenden Lchrgabcn in schon 
bestehenden Kloster- oder Domschnlen, odcr anch, wo ihre Wissenschaft 
keinen Anhaltspunkt in solchen Schnlcu halte, anstcrhalb derselben auf. 
I h r schnell sich verbreitender Ruhm rief eine ungewöhnliche Zahl von wis-
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sensdurstigen Schülern von nah und ferne herbei. Dem zuerst aufgetre
tenen Lehrer stellten sich bald noch andere zur Seite, welche hoffen konn
ten, aus der Menge der dort schon versammelten Schüler leichter einen 
Znhörerkreis sich bilden zn können, als wenn sie anderswo vereinzelt auf
treten würden. M i t der Zahl der Lehrer wnchs in steigendem Maße die 
Zahl der herzuströmenden Scholaren. Lehrer und Schüler gliederten sich 
nach ihrem Vaterlande in Nationen, diese schlössen sich gemeinschaftlich zu 
einer Corporation mit bestimmten Statuten und Ordnuugen zusammen und 
— die Universität war fertig. Von Fnndation und Dotation seitens der 
Kirche oder des Staates, von Bernfnng und Besoldung der Lehrer war 
dabei gar nicht die Rede.- Die Subststenz der Lehrer wurde durch das 
Honorar, das die Schüler ihnen zahlten, gesichert; die Klöster nnd Stifte 
lieferten die Hörsäle, oder es wnrden in Bürgerhäusern passende Locale 
dazn gcmiethct. Erst in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts traten 
förmlich fnndirtc Universitäten auf, uud bald uachher finden wir anch auf 
den altern Universitäten die ersten, obwohl noch lange Zeit vereinzelten 
Lehrer-Vocationcn nnd Besoldungen. 

I n B o l o g n a ging die Entstehung des juristischen Stndinms von 
dem dort restdircndcn kaiserlichen Gerichte ans, dessen Beisitzer die Quellen 
des römischen Rechtes dnrch öffentliche Vorlesnngen weitereu Kreisen zu
gänglich nnd verständlich zn machen sich bestrebten. Der Anfang dieser 
Thätigkeit fällt in die letzten Dccennien des 11. Jahrhunderts. Der Bo
logneser I r n e r i n s war, wenn nicht der erste, doch der berühmteste und 
glänzendste nntcr den ersten Rcchtslehrern in seiner Vaterstadt. Der Kaiser 
F r i e d r i c h I. nahm ans dem Reichstage zu Roncaglia im Nov. 1158 die 
dortigen Scholaren in seinen besondern kaiserlichen Schutz und ezimirte sie 
von den städtischen Gerichten. Die bald sich zn vielen Tausenden ansam
melnden Schüler gliederten sich in Korporationen oder Universitäten mit 
selbstgewählten Rectoren an der Spitze — uud als die Stadt ihnen im 
Jahre 1214 die herkömmlichen Rechte des Rectorats streitig machte, trat 
anch Papst H o n o r i u s I I I . als ihr Verthcidiger und Beschützer auf. Trotz 
der uuaufhörlichen Competenzstreitigkeiten zwischen der Stadt nnd der Hoch-
schnle war die ersterc dennoch so stolz ans den Besitz der letztern, daß sie 
den Wahlspruch: Lononia öoeel, auf ihre Münzen prägen ließ. 

Die beständigen Reibungen zwischen Stadt und Schule hatten aber 
wiederholt massenhafte Auswanderungen von Lehrern und Schülern zur 
Folge, die meisteus durch Nachgiebigkeit der Stadt wieder znr Rückkehr 



92 Die Entstehung und Ausbildung der mittelalterlichen 

bewogen wurden, einigemal jedoch auch zur Begrüudung anderer italieni-
schen Hochschuleu führte. So entstand durch Answandernug im Jahre 1204 
eine selbstständige Universität zn V i c e n z a , die indeß schon um 1209 sich 
wieder auflöste, während die bei gleichem Anlaß im Jahre 1224 begrün
dete Schule zu P a d u a bleibend Wurzel schlug und als würdige Neben-
bnhlerm des bononiensischen Studiums sich das gauze Mittelalter hiudurch 
behauptete. Vo» Padua ging dann wieder die Universität V e r c e l l i aus, 
indem 1228 Abgeordnete dieser Stadt zn Padua erschienen uud mit einem 
Theil der dortigen Scholaren einen Contract ans acht Jahre zur Begrün
dung einer Rechtsschule durch Ueoersiedeluug iu ihre Stadt abschlössen. 
Die also begründete Rechtsschule zu Vercelli bestand zwar bis ins 14. 
Jahrhundert hinein, gelangte aber nie zu größerer Bedeutung.« ' -

Gleichzeitig uugesähr mit den Ansängen der Rechtsschnle zu Bologna 
und der Arzneischule zu S a l e r n o , als dereu Begründer ein dort sich 
ansiedelnder afrikanischer Arzt K o n s t a u t i n augesehen w i rd , entstanden 
auch die ersteu Ansätze znr Bildung der P a r i s e r Universität. Der be
rühmte Scholasticus A n s e l m u s v o n L a o n , ein Schüler des noch be
rühmtem A u s e l m n s von C a n t e r b u r y , lehrte dort seit 1076 mit unge
meinem Beifall und entsprechendem Znlauf von Schülern die Theologie in 
der bischöflichen Domschule. Auselm verlegte aber spater seine theologische 
Schule iu seine Vaterstadt Laon, wo er Archidiakouus wurde. Dadurch 
erlitt der Glanz uud die Frcqueuz des Pariser theologischen Stndiums 
zeitweilig einen bedenteudcn Abbruch, bis es durch W i l h e l m v o n Chan i 
pea ux zu noch höherer Blüthe erneuert wurde. Wilhelm hatte schon vor
her in der Pariser Domschule mit uugemeiuem Beifall Rhetorik nnd Dia
lektik vorgetragen, dann iu Anselms Schule zu Laon Theologie studirt. Von 
dort kehrte er im Jahre 1108 nach Paris zurück und hielt nuu daselbst neben 
den philosophischen auch theologische Vorlesungeu mit solchem Beifal l , daß 
Tauseude vou Schülern aus allcu Ländern sich zu seinen Füßen sammelten. 
Auch A b ä l a r d fand sich in ihren Reihen ein, besiegte aber in öffentlicher 
Disputation den gefeierten Meister, gründete in der Nähe von Paris eine 
eigene philosophische Schule nnd verbitterte durch seine beständigen Herans
forderungen nnd Demüthigungen Wilhelms diesem so sehr das Leben, daß 
er sich von aller öffentlichen Lehrthätigkeit zurückzog und das Augustiner-
tloster S t . V i c t o r bei Paris (die später so berühmte Pflegestätte speculativer 
Mystik) gründete. Aber das Pariser Studium war unterdessen schon durch 
die Zahl der Lehrer und Schüler, die sich dort zusammengefunden hatten, 
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so fest begründet, daß dieser Verlust die rasche Entwickelung zur Wett, 
Metropolis philosophischer und theologischer Wissenschaft nicht mehr hemmen 
konnte. Schon im Jahre 1180 nahm anch Papst A l e x a n d e r NI. die 
Universität in seine Obhut, indem er dem Kanzler verbot, die Ertheilung 
der Licenz sich bezahlen zu lassen; und der König P h i l i p p Angus t ge
währte ihr im Jahre 1200 in Folge eines Tnmnltes, bei welchem mehrere 
Scholaren umgekommen waren, ein Privilegium, durch welches das Recto-
rat auerkauut und die Exemtion vou der städtischen Gerichtsbarkeit aus-, 
gesprochen wurde. 

Keine der gleichzeitig oder später entstandeueu theologischen Hochschulen 
hat den Ruhm und Glanz der Pariser Universität bis zur Reformatio« hin 
zu erreicheu vermocht. Am uächsteu kam ihr noch O x f o r d . Während 
einerseits die Entstehung der Ozfordcr Universität (umueutlich in Oxford 
selbst) gern auf deu glänzeudeu Namen A e l f r e d ' s , ja sogar ans die vor-
sächstsche Zeit zurückgeführt w i rd , behauptet mau andererseits, daß dieselbe 
erst von der masseuhafteu Auswauderung Pariser Studenteu und Profefsoreu 
im Jahre 1229 Herdatire, welche großentheils der Einladung des englischen 
Königs H e i u r i c h I I I . . folgend, nach Oxford übersiedelten, wo allerdings 
nicht lauge vor der Mitte des 12. Jahrhunderts schon die ersten Anfänge 
scholastischer Bestrebungen sich zu eutsalten begonnen, jedoch vor der Pa
riser Einwanderung sich zu keiner irgend namhaften Bedeutung aufzuschwin
gen vermocht hätteu. Die Wahrheit liegt, wie namentlich H u b er's gründ
liche Untersuchungen dargethan habeu, in der M i t t e * ) : Aelfred hat zu 
Oxford allerdings schon eine höhere Schulaustalt, etwa nach Art der frän
kischen Hofschnle (3dro1a pawlina) begründet. Doch gerieth dieselbe schon 
in der dänischen Zeit in Verfall uud löste sich uuter deu Wirren der nor-

*) Vergl. H u b er 1. c. I., 62 ff. II., 556 ff. Der Streit dreht sich hauptsächlich um 
die Frage, ob eine Stelle in Aelfred's Biographie vom Bischof Asser, in welcher von 
Streitigkeiten zwischen den Scholastikern zu Oxford, welche Aelfred beilegte, die Rede und 
zugleich daS Alter der dortigen Schule bis in die britische Zeit zurückgeführt wi rd, echt sei 
oder nicht. Die Stelle soll in dem ältesten, jetzt nicht mehr vorhandenen Codex gefehlt 
haben und unterliegt daher dem Verdachte der Interpolation, die Huber indeß auf den 
Passus über den britischen Ursprung der Schule beschränken zu muffen glaubt. Die That-
fache aber, daß Aelfred ein Studium zu Oxford begründete, stehe, auch von Afser'S strei» 
tigem Zeugnisse abgesehen, nicht nur durch das einstimmige Zeuguiß der ältesten Chronisteu 
vom 12. Jahrhundert an, fest, sondern müsse auch mit Nothwendigkeit auö dem unzweifel» 
haften Vorhandensein von großen scholastischen Baulichkeiten am Ende des 11. Jahrhunderts 
gefolgert werden. ^ 
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mannischen Eroberung (1066) gänzlich auf. Erst gegen Ende des 1 1 . Jahr
hunderts erneuerte sich, an die alten Traditionen anknüpfend, das Oxfor
der Studium, und von da an ist das Entstehen der Universität als solcher 
zu datiren. Die Pariser Einwandernng im Jahre 1229 hatte einen be
deutenden Einfluß auf die Mehrung der Frequenz und gab der Schule erst 
die Weltftellung, die sie als Rivalin von Paris im Mittelalter einnahm, 
aber sie hatte gar keinen oder doch nur sehr geringen Einfluß auf die Or
ganisation , die sich vielmehr in den wesentlichsten Stücken ganz unabhängig . 
und von den Pariser Institutionen abweichend entfaltete, — ein unabweis-
liches Zeuguiß, daß bei der Einwanderung die Ozforder Zustände und 
Tendenzen schon fest und eigenthümlich sich gestaltet hatten. 

I n C a m b r i d g e , der zweiten Metropolis scholastischer Wissenschaft 
in England, knüpften sich die ersten Ansätze zur Entstehung einer Univer
sität an die gelehrten Bestrebungen des etwa 30 Meilen nördlicher liegen-

.den Klosters C r o y l a n d . Zn Anfang des zwölften Jahrhunderts siedelten 
sich nämlich einige Mönche von dort nach einem diesem Kloster gehörigen 
Pachthofe C o t t e n h a m über und eröffneten in dem nahe gelegenen Cam
bridge eine Schule, zu deren Abhaltung sie sich täglich dorthin begaben. 
Doch gelangte diefe Schule erst 100 Jahre später zu der Bedeutuug einer 
Universität, als im Jahre 1209 in Folge eines Tumnltes 3000 Ozforder 
Scholaren auswanderten und sich größtentheils in Cambridge niederließen. 
Die Organisation der neuen Universität folgte in allem Wesentlichen, jedoch 
immer elwa um ein Meuschenalter im Rückstande, dem Vorgange der alma 
mater Oxoniengi». 

Erst seit der Mitte des 14. Jahrhunderts treten uns anch Universitäten 
in D e u t s c h l a n d entgegen, die durch fürstliche oder städtische Autoritäten 
gestiftet und mit Pfrüudeu oder Gehalten ausgestattet, durch Kaiser uud 
Papst bestätigt und mit Privilegien versehen, sogleich nach dem fertigen 
Muster der Pariser Hochschule organistrt wurden. Die ältesten waren 
P r a g 1346, W i e n 1356, H e i d e l b e r g 1386, K ö l n 1388, E r f u r t 
1392"). Daß iu Deutschland so spät erst, am spätesten nuter allen Haupt
ländern Europas, Universitäten entstanden, seitdem aber auch in größerer 
Anzahl als in irgend einem andern Lande, ist allerdings auffallend genug. 
Das wissenschaftliche Streben stand hier doch im allgemeinen noch hinter 
der Regsamkeit desselben iu I ta l ien , Frankreich und England während des 

") Dazu kamen im 15. Jahrhundert noch Würz bürg, Leipzig, Rostock, Trier, 
Greifswalde, Freiberg,Basel,Ingolstadt, Mainz undTübingen, im Ganzen 
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12. nnd 13. Jahrhunderts zurück; der Deutsche ftudirte bei der ihm so 
tief im Blute sitzenden Wanderlust und der Neigung, fremde Länder, 
Städte und Sitteu keimen zu lerne«, am liebsten im Auslande; vielleicht 
wirkte auch die Neiguug mi t , uur das hochzuschätzen, was weit her ist, 
uud zu alle dem kam endlich noch der Umstand, daß den deutschen Stndeu-
ten ans den ausländischen Universttaten, besonders in I ta l ien, bedeutende 
Vorrechte vor den übrige» Nationen eingeräumt waren. 

Den Erörterungen über die älteste O r g a u i s a t i o u der Universi
täten muß ich aber eine Beleuchtuug des M a t e r i a l s , aus welchem sie 
sich bildeten, nämlich des Schüler- uud Lehrerperfouals, vorausschicke«. 
Vor allen Dingen müssen wir betreffs der S c h o l a r e n den heutigen Be
griff der Stndentenwelt beseitigen. Die damaligen Stndcnten waren nicht, 
wie die heutigen, Jünglinge von 17 — 25 Jahren, sondern diesem Alter 
meist schon entwachsen und in die Jahre des reiferen Mannesalters einge
treten, —° zum Theil Männer, die schon in der Kirche, im Staate oder 
im socialen Leben eine Stellung nnd Bedeutung hatten: Mönche, die 
schon das Gelübde abgelegt, Geis t l i che, die schon die -niederen Weihen 
empfangen, K ä n o n i k e r , die schon Beneficien genossen S t a a t s b e a m t e , 
die nach einer gelehrten juristischen Bildung strebten, n. d. M. ' ' 

Die gelegentlichen Angaben über die Z a h l der Schü le r auf den 
mittelalterlichen Hochschulen zur Zeit ihrer höchsten Bluthe scheinen auf deu 
ersten Blick bis ins Fabelhafte übertriebe» zu seiu. Zu Bologna sollen um 
die Mitte des 13. Iahrhuuderts sich 10,000 Scholaren befunden haben, 
uud nach einer zwar spätem aber doch unverdächtigen Angabe belief sich 
nm dieselbe Zeit die akademische Bevölkerung zu Oxford auf 3 0 M 0 Köpfe. 
Beachtet mau, daß in diese letztere.Zahl nicht bloß das Lehrer- und 

zehn. I m 16, Jahrhunderte mehrte sich ihre Zahl wieder um 12 neue, mit dem refor-
motorischen Wi t tenberg an der Spitze,- das 17. Jahrhundert stiftete ihrer zehn, das 
18. sechs, das 19. drei (Berlin, Bonn, München). I m Ganzen also wurden seit der 
Mitte des 14. Jahrhunderts 45 (und wenn man Dorpat hinzurechnet 46) deutsche Uni« 
versitäten gegründet, von welchen indeß die größere Hälfte durch förmliche Aufhebung oder 
durch Bereinigung mit einer andern eingegangen ist. Gegenwärtig bestehen in Deutschland 
14 protestantische Universitäten (wobei natürlich Dorpat nicht eingerechnet ist), 5 ka> 
tholische (vier andere: Münster, Graz, Olmi'ch und Innsbruck haben nur einzelne Facul> 
täten), uud zwei paritätische (Bonn und Breslau), die indeß auch vorwiegend protestan» 
tischen Charakter tragen. Tübingen ist als Universität protestantisch, hat aber neben der 
protestantische auch noch eine kacholisch-theologische Facultät. 
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Beamten-, sondern ohne Zweifel anch das von Hause mitgebrachte Bedienten« 
personal, so wie die mit demselben unter akademischer Gerichtsbarkeit stehenden 
s. g. U n i v e r s i t ä t ö v e r w a n d t e n (suppositi umversüati): Abschreiber, 
Buchbinder, Bücherverleiher, Barbiere, Famuli u. dgl. miteingerechnet sind, 
so kann diese Angabe nicht als unmäßig übertrieben angesehen werden, zumal 
sie auch durch andere zuverlässige und gleichzeitige Data beglaubigt wird. 
Denn schon im Jahre 1209 , wo die Universität sich doch noch so zu sagen 
im Kindesalter befand und der große Zuwachs, den sie durch und seit der 
mehrerwähnten Pariser Katastrophe vom Jahre 1229 erhielt, noch nicht 
eingetreten war ; schon damals konnten doch schon 3000 Schüler und Lehrer 
auswandern, ohne die Existenz des Studiums in Oxford zu gefährden; 
nach einem andern gleichzeitig und völlig unverdächtigen Zeugnisse befanden 
sich zn eben der Zei t , auf welche jene scheinbar so übertriebene Angabe sich 
bezieht, mehr als 300 auluo und KosMa d. h. convictorische Vereins
häuser in Oxford, von denen viele hundert und mehr Scholaren umschlossen, 
nnd endlich zahlte man anch etwa 30 Jahre später, als die Frequenz in 
Folge der bürgerlichen Unruhen und Wirren in der spätern Regierungs-
zeit Heinrich's I I I . nachweisbar bedentend heruntergekommen war, doch noch 
15,000 Scholaren (ohne Zweifel ebenfalls mit Einschluß der Universitäts-
verwaudten)*). Die Ursachen solch immenser Frequenz sind theils in der 
geringen Anzahl der Hochschulen zu suche», theils in dem schon erwähnten Um
stände, daß nicht bloß Knaben und Jünglinge, sondern auch viele Männer ge
reifter« Alters die Universität bezogen, theils in der bedeutend längern S tu 
dienzeit, indem ein vollständiger Lerncursus bis zur Erlangung der Doctor-
würde in den höheren Facultäteu durchschnittlich 10—15 Jahre dauerte"), 

*) Selbst noch zu Anfang des 15. Jahrhunderts stand die Frequenz in P r a g , das 
doch damals in Deutschland allein schon fünf Rivalen hatte, auf einer fast unglaublichen 
Höhe. Denn als in Folge des Sieges, den die böhmische Nation mit H u s an der Spitze 
durch die Gunst des Königs W e n z e l im Jahre 1409 über die Deutschen davontrug, die 
letzteren größtentheils die Stadt verließen und die neue Universität zu Leipzig begründeten, be>, 
trug die Zahl der Ausgewanderten nach der geringsten Angabe 5000, nach einer Mittlern 
mehr als 20,000, nach der höchsten gar 44,000. Mag die letztere auch jedenfalls stark 
übertrieben sein, so unterliegt doch auch die erste«, die von AeneaS S y l v i u S herstammt, 
dem Verdachte, die Bedeutung des Ereignisses zu unterschätzen, während die mittlere, die 
bei einem gleichzeitigen böhmischen Annalisten sich findet, vielleicht die Wahrheit nicht allzu» 
sehr überboten haben mag. 

'**) Noch jetzt setzt die Erlangung der theologischen Doctorwürde in Oxford, vom ersten 
Eintritt des Schüler« in ein College an gerechnet, nicht weniger als 1? Studienjahre 
voraus. 
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hauptsächlich aber in dem ungeuleinen Wissensdurst und Studiendrange, 
der damals wie nie vorher, und fast möchte man auch sagen, wie niemals 
nachher, alle freigeborenen Stände zu jenen Weltmetropolen des Wissens 
trieb. 

Auch die Zahl der ordentlichen L e h r e r znr Zeit der Blüthe im Mi t 
telalter überstieg trotz der ungleich geriugern Zahl der vorzutragenden 
Lehrgegenstände doch das jetzt vorkommende Maß vielleicht um das Drei
fache. Rechnet man aber vollends noch die Menge der älteren Schüler 
hinzu ,die als Baccalaureeu unter der Anfsicht und Autorität eines Magisters 
auch schon docirten, während sie gleichzeitig selbst noch Vorlesungen besuchten, 
so ersteigt die Zahl der Lehrenden eine Höhe, die jeder Begleichung mit 
modernen Zustäuden spottet. 

Anfangs gingen die Lehrer aus deu Stiftern und Klöstern der Uni
versitätsstadt hervor oder strömten von außen herzu, später gingen sie meist 
aus der Zahl der eigenen Schüler hervor und wer unter diesen irgend die 
nöthige Befähiguug hatte, ging gerne nach absolvirter Studienzeit nnd er
langter Licenz in die Lehrerthätigkeit über und blieb häufig in ihr, bis ein 
Rnf der Kirche oder des Staates ihm eine noch ehrenvollere Stellung be
reitete. 

Auf den theologischen Universitäten galt es, da die Lehrer ursprüng
lich von Haus aus Geistliche oder Mönche waren, als selbstverständlich, 
daß alle Meister nicht nur der Theologie, sondern auch der freien Künste, ehe
los blieben; und so mächtig war die Anschauung von dem kirchlichen Cha
rakter dieser Universitäten, daß man in Paris auch den juristischen und 
medicinischen Lehrern dieselbe Verpflichtung auferlegte. Erst im Jahre 1452 
wurden die Mediciper und im Jahre 1600 auch die Kcmonisten daselbst 
von dieser Verpflichtung befreit; für die Artisten dauerte sie aber auch ferner 
noch fort, und zn Oxford nnd Cambridge sind noch jetzt alle Genossen der 
Colleges zur Ehelosigkeit verpflichtet. 

Eine selbstständige O r g a n i s a t i o n des also beschaffenen Materials 
zn einer oder mehreren Gesammtcorporationen, welche univorsitawL hießen, 
konnte, wenn das Personal schon bald ans Tausende sich belief, nicht lange 
ausbleiben. Natnr nnd Bedürfniß, Vortheil uud Auuehmlichkeit, Zeitgeist 
uud Vorbilder auf allen Seiten drängten auch die akademische Bevölkeruug 
dazu, sich baldigst und festest corporativ zusammenzuschließen. Und dies 
Streben konnte in dieser vom Corporatious- und Innnngsgeist in allen 
Regionen des bürgerlichen, kirchlichen und staatlichen Lebens so mächtig 

Baltische Monatsschrift. 2. Jahrg. Bd. IV., Hft. 2. 7 
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beherrschten Zeit nirgends auffallen, nirgends auf berechtigten oder nach
haltigen Widerstand stoßen. 

Das Princip der zuerst naturwüchsig sich bildenden Gliederung konnte 
aber schon deshalb nicht von den verschiedenen Wissenszweigen hergenommen 
werden, weil damals eben die Universitäten alle nur e ine der sogenannten 
höhern Wissenschaften, sei es Med ian , Jurisprudenz oder Theologie ver
traten. Die erste und nächste Gliederung des die Universität constitnirenden, 
sei es Lehrer-, sei es Schüler-Personals konnte also nur nach N a t i o n a l i 
t ä t e n vollzogen werden. Dies Princip war, wo die verschiedensten Natio
nalitäten sich zusammenfanden, die durch Sprache, Sitte und Interessen 
ebensosehr von andern geschieden, als unter sich geeint und auf einander 
angewiesen waren, in einer fremden Stadt , in heimathsfernem Lande, so 
naturgemäß, — stand und mußte so sehr im Vordergrunde stehen, daß die 
Gliederung nach Wissenschaften oder Facultäten, auch weun sie damals schon 
bestanden hätte, doch nicht hätte die Oberhand gewinnen können, — hat 
sie doch cmch später, selbst bis auf uusere Tage, wo die Verhältnisse doch 
ganz anders liegen, und ungleich mehr zn einer itio in pgrt68 nach Maß
gabe der Berufsstudien auffordern, unter den Studenten nirgend die Ober
hand über die Gliederung nach nationalem oder landsmannschaftlichem 
Princip gewinnen können. 

Die Nationalität war also auf alle» Hochschulen erstes und hauptsäch
lichstes Gliederungsprincip für das die Universität constituirende Persoual. 
Aber in der Art uud Weise dieser Gliederung gingen die drei oftgennnnten 
Ur- und Musternniversitäten vielfach, zum Theil diametral, auseinander. 
Werfen wir zuerst unfern Blick ans P a r i s , das unter allen mittel
alterlichen Universitäten unbestritten am entschiedensten universal-kosmopoli
tischen Charakter hatte, uud das Vorbild für die meisten später entstandenen 
Universitäten geworden ist. 

P a r i s gliederte sich von Haus aus in v i e r N a t i o n e n und be
hauptete diese Gliederung bis in die Nenzeit, nämlich in die französische, 
die englische oder deutsche, die pikardische und die normannische Nation, 
von denen dann jede wieder in eine größere Anzahl von Landsmannschaften 
oder Provinzen zerfiel. Blicke ich aus die der Vierzahl durchaus nicht 
entsprechende Menge der hier zahlreich vertretenen Nationalitäten, und aus 
die seltsame Zusammenwürfelnng gauz heterogener s. g. Provinzen zu e i n e r 
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Nation*), so ist es mir, obwohl ich es nirgends ausgesprochen finde, fast 
mehr als wahrscheinlich, daß diese Viertheilung nicht durch äußere Ange
messenheit, sondern durch innere Bedeutsamkeit bestimmt worden sei. Die 
V i e r ist zu allen Zeiten nach ihrer symbolischen Dignität die Weltzahl 
gewesen, wozu die Beziehung ans die vier Winde oder Weltgegenden sie 
in naheliegender Gedankenassociation stempelte. So meine ich auch-, daß 
die Gliederung der Pariser Hochschule in vier Nationen deren universalisti
schen, kosmopolitischen Beruf nnd Charakter ausdrücken sollte, — und nnr 
so läßt sich, scheint es, begreifen, daß die Gliederung sich gleich anfangs 
auf die Vierzahl beschräukte uud auch in der Folge auf sie beschränkt blieb**). 

Diese Nationen, von denen übrigens jede ihren eigenen Heiligen zum 
Patrou, ihre eigene Kirche oder Kapelle, ihre besonderen Hörsäle, Siegel, 
Archive, Aerarien 2c. hatte, umfaßten in Paris Lehrer nnd Schüler, jedoch 
so, daß die letzteren nnr Augehörige uud Untergebene, nicht aber stimmbe
rechtigte Mitglieder derselben waren. An der Spitze einer jeden Nation 
stand ein ans ihrer eigenen Mitte, natürlich aus den Meistern, gewählter 
P r o c u r a t o r , der die Rechte und Ansprüche seiuer Nation nach allen 
Seiten hin zn vertreten hatte. Das Haupt der ganzen aus vier Nationen 
bestehenden Universität war der bischöfliche K a n z l e r . Er licentiirte die 
Lehrer, leitete die Promotionen, beaufsichtigte die Lehr- und Lernthätigkeit 
und übte die bischöfliche Gerichtsbarkeit. Aber der Pariser Kanzler war 
ein vornehmer, viel beschäftigter Herr, dem noch eine schwere Menge anderer 
Geschäfte oblag und dem daher, bei der immensen numerischen Zunahme 
des akademischen Personals, und bei der nicht minder'immensen Ausbreitung 
und Vertiefnng des wissenschaftlichen Lehrstoffes, es bald an Zeit wie an 
Fähigkeit fehlen mußte, alle diefe Obliegenheiten selbst zu verrichten. Er 
sah sich deshalb genöthigt, dieselben mehr und mehr den vorhandenen nnd 
bewährten Meistern der Universität selbst zu überlassen und sich nur die 
Oberaufsicht uud das Bestätiguugsrecht vorzubehalten. Die Emancipation 
der Universität vom bischöflichen Kanzler wurde aber auch noch durch ein 
anderes Moment wesentlich gefördert. Bei Competenzstreitigkeiten mit dem-

*) So umschloß die französische Nation ganz Spanien, Ital ien und den Orient, die 
zweite außer England und Deutschland auch Ungarn, Polen und die skandinavischen Reiche, 
wahrend der dritten noch die Niederlande zugezählt waren. 

**) Eine Verstärkung erhält diese Auffassung noch dadurch, daß auch, wie unten näher 
erörtert weiden soll, wahrscheinlich die italienischen Universitäten ursprünglich vier Nationen 
hatten. 
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selben brauchten diejenigen Lehrer, welche sich seinen Forderungen zu fügen 
keine Lust hatten, ihre Hörsäle nur auf das linke Seineufer zu verlegen, 
wo sie es dann nicht mehr mit dem Bischof und seinem Kanzler, sondern 
mit dem Abte von S t . Genovefa und seinem Kanzler zu thun hatten. Letz
terer, dem solche Übersiedelungen sehr erwünscht waren, suchte sie durch 
bereitwillige Concesstonen zn befördern, was denn auch dem bischöflichen 
Kanzler größere Nachgiebigkeit abnöthigte. Später regelten die Päpste das 
Verhältniß der beiden Kanzler dahin, daß der bischöfliche Lehrer aller Facul-
täten, sein College von St . Geneviöve aber nur Artisten Promoviren und 
licentiiren könne. 

Wie die Promotionen, so überließ der Kanzler auch die Verwaltung 
und die Gerichtsbarkeit mehr und mehr der Selbstregierung der Universität. 
Dadurch trat das Bedürfniß eines aus der Mitte der Universität selbst zu 
wählenden Hauptes hervor. Ein solches tritt uns zuerst in dem schou oben 
erwähnten Decretale des Papstes I n n o cenz III. zu Anfang des 13. Iahrh. 
unter dem Namen K a p i t a l e entgegen. Später bürgerte sich dafür der 
Näme Rec to r ein. Und so weit war unterdeß schon die Emancipation 
der Hochschule von der Oberhoheit des Kanzlers vorgeschritten, daß die 
Wahl des Rectors uicht von diesem, sondern von den vier Nationen und 
zwar von deren Repräsentanten, den Procnratoren ausging. Als Gregor X. 
1274 das Conclave für die Papstwahl eingerichtet hatte, führte die Pariser 
Universität 1280 diese Einrichtung auch bei ihrer Rectorwahl ein. Seit 
1435 ging diese aber von den Procuratoren an vier von deu Nationen 
eigens dazu erkoreue Magister über. Seltsamerweise wurde der Rector 
anfangs nur auf 4—6 Wochen gewählt; erst im Jahre 1276 wurde die 
Amtsdauer desselben auf 3 Monate fixirt. Wiederwahl war indeß gestattet. 
Der Rector durfte nur aus deu wirklich lehrenden Magistern erwählt werden, 
er mußte unverheirathet, doch nicht nothwendig Kleriker sein. Alle lau
fenden Geschäfte wnrden nnn durch den Rector unter Assistenz der Procn
ratoren, denen später noch die drei Decane der höheren Facultäten sich zu
gesellten, abgemacht. Eine höhere Instanz bildete die Umvel8Ü38 m ^ i -
Ltrorum, und über diese erhob sich trotz alles Widerstandes der Universität 
noch das Parlament, dessen Oberhoheit ihr öfter sehr drückend wurde. 

Wenden wir uus nun nach O x f o r d . Hier entwickelte sich die Ver
fassung auf der gleichen aristokratisch-kirchlichen Gruudlage, aber in vielfach 
divergirender Richtung.. Das nationale Princip war auch hier das für die 
Gliederung des dominirenden Lehrerperfonals zunächst maßgebende. Aber 
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sie entwickelte hier nicht die universal-kosmopolitische Tendenz, die zu Paris 
sich in den v i e r Nationen so deutlich ausprägte. Denn das nationale 
Eintheilungsprincip wurde hier lediglich von dem Gegensatz des Südens 
und Nordens im e igenen Lande hergenommen, so daß sich nur zwe i 
Nationen: die B o r e a l e s oder Northernmen und die A u sir a l es oder 
Southernmen bildeten. Fremde, d. h. Nichtengländer waren zwar keines-
weges vom Oxforder Studium ausgeschlossen, strömten vielmehr, besonders 
seit der Pariser Auswanderung a. 1229 zahlreich herbei; aber nie haben 
sie eine selbstständige Corporation zu bilden vermocht. Sie mußten sich 
den bestehenden Corporationen anschließen, und dies hatte um so weniger 
Schwierigkeit, als sie in dem Gegensatze der englischen Borealen und 
Austraten eiueu Dualismus vorfandeu, der auch die Völker des Coutineuts 
in zwei große Gruppen, nämlich in germanische uud romanische Völker 
spaltete. Die tief einschneidenden Buchten, welche die Gewässer des Humber 
im Osten nnd des Merscy im Westen ausnehmen, so wie das Tiefland, 
dessen Ausläufer diese Buchten sind, bezeichneten die Grenzmarke des eng
lischen Südens nnd Nordens, zu welchem letztern auch noch geographisch 
wie ethnographisch das südliche nichtceltische Schottland gehörte. Viel 
wichtiger aber als die geographischen waren aber die damit zusammentref
fenden ethnographischen Gegensätze. Nach der Eroberung durch die Nor-
mannen zerfiel die Bevölkerung des Landes in ein germanisch-sächsisches 
Element, das im Norden, und ein romanisch-französisches, welches im 
Süden das Uebergewicht behauptete. Damit war aber auch ein durchgrei
fender Gegensatz des Charakters, der Bi ldung, der Gesinnung und der 
Sitte bezeichnet. Zwar bildete sich bald schon, etwa seit dem Anfange des 
12. Iahrh. , aus der Vermischung dieser beiden Elemente eine neue, dritte 
Nationalität, die engl ische; aber nichts destoweniger blieb doch im Norden 
das germanische, und im Süden das romanische Element vorherrschend, — 
ein Unterschied, der noch jetzt trotz der nivellirenden Allgewalt des in Groß
britannien auf seine höchste Spitze getriebenen kosmopolitischen Industria-
lismus nicht ganz vermischt ist. So hat, um nur an e i n s zu erinnern, 
noch jetzt die schottische Volkssprache wenigstens zehn Procent mehr germa
nisches Sprachgut bewahrt, als die englische Schriftsprache. 

Bei solcher Lage der Dinge ist es leicht begreiflich, daß dem englischen 
B o r e a l e n sich nicht nur die verwandten Schotten, sondern auch unter den 
contineutalen Gästen die germanischen Nordländer, — den A u s t r a t e n 
dagegen die Ir länder und Welschen nicht nur, sondern auch die vom Eon-
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tineut herbeiströmenden romanischen Südländer anschlössen. Der herrschende 
und normirende Kern blieb aber immer die englische Nationalität mit den 
in ihr liegenden Gegensätzen, und diese waren so durchgreifend, daß, auch 
als der Schwerpunkt aller nationalen, industriellen, politischen und religiösen 
Bewegung sich mehr und mehr in den reichern Süden verlegte, und dadurch 
die Verschmelzung der heterogenen nationalen Elemente noch mächtig ge
fördert wurde, doch auch hier das germanisch-boreale Element sich immer 
noch behauptete, und in den meisten Fragen und Interessen, welche die 
Nation bewegten, seinen Gegensatz zur anstral-romanischen Strömung geltend 
zn machen wußte. Auf dem politischen Gebiete zeigte sich dies in dem 
Gegensatz von Adel nnd Volk, indem beim hohen Adel das französische, 
beim Volke und dem nieder« Adel das sächsische Moment vorherrschend war. 
Dadurch trat die demokratische Strömung auf die Seite der Borealen, die 
aristokratische ans die Seite der Austraten, — nnd auch die uoch heute 
eiuander gegenüberstehenden Tendenzen des Whigismus und Toryismus 
möchten ihrem ersten Keime nach auf jenen ursprünglichen Gegensatz znrück-

- zuführen sein. 

Selbst ans das specisisch-wisscnschaftliche Streben trng sich der Gegen
satz über, indem die Borealen sich für den philosophischen Realismus ihres 
Landsmannes D u n s S c o t n s entschieden, während die Austraten, mit 
W i l h e l m Occa n i an der Spitze, dem Nominalismus huldigten. Ich 
wage nicht zn behaupten, daß diese Parteinahme an sich schon einen innern 
Grund in der Verschiedenheit des nationalen Charakters gehabt habe, — 
aber bei einem andern Gegensatz, der thatsächlich sich daran knüpfte, kann 
dies mit nm so größerer Sicherheit behauptet werden. Ich meine nämlich 
den Gegensatz der reformatorischen Tendenz zum römisch-katholischen Tradi
tionalismus, von denen die erstere sich in England wie in Böhmen mit dem 
Realismus verbündete, während Wiccliffe's wie Husens Gegner entschiedene 
Nominalisten waren nnd den Urquell aller Ketzerei ihrer Gegner in deren 
Realismus erkennen zu müssen glaubten. Daß aber das boreale germanische 
Element, in England wie auf dem Continent, durch eine tief-innerliche 
Lebens- und Geistesrichtung znm reformatorischen Streben hingetrieben 
wurde, während das südlich-romanische demselben von Haus aus mehr ab
geneigt war, bedarf, deucht mich, keines Beweises. Und auch selbst, als 
unter mannigfachen Actionen und Reactionen das boreal-reformatorische 
Element über die südenglische Anhänglichkeit an den römischen Katholicismus 
endlich den entschiedensten Sieg davongetragen hatte, machte sich der Gegen-
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fatz sofort doch auch wieder innerhalb der reformirten Kirche in dem Aus
einandergehen des nordenglischen Presbyterianismus und des katholistrenden 
südenglischen Episkopalismus mit seinem Hochkirchenthum geltend. 

So mußte also die Gliederung nach Nationen auf den euglischeu Uni? 
versitäteu eine Bedeutung und eine Schärfe gewinnen, wie nirgends anders 
und doch behauptete sie sich dort nicht so lange wie anderswo. Schon 
im 15. Iahrh. ist sie in Oxford und Cambridge als erloschen zu betrachten. 
Der Gruud dieser auffallenden Erscheinung liegt nicht allein darin, daß 
das germanisch-sächsische Element mit dem romanisch-französischen mehr und 
mehr verschmolz, denn auch in der verschmolzenen neu-englischen Nationalität 
verschwand der Gegensatz nicht völlig, sondern warf sich, wie wir sahen, nur 
auf andere Objecte. Der einzige durchschlagende Grund liegt vielmehr darin, 
daß seit dem Ende des 13. Iahrh. eine nene Miederuug in die akademische 
Bevölkernng eindrang, nämlich die der C o l l e g e ' s , in der allmählig 
die ganze Universität mit allen ihren Bestrebungen aufgiug. Doch davon 
weiter unten! 

Eine noch auffälligere Eigentümlichkeit in der Organisation des 
Oxforder Stndinms zeigt sich darin, daß, soweit wir aufwärts ihre Ge
schichte verfolge» köuueu, uns zn keiner Zeit das Amt eines R e c t o r s ent
gegentritt. Die Fuuctiouen, die demselben anderswo oblagen, blieben in 
Oxford stets in den Händen des Kanzlers,. oder wurden, wie namentlich 
die Ausübung der Polizei, den Procuratoren übertragen. Gehen wir dieser 
Eigentümlichkeit bis auf ihren letzten Grund nach, so finden wir denselben 
in der Thatsache, .daß Oxford (und ebenso Cambridge) nicht wie Paris 
der Sitz eines Bischofs und eines Domcapitels war. Als bald nach der 
Eroberung das Oxforder Studium sich zu regeneriren anfing und zwar mit 
der entschiedenen Tendenz zu einem 8tucUum ^6N6i-3l6. traten diese Anfänge 
natürlich unter die Aufsicht und Gerichtsbarkeit des Bischofs von Lincoln, 
zu dessen Diöcese Oxford gehörte. Bei dem raschen und mächtigen Auf
schwünge des erneuerteu Studiums konnte die Beaufsichtigung aus der Ferne 
durch den Kanzler, von Lincoln aus, nicht mehr genügen, und der Bischof 
sah sich genöthigt, einen zwe i t en Kanzler für Oxford allein zu ernennen, 
der natürlich nnn dort restdirte. Da dessen Wirkungskreis sich ausschließ
lich auf die Angelegenheiten der Universität beschränkte, so fielen begreiflich 
alle jene Umstände weg, welche in Paris die Entfremdung des Kanzlers 
von der Universität, die Übertragung seiner Jurisdiction an die Lehrer
aristokratie und die Wahl eines Rectors bedingten. Eben diese Ausschließ-
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lichkeit seines Berufs zog es dann ferner anch nach sich, daß des Kanzlers 
Interessen viel inniger mit denen der Universität verwuchsen uud daß er in 
Folge dessen sich allmählig mehr als organisches Haupt der Universität, 
denn als außerhalb ihres Organismus stehender bischöflicher Beamter zu 
fühlen begann, und mit der Universität gemeinsam an der Emancipation 
seiner Würde von der bischöflichen Macht arbeitete. Dies Streben wurde 
auch dadurch begünstigt, daß in Folge der endlosen Competenzstreitigkeiten 
mit den Stadtbehörden der König H e i n r i c h I I I . im Jahre 1244, und 
noch in weit größerm Maßstabe E d u a r d I I I . im Jahre 1356 die Gerichts
barkeit des Kanzlers auch über die städtischen Angelegenheiten, so weit sie 
mit der Universität in Berührung standen, ausdehnte. Denn nnn besaß 
der Kanzler anch eine, und zwar höchst bedeutende Macht, die er nicht vom 
Bischof empfangen hntte, für die er ihm also auch nicht verantwortlich war. 

Der erste Schritt zur Emancipation war, daß der Bischof bei der 
Ausübung seines Wahlrechtes auf die Wünsche der Universität Rücksicht 
nahm. Daraus entwickelte sich unmerklich das Vorschlagsrecht der Uni
versität, und des Bischofs Wahlrecht wandelte sich in ein bloßes Bestäti
gungsrecht. Aber um so beharrlicher bestand er nnn auf der Verpflichtung 
der persönlichen Präsentation des von der Universität gewählten Kanzlers. 
Den langen und mitunter sehr leidenschaftlichen Streitigkeiten über diesen 
Punkt machte endlich 1368 eine päpstliche Bulle für immer ein Ende, welche 
alle Ansprüche des Bischofs auf das Wahl- uud Bestätiguugsrecht förmlich 
antiquirte uud aufhob. Damit schwaud der letzte Rest uud Scheiu ciuer, 
wenn auch uur formaleu Abhängigkeit des Kanzlers vom Bischöfe. 

Das bei allen akademischen Wahlen geltende Princip einer Wahl, 
nicht auf lebenslänglich, sondern auf eine bestimmte kürzere Zeit, hatte sich 
schon laugst vorher bei der Kanzlerwürde auf zwei Jahre firirt. Seit der 
Mitte des 15. Icchrh. hielt die Universität es aber für rathsam, ihren 
Kanzler nicht mehr aus den residireudeu Magistern, sondern aus den höchsten 
Würdenträgern der Kirche oder des Staates zu wählen, um so eine kräf
tigere Stütze und Fürfprache bei Hofe zu gewiuueu, wobei mau dann das 
Princip einer Wahl anf zwei Jahre wieder fallen ließ, und dem erkorenen 
Magnaten die ihm ertheilte Würde.beließ, so lange er lebte, oder doch so 
lange er in Ansehen und Würden stand, denn mit einem gestürzteu Großen 
konnte ihr am wenigsten geholfen sein. Natürlich wurde, da ein solcher 
Kanzler nicht in der Universitätsstadt residiren, uud auch aus der Ferne 
die Kanzlerpstichten auszuüben in deivmeisten Fällen weder Zeit noch Lust 
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und Fähigkeit haben konnte, die Aufstellung eines Stellvertreters unabweis
bares Bedürfniß. Dieser trat nun mit dem Namen eines V i c e k a n z l e r s 
in alle Rechte nnd Pflichten des bisherigen Kanzlers ein. I h m (wie dem 
vormaligen Kanzler) standen von den ältesten Zeiten her die P r o c u r a t o r e n 
der Nationen, oder P r o c t e r s , wie die englische Zunge das lateinische 
Wort entstellte, zur Seite. 

Wandern wir nach B o l o g n a , so finden wir in der dortigen Iuristen-
schule das Muster und Urbild einer durchaus demokratisch-organisirten Hoch
schule, in welcher nicht die Lehrer, sondern vielmehr die.Scholaren das 
nach allen Seiten dominirende und maßgebende Element bildeten. 

Was die Natiouengliederuug betrifft, so ist es zwar nicht unwahr
scheinlich, daß dieselbe ursprünglich auch hier, wie in Paris nach der Vier
zahl vollzogen wurde*). So weit aber ausdrückliche Data hinaufreichen, 
nämlich bis in die Mitte des 13. Iahrh. , finden wir nicht nur in Bologna, 
sondern auch in Padua und Pisa die Einteilung in C i t r a m o n t a n e n 
und U l t r a m o n t a n e n . Dabei stellte sich aber der wesentliche Unter
schied heraus, daß die Korporationen, welche in Paris und Oxford unter 
dem Namen der Nationen zu einer einzigen,Hnivor8it»8 mit einem einzigen 
Haupte zusammenschlössen, sich hier als selbstständig nebeneinanderstehende 
Universitäten mit je einem Rector an der Spitze constituirten, und daß die 
Unterabtheilungen, die dort Provinzen oder Landsmannschaften hießen, hier 
den Namen der Nationen adoptirten. I n Bologna namentlich bestanden 
die Citramontanen aus 17, die Ultramontanen aus 18 Nationen"). 

Die Versammlung der Scholaren, vom Rector berufen, bildete die 
eigentliche vnivorsitas. Für die laufenden Geschäfte von geringerer Be
deutung bestand unter dem Vorsitze des Rectors noch ein Senat, zu welchem 
jede Nation einen O o n s i l i a r i u Z lieferte. Die deutsche Nation hatte 

*) I n alten Urkunden, welche die Stiftung der Universitäten zu Vicenza und 3ter» 
cel l i betreffen (vgl. F. C. v. Sav igny , Gesch. d. röm. Rechts im M. A. 2. Aufl. 
Bd. III. S. 307—311), ist nämlich von vier Rectoren aus vier verschiedenen Nationen 
(drei transalpinischen und einer cisalpinischen) die Rede. Da diese Hochschulen jedenfalls nach 
dem Muster von Bologna und Padua gebildet wurden, darf die gleiche Einrichtung zu 
der Zeit vielleicht auch dort vorausgesetzt werden. 

**) Die ultramontanischen Nationen weiden in den Statuten folgendermaßen aufge-
zählt: ( iMa , kortuFallia, krovincia, ^.n^lia, Lor^onäia, Ladauäia, Vaseonia et ^.IvL» 
nia, Licturi», 1uronon8e8, Oastslla, ^.ra^onia, Oawlonia, AlavÄlia, ^lamania, Ungria, 
polonia, Voenna, Hanärenses. 
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deren jedoch zwei, welche Procuratoren hießen, und die, sonst dem Rector 
zustehende Gerichtsbarkeit innerhalb ihrer Nation übten. Die Bolognesen 
selbst bildeten weder eine eigene Nat ion, noch auch waren sie Angehörige 
einer andern Nation. Sie hatten deshalb auch weder Sitz 'Ond'Stimme 
in der Kongregation, noch auch konnten sie akademische Aemter bekleiden. 
Der Grund dieser auffallenden Zurücksetzung ist in den beständigen Compe-
tenzstreitigkeiten der Universität mit der Stadt zu suchen. Die U n i v e r s i t ä t 
forderte nämlich von ihren stimmberechtigten Gliedern das eidliche Gelübde 
des Gehorsams gegen die Statuten und den Rector, uud die S t a d t be
drohte alle ihre Angehörigen, welche diesen Eid leisten würden, mit Bann 
uud Geldstrafen. Dagegen hatten zu Bologna (wie auf andern italienischen 
Universitäten) die Deutschen besondere Vorrechte vor den übrigen Nationen 
sich zu erringen gewußt: das je fünfte Jahr z. B . sollte jedesmal aus ihrer 
Mitte der ultramontanische Rector gewählt werden (sie standen nicht unter 
der Gerichtsbarkeit des Rectors, soudern ihrer eigeueu Procuratoren u. d. m.). 

Der Rector wurde jährlich von der Universum aus deu Scholaren*), 
jedoch mit Ausschluß derer, die etwa durch ein Möuchsgelübde au ander
weitige Statuten bereits gebunden waren, gewählt. - Er mußte wenigstens 
fünf Jahre lang anf eigene Kosten Iurisprudcuz studirt haben, 25 Jahre 
alt und unverheiratet sein. Die Duplicität der juristische« Rectoren 
dauerte bis ins 16. Iahrh. , wo die beiden juristischen Universitäten bleibend 
uuter einen gemeinsamen Rector gestellt wurden. 

Die L e h r e r , die für ihre P e r s o n gleiche Rechte mit den Schola
ren hatten, standen ebenso wie diese unter der Jurisdiction des Rectors 
und (in höherer Instanz) der Congregration. Sie mußten bei ihrer Pro
motion dem fuugireuden, uud demnächst jedem neugewählteu Rector Ge
horsam schwören, konnten von ihm mit Geldstrafen belegt, und sogar auch 
des Rechtes, weiter zu leseu, verlustig erklärt werden. Auch durften sie 
ohne Erlaubniß des Rectors nicht verreisen, — dauerte aber die Reise läuger 
als acht Tage, so mußte der Urlaub vou der Congregatiou bewilligt werdeu. 
I n der Congregation hatten sie nur dann Sitz uud Stimme, wenn sie 
früher selbst Scholaren zu Bologna gewesen waren. Hatte ein solcher aber 
vollends während seiner Studienzeit als Rector fungirt, so wurde ihm in 
der Congregation sogar auch noch ein Ehrenplatz neben dem derzeitigen 

? ^ N H l Ausnahme kommt indeß auch 1402 ein Licentiat und 1423 ein Professor unter 

dm Rectoren vor. 
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Rector angewiesen*). Dagegen waren ihnen alle Universttätsämter ver
schlossen. 

Man traut seineu Augen kaum, wenn man diese und ähnliche Bestim
mungen in den Statuten von Bologna, Paoua, Pisa 2c. liest, und möchte 
sich versucht halten, das Alles nur für extravagante Anmaßungen der Scho
laren zn halten, welche sie^zwar in den von ihnen verfaßten Statuten auf
zustellen, schwerlich aber je vollständig durchzusehen im Stande gewesen 
seien. Aber auch letzteres wird durch anderweitige Bezeugungen zu unbe
streitbarer Gewißheit erhoben. So drückend, wie es auf den ersten Blick 
scheinen möchte, war indeß auch wohl keineufalls die Suprematie der 
Schüler über die Lehrer. Das Pietätsverhältniß wird ja auch hier nicht 
gefehlt haben und war vielleicht nur so rücksichtsvoller und zarter, je freier 
und ungezwungener es war. Daun vergesse mau nicht, daß die Scholaren 
meist Mäuuer von 30 Iahrcu und drüber waren, die durch Alter, Stand 
und Vermögeu schon eine Stellung in der Welt hatten und daß Aehnliches 
bei der republikauischen Verfassung der italienischen Städte auch sonst nicht 
nnerhört war. Dazn kommt, daß daß Verhältnis zwischen Schülern und 
Lehrern ein viel engeres nnd innigeres war, als hellt zu Tage, indem jeder 
Schüler se inen Lehrer hatte, der seine Studien leitete und ihm den Weg zu 
deu gelehrten Würden bahnte, — daß in den Prüfungs- und Promotions
rechten der Lehrer eine Abhängigkeit der Scholaren l ag , die em mächtiges 
Gegengewicht darbot, nnd daß es endlich auch nicht selten vorkommende 
Fälle gab, nämlich bei Conflicten mit den Bürgern der Stadt, bei welchen 
nach altem kaiserlichem Privilegium der Scholar den städtischen Richter 
recustren nnd die Unterstellung der Sache unter das Schiedsgericht seines 
Lehrers verlangen durfte**). 

*) Die betreffende Stelle in den 8t»tuli8 Lonon. relorm. lautet: ^uiuimmo anu'<zuu5 
Iteetor 8emver «tare P08«it in univer8itate con^r^ata, et «oäere i>ene8 liectorem, oM 
oro tempore luerit, et ääre voeein in illa ut Hu i l ide t 8eo1ari8 äe sug, Nation«, 
et iamsi iv8e e«8et ta,etu8 Vaetor aetu 1eFen8. Sav igny IN., 184 fügt 
hinzu: ,Also waren diese außer jenem Falle ohne Stimmrecht". Ich aber kann aus den 
Worten nur das herauslesen, daß sie trotz dieses Falles ihr als Scholaren acquirirtes 
Stimmrecht beibehalten sollten. 

**) Es ist das schon erwähnte Privilegium jdes Kaisers Friedrich I. ». 1158 gemeint. 
Die Worte lauten: 1iHu8 rei ovtiune «lata 8cno1aridu8, eo8 eorain Domino ve1N»ssi8tro 
8uo, vel ir>8iu8 eivilÄli8 üniseovo, <Mdu8 Iiano ^uri8äietionem üeäirnu8, convemat,— 
und der Sinn ist: Wenn ein Scholar vor dem städtischen Gerichte durch einen Bürger 
verklagt ist, so steht es ihm frei, dies Gericht zu recusiren und die Sache nach eigener 
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Von einem über der Universität stehenden Kanz le r konnte aus schon 
vorgelegten Gründen bei der ersten Organisation von Bologna nicht die 
Rede sein. Dennoch finden wir anch hier bereits im 13. Iahrh. eine ganz 
analoge Institution eingebürgert. Papst H o n o r i u s IN. wollte nämlich 
in Erfahrung gebracht haben, daß zu Bologna auch öfter Unwürdige zum 
Doctorate promovirt worden seien und erließ im Jahre 1219 deshalb ein 
Schreiben an den dortigen Archidiakonus G r c i t i a , in welchem er festsetzte, 
daß fortan keine Promotion anders als nach sorgfältiger Prüfung unter 
seiner Beaufsichtigung und Zustimmung stattfinden dürfe. Zugleich gab er 
ihm die Befugniß, die dieser Anweisung sich Widersetzenden mit kirchlichen 
Censuren zu belegen. Dessen bedurfte es aber nicht. Daß die Doctoren 
diesen Eingriff in ihre Rechte sich ohne namhaften Widerspruch gefallen 
ließen, mag einerseits bezeugen, daß sie bei der gegen sie erhobenen Anklage 
nicht das beste Gewissen hatten; andererseits aber auch daraus sich erklären, 
daß der zur Aufsicht Bestellte eine Achtnng und Ehrfurcht gebietende Per
sönlichkeit war, die selbst lange Jahre untes deu Rechtslchrern zu Bologna 
als ein Stern erster Größe geleuchtet hatte. Einem Papste wie Honorius I I I . 
sich zu widersetzen war ohnehin damals überhaupt eine äußerst bedenkliche 
Sache, — und dann hatte ja der Papst anch ein unleugbares Recht, darüber 
zu wachen, daß wenigstens die Lehrstühle des kanonischen Rechtes nicht 
von unwürdigen und untauglichen Subjecten eingenommen würden. Auch 
konnte und mußte die unter Mitwirkung eines päpstlichen Stellvertreters 
ertheilte Würde um so sicherer und unantastbarer im ganzen christlichen 
Abendlande auf allgemeine Anerkennung rechnen. Genug, die päpstliche 
Anordnung ging ohne Schwierigkeit durch und obwohl der Auftrag zunächst 
wohl nur dem Gratia persönlich gegolten hatte, behaupteten doch auch seine 
Nachfolger das jenem übertragene Ansstchtsrecht. Da dies Recht sich mit 
dem des Pariser Kanzlers, wenn auch nicht deckte, — weil der positiven 
Rechte desselben entbehrend und nur die negativen (nämlich ein bloßes Vsw) 
involvirend, doch b e r ü h r t e , so trug man dessen Titel auch auf den Bo
logneser Inhaber desselben über. 

So gestaltete sich im Wesentliche:! die pol i t ische Organisation der 

Wahl entweder vor das Gericht des Bischofs, oder seines Lehrers zu bringen. (Vergl. 
S a v i g n y 1. e. I I I . , 170. 196 f.) Die Doppelstellung der,damaligen Lehrer als Bolog^ 
neser Bürger und zugleich Glieder der Universität scheint die Basis für jenes Privilegium 
gewesen zu fem. 
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mittelalterlichen Hochschulen. Wenden wir uns nun zu der wissenschaft 
l ichen Organisation, so haben wir zunächst auf die in Betreff der g e 
l e h r t e n G r a d e sich bildende Praxis zu achten. I n diesem Punkte ist 
die Entwickelnng auf den verschiedenen Normaluniversttäten viel gleich
mäßiger als bei irgend einem andern Stücke, — theils weil die Bedürfnisse 
und Tendenzen hier dieselben waren, theils auch,, weil bei der allmähligen 
Ausbildung dieses Institutes der Vorgang der einen Universität aus die 
andre Einfluß üben konnte. 

Die Ausbildung des Promotionsweseus ging von dem Bedürfniß aus, 
eine Garantie für die wissenschaftliche Tüchtigkeit d e r e r zu gewinnen, die 
als Lehrer an Hochschulen auftreten wollten. Beim ersten Entstehen der 
artistisch-theologischen Universitäten hing die Erlaubniß dazu vou der Zu
stimmung des Kanzlers ab, der sich dnrch Prüfung oder sonstige Kenntniß-
nahme von der Lehrfähigkeit des Kandidaten zu überzeugen hatte. Als 
dem Kanzler aber die Masse der Geschäfte nicht nu r , . sondern anch der 
Umfang des erforderlichen Wissens über den Kops zu wachsen anfing, über
trug er deu schon vorhandenen nnd erprobten Lehrern die Prüfung der 
Aspiranten und behielt sich selbst nur die Bestätigung der von diesen aus
gesprochenen Fähigkeitserklarnng vor. An diesen Uebergang knüpfte sich in 
Paris wahrscheinlich die Entstehung der gelehrten Grade an. 

Auf den juristischen und medizinischen Universitäten ging die Entwicke-
lung von einer ganz andern Grundlage aus, gelangte aber doch zu dem
selben Ziele. Hier, wo es sich um eine ganz neue Wissenschaft handelte, 
die bis dahin noch nirgends öffentlich gelehrt worden war, trat anfänglich, 
wer sich dessen selbst für fähig hielt, als Lehrer auf, — und niemand war 
da, der ihm dies hätte wehren können oder mögen, niemand, der seine 
Befähigung zum Lehren hätte prüfen können. Sobald aber eine Anzahl 
Lehrer desselben Faches sich an einem Orte zusammengefunden und dadurch 
den Grnnd znr Entstehung einer Universität gelegt hatten, lag es in ihrem 
eigenen, wie im Interesse dcr sich bildenden Anstalt, solcher Willkür des 
Auftretens Schranken zu ziehen und nnr solche in ihre Gemeinschaft zuzu
lassen, von deren Tüchtigkeit sie sich allseitig und gründlich selbst überzeugt 
hatten. Lange Zeit thaten sie dies ohne alle Controle von außen, bis 
endlich auch hier die Kirche diese Function — in Bologna geschah es, wie 
wir schon sahen, im Jahre 1219 — nnter ihre Aufsicht nahm und dazu 
einen Kauzler bestellte. 

Die erste Ausbildung des Promotionswesens wird also der zweiten Hälfte 
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des 12. I ah rh . angehören; seine mittelalterliche Vollendung erhielt es im 
Laufe des 13. Die erste Stufe war das B a c c a l a n r e a t . Die Ety
mologie des Wortes ist zweifelhaft. So viel steht indeß fest, daß der 
französische Näme LaoKhIiei- erwachsenen, aber noch unverheiratheten jungen 
Leuten beiderlei Geschlechtes, — ferner den Handwerkslehrlingen, die aus
gelernt, aber noch nicht als selbftständige Meister in die Zunft aufgenommen 
waren, — und im Kriegerstaude den Bewerbern um die Nitterwürd^ bei
gelegt wurde. Aus diesen Lebenskreisen ging er dann auf die entsprechende 
Mittelstellung zwischen Scholaren und Magistern im akademischen Orga
nismus über, indem er solchen Schülern beigelegt wurde, die, nachdem sie 
geraume Zeit, etwa 5—6 Jahre, schon mit Erfolg Vorlesungen gehört hatten, 
ansingen Repetitionen und Uebungen mit den jüngeren Scholaren zu veran
stalten und auch selbst, meist zur Ergänzung der Vorträge ihres Lehrers 
über einzelne Abschnitte oder ganze Bücher ihrer Wissenschaft, Vorlesungen 
zu halten. Es bedurfte dazu nicht die Erlaubuiß des Kauzlers, sondern 
uur des betreffenden Lehrers, in dessen Hörsaal nnd unter dessen Anspielen 
er seine Lehrthätigkeit antrat. 

Nachdem der Baccalaureus mehrere Jahre hindurch uuter der Aufsicht 
seines Lehrers sich auf solche Weise zu selbststäudiger Lehrthätigkeit vorbe
reitet und seine Lehrfähigkeit thatsächlich schon bewährt hatte, bewarb er 
sich um die höhere Stufe der L i c e n t i a t u r (oder die f. g. laursa 86ouncw). 
Der Weg dazu war aber ein noch mehrfach in sich selbst abgestufter. Bei 
den Theologen in Paris z. B. begann, nachdem der Scholar würdig be
fanden war, zu d e t e r m i u i r e u , d. h. die in der Fastenzeit üblichen 
Disputirübuugen (äeterminatianss), welche iu der Erklärung uud Ve r te i 
digung logicalischer Kuustausdlücke bestanden, abzuhalten und durch bereu 
Bestehen er zum Laocawur6U8 Zimplsx wurde, damit, daß er einzelne 
biblische Bücher cursorisch erklärte, wovon er den Namen LaeealÄursu« 
ourron8 oder diblieuZ erhielt. Dann schritt er zur Erklärung einzelner 
Abschnitte des Naßistor 86nt6nt,iÄlum id. h. der Summa des Petrus Lom-
bardus) fort und hieß nun L»oo3läm-eii8 8oM6nt,wi-iu8. Hatte er auch 
hier den Anforderungen seines Lehrers genügt, so stellte dieser ihn, der nun 
VaeoaIaur6U8 torm9w8 hieß, dem Promotionscollegium zur Erlauguug der 
Licenz vor, wobei der Candidat durch ein Nxamen rissoro8um seine Tüch-
H M t M r der ganzen Facultät zu bewähren hatte. Die Licenz selbst er-
theilte aber in Paris der Kanzler, — in Bologna das Lehrerkollegium, 
jedoch unter Beaufsichtigung des Archidiakons. Es war die förmliche Ent-
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bindung des Candidaten von aller ferner« Beaufsichtigung und Leitnng 
seitens seiner bisherigen Lehrer, verbunden mit der feierlichen Erklärung, 
daß er zu einem selbstständigen Lehramte befähigt sei und zugelassen werdsn 
könne. Hieran schloß sich dann entweder unmittelbar, oder doch meist bald 
nachher die Promotion znr laurea 8uproma, nämlich znr Magister- oder 
Doctorwürde au. Diese geschah wenigstens bei den s. g. höbern Facul-
täten, besonders den Theologen, unter Aufgebot aller erdenklichen Feier
lichkeit in der Doml'irche, indem der Decan der Facultät ihm nach einer 
feierlichen Rede die Instanten der erlangten Würde, nämlich den Doctorhut 
(das d i r rewm, wovon die ganze Handlung auch den Namen Birretation 
erhielt), ferner den Ring nnd das seine Wissenschaft repräsentirende Buch 
überreichte und ihm zugleich neben sich einen Platz auf dem Katheder auwies. 
Eiue ähnliche Stufenfolge, wie der hier vorgelegte theologische, durchlief 
auch der artistische, juristische und medicinische Weg zum Magisterium*). 
Für die Theologen wenigstens galten aber die artistischen Grade als lioth-
wendige Vorstufen der Promotion in der eigenen Wissenschaft. 

Ursprünglich war dieser abschließende Promotionsat't eine feierliche 
C o o p t a t i o n des bereits Licentiirten in das Lehrercollegium, wobei er 
den Statuten Gehorsam schwor uud alle Interessen der Universität eifrigst 
zu fördern sich verpflichtete**). Als aber bald die Zahl der nach gelehrten 
Würden Strebenden sich ins Maßlose steigerte und darunter die Mehrzahl 
nur die Würde und Ehre des gelehrten Grades, nicht aber die Aufnahme 

*) Bei einer Reformation der Pariser Universität durch den päpstlichen Legaten Robert 
von Conr^on im Jahre 1215, setzte dieser fest, — doch es mögen die iv8i85inill verba 
hier stehen: tullus le^kt ?ari8Ü8 äe ^rtibus oitrs, äuoäeciinuni aetÄtis 8uae knnnm, et 
quoä sex anni8 auäiverit äo artibu« aä inlnuL, anteyuain aä leFenäuln aeoellat, el 
<̂ uoä oum, ledere 6i8po8uerit, examinetur ^uilidot »eeunäum lormaln, ^u»e oontinetur 
in scripw v . ketri epi8oopi ?ari8ieu8i8. Vgl. L u l a e u s , tüLt. Univ. ?ari8 IN. 81. 82 
(bei Meiners I I . 221). Also zwölfjährige Docenten der Philosophie! Die Worte 
lauten so klar und bestimmt, daß eine andre Deutung nicht möglich ist. Natürlich sind 
Bacmlanreen, und zwar der freien Künste, gemeint, mit denen alles Studium begann. Aber 
auch so bleibt die Bestimmung höchst auffallend. Dennoch muß sie aus dem Leben gegriffen 
sein und nöthigt uns zu der Annahme, daß damals ein iuAeniuin viÄecox schon vor dem 
12. Lebensjahre Ansprüche auf das Baccalaureat gemacht habe, was den ehrlichen Legaten 
zu dieser Festsetzung veranlaßte. 

"") I n Bologna mußte der neuemaunte Doctor außerdem noch vor dem wirklichen 
Antritt seines Lehramtes in die Hände der Stadtobrigkeit, die sich dadurch den Besitz aus» 
gezeichneter Lehrer für immer sickern wollte, das eidliche Gelöbniß ablegen, nie anderswo 
als in,Bologna lehren zu wollen. 
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in das Lehrercollegium erstrebte, wurde die Dispensation des Candidaten 
vom wirklichen Probe-Lehren, an dessen Stelle nun Examina und öffentliche 
Disputatiouen traten ebensosehr wie die Trennung der Promotion von der 
Cooptation für die Mehrzahl der Fälle eine ebenso unabweisbare als zweck
mäßige und heilsame Notwendigkeit. Man unterschied nun Na^istri 1o-
ß k n t o 8 und n o n l e F L n t s g , oder, wie sie in Beziehung auf die spe-
cielle Leitung der Studien ihrer Scholaren auch hießen, rsss6n to8 und 
n o u r0F0Nt68 . 

Die Promotion war übrigens, am meisten in Bologna, mit einem 
sehr bedeutenden Koftenaufwande verbunden, theils an Gebühren, welche 
das Promotionscollegium und der Kanzler, theils und hauptsächlich an 
Festgelagen und feierlichen Auszügen, an Geschenken von kostbaren Kleidern 
u. dgl. , welche die Sitte forderte; — wogegen die Päpste ziemlich erfolglos 
einschränkende Verordnungen erließen. 

Ursprünglich war der Doctör- und Magistertitel völlig gleichbedeutend 
und wnrde promweue gebraucht. Doch kam der Magistertitel mehr und 
mehr in Abnahme. Am längsten erhielt er sich bei den Artisten, bis anch 
diese den allmählig zu höherm Ansehen gelangten Doctortitel sich noch dazu 
Meigneten und nun ihre Gravuirten mit dem stattlichen und volltönenden 
Titel voowr PM080M20 6t Klarster lidoralium »Nium beehrten. 

Uebrigens wurden schon frühe den Doctoren Adelsrechte zuerkannt; für 
die Juristen namentlich involvirte er die Ritterwürde und den Theologen 
gewährte er die Stiftsfähigkeit.des Adels. 

M i t der Ausbildung des Promotionswesens steht in nahem Zusam
menhange die Bildung der F a c u l t ä t e n * ) . Obwohl die ältesten Hoch-

*) Ueber den Namen der Facultäten mag uns Heumann (in der praetatw zu der 
von ihm neu edirten Schrift des Herm. 0onr in^ iu8 äe Knti^uitatt. aeaüenüoiz. üottff. 
17W 4°. z>. XUI. «eyu.) belehren: 5ain ourn iä nonüius venemenwr ollenäat aure» 
Î atinas, <̂ ui» nun ß«8tiÄt eo^noseere, <̂ ui taetuiu sii, ut lacu l tk t is nomen inäeretur 
ooUe îo, et yuiüein 8o1i8 in ^,o2äeinii8? ^periarn iß-itur nû u8 apveliÄtioni« orissincm. 
^.oeiäit viäelieet initic» in tenobii« 8etu»1^8lic:i8, ut Huasvi8 8eientia ncnninaretur laoul» 

t«l8. l)uin enim Oreeei llU^UHnäo äiellnt 3uv«^lV pro 8oiLntia, Inno in librorum 
6r2seoruin ver8ione8 taeile pro 8oientia irrerM taou1tll8. klaouit na«o eleß-anlill 
«eilicet 8olic>lÄ8tiei8, erevl0<zue pro 8oientil>, äioere in8>8 libuit taoul t l l teni . Dann 
bringt er eine Menge mittelalterlicher Beweisstellen bei und fährt fort: voeeant ißKur nc>8 
^»e<l̂ K»Oll, initio 8oientill8 cUota8 e»8o l»eu1tale8; no8tell 2eeiäi88e, ut illuä colle^iuin 
Ullßistrolum, «̂ uoö «zuamcun^ue 8cientiam traotaret, aeeiveret nomen?acuitati8 etc. 
Der Gebrauch des Wortes in diesem Sinne ist uralt; er findet sich schon in einem von 
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schulen ursprüuglich nur eine der höhern Wissenschaften lehrten, so kann es 
doch nicht befremden, daß schon nach verhältnißmäßig knrzer Zeit wir auch 
Lehrer anderer Wissenschaften sich dort niederlassen und dadurch den Ueber-
gang von einer Il lüvorsiws maFiZtroruin oder 8eKo1armin zu einer Uni-
vers i tz l iwrarmn sich anbahnen sehen. D a stellten sich nuu aber wiederum 
bedeutende Divergenzen zwischen Bologna, Paris und Oxford heraus. I n 
P a r i s waren von Haus aus zwei Wissenschaften vertreten und beide 
zusammen bildeten nach schon besprochenen Bildungsgesetzen eine einzige 
Universität unter einem gemeinsamen Rector. Was war nun natürlicher, 
als daß neu hinzukommende Lehrer anderer Wissenschaften sich ebenfalls 
diesem einheitlichen Organismus eiugliederten? I n B o l o g n a dagegen 
war nur eine Wissenschaft vertreten und dennoch hatten deren Repräsen, 
tanten sich in zwei selbstständig nebeneinanderstehende Universitäten ohne 
gemeinsames Haupt gegliedert. Hier war es ebenso natürlich, daß die neu 
hinzukommeuden Repräsentanten fremder Wissenschaften auch neue Universi
täten neben der alten begründeten. So geschah es auch. Anfangs, so 
lange die Zahl ihrer Lehrer und Schüler noch gering war, mochten die 
zuerst dort auftretenden Mediciner und Artisten sich ohne Widerspruch einer 
der beiden juristischen Universitäten, je nach ihrer nationalen Herkunft, an
geschlossen haben. Als ihre Zahl aber zu einer Höhe gestiegen war, die 
solchen Ansprüchen zur Folie dienen konnte, erwachte auch in ihnen das 
Streben zu selbststäudiger corporativer Coustituirung. D a jede für sich ^ 
zu schwach dazu schien, schlössen sich beide zusammen, wählten einen ge
meinsamen Rector und bildeten so eme Corporation, die sich HiüvVrsiwä 
arti3taruni et nioäiooruin 8. pu^Äoorutn. auch wohl schlechthin artiLwrum 
nannte. Die beiden juristischen Universitäten vereinigten sich zwar mit der 
Stadt zum Kampfe gegen diese Neuerung, aber ohne nachhaltigen Erfolg. 
I n einem Vergleiche vom Jahre 1316 wurde die neue Universität von 
beiden anerkannt. Endlich -gründete Papst Innocenz IV. in der zweiten 
Hälfte des 14. I ah rh . auch noch eine theologische Hochschule zu Bologna, 
die dem Bischof untergeordnet und nach dem Muster der Pariser Universität 
mit aristokratischen Verfassungssirincipien organisirt wurde. So besaß also 
Bologna jetzt v i e r Universitäten. 

Conringius z>. 56 angeführten Gesetze des Kaiseis Friedrich I,, wo U^istr i in moälllinali 
taonUate lehnte« erwähnt werden, und Friedrich II. spricht bei der Gründung der Univer» 
fität Neapel seinen Willen dahin aus: daß dort vootores et U^ is tn w guMbet tkoultkw 
sein sollen. 

Baltische Monatsschrift. 2. Jahrg. Bd. IV„ Hft. 2. 8 
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Unterdessen hatte aber schon längst auch in B o l o g n a das Coosita-
tions- und Promotionswesen sich anszubilden begonnen und in der dadurch 
bedingten Abhängigkeit der Schüler von den Lehrern anch in den drei demo
kratischen Universitäten daselbst ein Gegengewicht gegen die in der politischen 
Verfassung begründete Abhängigkeit der Lehrer von den Schulen: aufgestellt. 
Unter diesen Umständen mußten sich von selbst die Lehrer zu solchen wissen
schaftlichen Korporationen gliedern, welche anderswo als Facnltäten, in 
Bologna aber als Ool ! 6 Fig, bezeichnet wurden. Es entstanden ihrer 
f ü n f , deren Grenzen aber keineswegs mit denen derUniversttätM'WDM-
mensielen. Denn während die Mediciner und Artisten eine ^mvoiÄtas 
sekowrwm ausmachten, gliederten sich deren Lehrer naturgemäß in zwei 
besondere Collegia. Und wenn die Juristen, die zwei Universitäten dar
stellten, sich anch in zwei Collegia gliederten, so geschah es doch nach ganz 
andern: Princip: ihre Universitäten zerfielen nach Maßgabe der Nationa
lität in eine citramontanische und eine ultramontanische, ihre Lehrercollegia 
dagegen nach wissenschaftlichem Gliedernngsgrnnde in ein civilistisches nnd 
ein kanonistisches (oder decretistisches). 

Anch in P a r i s fanden sich zn den von Anfang an vorhandenen Ar
tisten auch bald Mediciner und Juristen nnd zwar nicht bloß Decretisten, 
sondern auch Civilisten ein. Die Geistlichkeit zeigte überhanpt einen großen 
Eifer für das Studium des römischen Rechtes,, das ja auch als Grundlage 
des kanonischen für die Kanonisten unentbehrlich war. Aber grade das 
Uebermaß dieses Eifers, unter dem ihre eigenen Berufsstudien nnd Berufs-
pfiichten nur zu sehr litteu, verschuldete es, daß währeud des 12. Icchrh. 
durch Concilien und Decretalicn den Mönchen und Klerikern die Beschäf
tigung mit dem römischen Rechte wiederholt untersagt wurde. Um diesen 
Verboten mehr Nachdruck zu geben und das Uebel an seiner Quelle zu 
verstopfen, erließ endlich H o n o r i u s I I I . im Jahre 1220 den Befehl, daß 
fortan in Paris, der Weltcapitale des theologischen Studiums, gar keine 
Vorlesungen über das römische Recht mehr gehalten werden sollten. Ohne 
Zweifel hatte nicht nur die Eifersucht der einflußreichen Bologneser Schule, 
sondern anch der Neid der Pariser Artisten und Theologen, welche Schaaren 
ihrer Schüler zu den Romanisten übergehen sahen, die Hand dabei im 
Spiele; nnd nur ihren vereinten Anstrengungen konnte es gelingen, allen 
Versuchen zur Rehabilitation des römischen Rechtes in Paris stegreichen 
Widerstand entgegenzusetzen. Geuug, das Gesetz blieb bis zum Jahre 1679, 
wo es durch Parlameutsbeschluß aufgehoben wurde, in voller Kraft. -
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Da die Mediciner und Juristen in Paris sich ohne weiteres der ein.en 
Gesammtuniversität eingliederten, so lag in ihrem Auftreten an sich noch kein 
Motiv zur Facultätensonderung. Auch die Ausbildung des Promotions
wesens bot an sich noch nicht ein solches dar. Denn der Kanzler, dem 
die Prüfung aller Lehreraspiranten als uubestreitbares und unbestrittenes 
Recht zustand, übertrug, als seine eigenen Kräfte dazu nicht mehr ausreich
ten, dieselbe einer von ihm selbst dazn ernannten Auswahl von Lehrern. 
Promotion nnd Cooptation aber, sofern sie Vorrecht der Lehrer waren 
oder wurden, gingen nach wie vor von der Gesammtheit aller Lehrer ohne 
Unterschied der wissenschaftlichen Profession ans. So hätte Paris vielleicht 
noch Jahrhunderte ohne eine Gliederung in Facultäten bestehen können, 
wenn nicht nm die Mitte des 13. Iahrh . ein neues Ferment eingetreten 
wäre, das eine Gährnng hervorrief, aus welchem sie mit einem Male fix 
und fertig hervorging. 

Dies neue Ferment war das Eindringen der Bettelmöuche (der Domi
nikaner und Franciskaner) in das Lehrcrgremium. Besonders der Domi
nikanerorden war von vornherein behnfs seiner Hauptaufgabe, die Ketzer 
zu bekehren, auf gelehrte Bildung angewiesen, nnd schon der Stifter selbst 
hatte ein Hauptaugenmerk darauf gerichtet, seinem Orden Eingang und 
Einfluß in Paris zu verschaffen. Schon 1221 errichteten die Dominikaner 
zu Paris ein Kloster zn S t . Jakob (weshalb man sie hier I a l o b i t e n 
nannte), und zwar auf Grund einer Privatstiftung, die ursprünglich der 
Universität zugedacht war, auf welche diese aber ihre Ansprüche den Predi
germönchen gegen die Verpflichtung gewisser geistlicher Leistungen fallen ließ*). 
Wie den übrigen Orden, deren sich schon sieben habilitirt hatten, wurde 
auch den Dominikanern ohne Schwierigkeit eine theologische Lehrkanzel an 
der Universität zugestanden, deren Zahl damals dnrch päpstliche Bullen auf 
zwölf beschränkt war. 

Den ersten Anlaß zu Reibungen des Ordens mit der Universität gab 
die schon öfter erwähnte Auswanderung im Jahre 1229. Die Dominikaner 
weigerten sich diese dnrch die Majorität beschlossene Maßregel anzuerkennen, 

*) Die Dominikaner verpachteten sich, jährlich am Nikolaustage zum Besten der le« 
benden Glieder der Universität ein Hochamt am Hauptaltar zu feiern; desgleichen auch 
am Tage Maria Reinigung für deren verstorbene Glieder. Wenn ein Lehrer in Paris 
starb, sollten sie ihm Erequien halten, gleich als ob er einer ihrer Ordensbrüder wäre. Die 
Lehrer der Theologie sollten, wenn sie es gewünscht, in der Dominikanerkirche, die übrigen 
Lehrer wenigstens im Dominikanerkloster, bestattet werden. 

8* 
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benutzten vielmehr die durch den Auszug herbeigeführte Verwirrung zur 
Errichtung eines zweiten theologischen Lehrstuhls, wogegen die Universität 
nach der Wiederherstellung der frühern Ordnung den entschiedensten Protest 
einlegte, an der sich aber die Mönche nicht kehrten. 

Wie gefährlich das Eindringen dieses neuen Elementes, das die Vor
t e i l e und Rechte aller übrigen Glieder der Universität in unbeschränktem 
Maße für sich in Anspruch nahm, und doch den Anforderungen des akade
mischen Gemeinsinnes sich nicht fügen w o l l t e , noch d u r f t e , wo die 
höheren Interessen und Pflichten des eigenen Ordens, eines Staates im 
Staate, dem entgegenstanden, — wie gefährlich, sage ich, diese Stellung 
der Vettelmönche in der Universität für das Bestehen der bisherigen Ord
nung der Dinge werden mußte, lag nach solchen Vorgängen offen am Tage,-— 
umsomehr, da man sich nicht verhehlen konnte, daß wenigstens die Domi
nikaner, denen die Franciskaner bereits mit Erfolg nachzueifern begannen, 
an wissenschaftlicher Strebsamkeit und Tüchtigkeit allen Uebrigen vorausgeeilt 
waren. Wie in der Theologie, so zeichneten sie auch iu den freien Künsten 
und im'kanonischen Rechte sich aus, und drohten auch in diesen Wissen
schaften die gefeiertsten Lehrstühle an sich zu reißen. Dazu kam noch die 
entschiedene Gunst des Papstes und der hohen Geistlichkeit, die' geschlossene 
Einheit, die jugendliche Thatkraft, die frische Begeisterung und vor allem die 
Annuth dieser Orden, die sie all der leidigen Rücksichten überhob, die sonst 
im Leben so häusig das entschiedene Vorgehen hemmen. So war mit 
Sicherheit vorauszusehen, daß sie bald das herrschende Element in der 
Universität werden würden, — und darin lag die dringendste Aufforderung 
zum Kampf auf Leben und Tod. 

Niemand lag es aber näher, diesen Kampf sich zur Lebensaufgabe zu 
machen, als den an Zahl weit überwiegenden nnd daher durch Stimmen
mehrheit herrschenden Artisten, den Trägern und Wahrern des akademischen 
Gemeinsinnes. An ihre Spitze trat W i l h e l m von S t . A m o u r , der 
in seinem Buche von den Gefahren der letzten Zeiten (äe psrioulig novi8-
siinorum temporum) den Nachweis zu liefern suchte, daß das Aufkommen 
der Bettelorden nicht nnr die Universität, sondern auch die Kirche und die 
Staaten mit dem Umstürze aller bestehenden Ordnungen bedrohe. Aber 
die Vettelorden waren schon zu tief in der Gunst der Zeit und ihrer Ge
walten gewurzelt, als daß so leidenschaftlich gehässige Incriminationeu ihnen 
hätten gefährlich werden können. Die beiden Glanzsterne der Bettelorden: 
T h o m a s A q u i n a s von dominikanischer, und B o n a v e n t u r a von 
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franciskanischer Seite, traten als siegreiche Vertheidiger ihrer Orden auf, 
Papst A l e x a n d e r IV. verdammte 1256 Wilhelm's Buch und der König 
verbannte i h n selbst aus Paris und Frankreich. Seit der päpstlichen Ent
scheidung stellten auch die übrige« theologischen Lehrer, theils Weltgeistliche, 
theils andern Orden angehörig, welche bis dahin eine schwankende Stellung 
eingenommen, sich entschiedener auf die Seite ihrer angefochtenen Collegen, 
und da die Artisten trotz der erlittenen Niederlage ihren Widerstand fort
setzten, so thaten jene den entscheidenden Schritt, sich von der Universität 
abzusondern und ein besonderes Kollegium zu bilden. Die Kanonisten, 
ohnehin meist Geistliche, und die Mediciner, die wohl schon längst nach 
einer selbstständigen und unabhängigen Stellung neben den durch Stimmeu-
mehrheit herrschenden Artisten sich gesehnt haben mochten, folgten ihrem 
Beispiele. 

Seitdem bestand die Hochschule zu Paris aus s ieben verschiedenar
tigen Korporationen, nämlich den vier alten Nationen mit ihren Procura-
toreu und den drei ncueu Facnltäten mit je einem Decane an der Spitze. 
Die Einheit der Schule wurde aber trotz dieser Spaltung dennoch gewahrt. 
Die vier Nationen behauptete« nämlich nicht nur den Namen, sondern auch 
alle politischen Rechte der alten Universität, namentlich auch die Rectorwahl 
und die Gerichtsbarkeit für sich allein nnd gestanden den Facnltäten nur 
das Recht der Promotion für ihre Wissenschaften und der Cooptation für 
ihr eigenes Collegium zu. Da aber unn die Congregation der vier Na
tionen mit dem Rector an der Spitze nur aus Artisten bestand, bildeten 
sie in wissenschaftlicher Beziehung, besonders für das wichtige Promotions-
wesen trotz ihrer politischen Suprematie doch nur e i n den übrigen drei 
Facnltäten coordinirtes Glied. Dies hatte dann zur Folge, daß im Laufe 
der Zeit, etwa seit dem Anfange des 14. Iahrh . auch die Benennung sich 
assimilirte. So wurde aus den vier Nationen (der s. g. a l t e n Universität) 
e ine ?aeult28 grüum, — und die Hochschule wurde nun als aus v i e r 
Facultäten bestehend angesehen. Der Besitz des Rectorates und der Ge
richtsbarkeit blieb aber auch dcmu uoch ihr ausschließliches Vorrecht. 

Auch in O x f o r d , wie in C a m b r i d g e fanden sich bald Lehrer des 
Rechtes und der Arzneikuude ein und inoculirten ihre Wissenschaft dem 
alten scholastischen Stamme. Aber zu einer e i g e n t l i c h e n Facultätsbil-
dung m i t c o r p o r a t i v e r Besonderuug habeu ste.es bis auf diese Stunde 
nicht zu bringen vermocht. Wenn aber die Elemente und Triebkräfte zur 
Facultätsbilduug nachweisbar hier ebensosehr und ebensosrüh vorhanden 

http://ste.es
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waren wie in Pa r i s , so sehen wir uns zu der Frage gedrängt, woher es 
denu kam, daß eine so naturgemäße und so naheliegende Entwickelung hier 
nicht Wurzel schlagen konnte? 

Bei näherm Eingehen ans den eigenthümlicheN Entwickelungsgang der 
englischen Universitäten erkennen wir bald, daß die beiden mit einander 
verbündeten Elemente, welche auch in Paris der Facultätsgliederung wider
strebten, aber sie doch schließlich nicht hemmen konnten, hier ungleich traf, 
tiger waren, und andererseits die entgegenstehenden, auf Facultätsbefonde-
rung hintreibenden Momente hier viel schwächer waren als in Paris. Jene 
beiden Widerstandskräfte sind: 1) das entschiedene Uebergewicht der arti
stischen Lehrer und 2) der polare Gegensatz der ursprünglichen Nationen
gliederung zu der erst uach Gestaltung ringenden Facultätsgliederung. 

Fassen wir das erste dieser beiden Momente zunächst ius Auge. Der 
Grundsatz, daß die s. g. freien Künste Fundament und Basis der Univer
sität seien (Vniv6i-8iw8 in nrtidu8 tunäaw), so daß mit ihnen die Univer
sität stehe und falle, war in Oxford von Haus aus viel kräftiger als in 
Paris. Dies zeigte sich zunächst dar in, daß es den Artisten gelang es 
durchzusetzen, daß der artistische Grad notwendige nnd unerläßliche Vor
stufe und Vorbedingung für die Erlangung der theologischen, juristischen 
und medicinischen Grade sei, und daß nur der artistische, nicht aber auch 
die übrigen Grade als solche schon zu Sitz und Stimme in der Congre-
gatiou berechtige. Sich von diesem Joche zu befreien, machten zwar die 
Juristen und Medianer im 14. 15. Iahrh . große, aber im Wesentlichen 
fruchtlose Anstrengungen, was sie durchsetzten, war entweder nur illusorisch 
oder ging später wieder verloren*). Die Gründe des Mißlingens dieser 
Bestrebungen liegen 1) in der verhä'ltnißmäßig geringen Anzahl ihrer 
Lehrer, 2) in der Mißachtung ihrer Wissenschaften, 3) endlich in der Nicht-
theilnahme der Theologen an ihren Kämpfen. Das erstgenannte dieser 
drei Momente erläutert sich selbst, das zweite und dritte bedarf noch einer 
nähern Erörterung. 

*) Die einzige bleibende Errungenschaft war das Zugeständnis daß die juristischen 
Grade auch ohne vorangegangene artistische Promotionen erworben weiden konnten, und den 
also Graduirten doch endlich auch Sitz und Stimme in der Kongregation eingeräumt wi«de. 
Dafür dauerte aber auch für solche der juristische Cursus f ü n f Jahre länger, als- für vor-
her in Älttdus Graduirte. Und wenn zu Ende des 14. Iahrh. sich auch Ansähe zu einer 
selbststäudigtzu Corporation der Mediciner und Juristen finden, indem ihnen vom Könige 
das Recht zugestanden wurde sich eigene Procuratoren M wählen, so war das doch ohne 
Bestand und ist seitens der Universität wohl nie formlich anerkannt worden. 
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Unter der Herrschaft des scholastischen Princips sah man im Mit te l 
alter die philosophische Speculation als dasjenige an, was die Wissenschaft 
eben zur Wissenschaft macht. Jurisprudenz und Medic in, als dermalen 
bloß empirische und praktische Studien, entbehrten aber dieses Glorien
scheins, — wozu noch kam, daß man sie, als vermeintlich bloß auf Geld
gewinn gerichtet, über die Achsel ansah. Den Juristen, die anderwärts 
durch ihre Stellung zn den Staatsgewalten eine Quelle größerer Geltung 
hatte», kam auf den englischen Universitäten auch d i e s Moment n ich t 
zu Gute, weil der vorherrschend germanische Charakter in der praktischen 
Entwicklung des englischen Staats- und Gerichtswesens dem Studium des 
römische» Rechtes, das auf den Universitäten allein betrieben wurde, nicht 
förderlich war, — und andererseits auch bei der freier« Stellung der eng
lischen Kirchenpolitie zur römischen Hierarchie selbst das Studium des ka
nonischen Rechtes hier bei Weitem nicht die Bedeutung hatte, die ihm 
anderwärts zukam. 

Entschiedener als alles dies war aber der Umstand, daß die Theologen 
nicht zu deu Mcdicinern und Juristen, sondern vielmehr zu den Artisten 
hielten. Wie in Paris die Theologen die Bahn brachen zur Besonderung 
der Facultäten, so hätten auch in Oxford sie allem, weun sie ihre an Zahl 
und Gewicht so bedeutenden Kräfte mit denen der Juristen und Mediciner 
zum gemeinsamen Kampfe gegen die Ansprüche der Artisten vereinigt hätten, 
dem Kampfe die Wahrscheinlichkeit oder Gewißheit des Sieges geben können. 
Gie aber hatten d a z u weder Lust uoch Anlaß, hielten vielmehr stets treu 
und unwandelbar zu den Artisten, mit denen sie die enge Verwandschaft, 
die vielseitige Coincidenz uud die gegenseitige Unentbehrlichkeit der beider
seitigen wissenschaftlichen Bestrebungen aufs innigste verband. Auch in 
Paris würden, wie wir sahen, die Theologen schwerlich die In i t iat ive zur 
Loslösung der Facultäten vom artistischen Stamme ergriffen haben, wenn 
nicht ein anderesMoment, der Streit mit den Bettelorden, hinzugekommen 
und diesen es nicht gelungen wäre, die Gesammtheit aller theologischen 
Lehrer aus ihre Seite zu zieheu. Zwar auch auf den englischen Universi
täten fanden sich die Bettelmönche mit gleichen Ansprüchen und unter 
gleichem Widerstände seitens der Artisten ein; aber hier, wo die englische 
Nationalität alleinherrscheud war und dazu das boreal-germanische Element 
die Oberhand hatte, konnte solch ein specistsch ausländisch-romanisches Ge
wächs nimmer so tief Wnrzel schlagen, und so weit sich verzweigen, wie in 
dem romanischen Paris. Es gelang den Bettelmönchen hier n i c h t , obwohl 
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sie auch hier an wissenschaftlicher Tüchtigkeit und Strebsamkeit den gelehrten 
Vertretern der andern Orden und der Weltgeistlichkeit nicht nachstanden, 
sie zum Theil sogar überragten, diese zu sich herüberzuziehen, — und damit 
war der Sieg der Artisten auch über diesen gefährlichen Feind entschieden. 

Was aber den Juristen, Medicinern uud Bettelmönchen in zweihundert
jährigem Kampfe nicht gelungen war, das konnte die neue Geistesmacht, 
die im 15. Iah rh . auch in die englischen Universitäten eindrang, nämlich 
der H u m a n i s m u s , oder das wiederbelebte Studium der altclassischen 
Literatur, nicht einmal w o l l e n und wünschen. Der Humanismus war 
ja seiner Natur nach ans denselben Grund und Boden angewiesen, welchen 
bis dahin die Artisten eingenommen, — und gelang es ihm, wie es wirklich 
der Fall war, dies ganze Gebiet zu erobern und nach seiner Weise umzu
gestalten, so konnte er am wenigsten geneigt sein, sich selbst-durch Zulassung 
einer Loslösung nnd Verselbstständigung der Facultäten in der überkommenen 
Herrschaft so sehr zu beschränken. Hatten die Facultäten bis dahin nicht 
eine selbstständige corporative Stellung sich zu erringen vermocht, so war 
von jetzt an, unter dem unbeschränkten Scepter des Humanismus, vollends 
nicht mehr daran zu denken. 

Hand in Hand mit den Interessen der Artisten in der Hemmung der 
Facultätsbildung gingen endlich auch die Interessen der ursprünglichen 
Nationengliederung, Die Vereinigung der Nationen war ja eben die Uni-
versitas in l»r!.idu8 luncwta. Und wie der Sieg der Facnltäten die Ge
meinschaft der Artisten aus einem dominirenden Factor zu einem nebenge
ordneten Gliede, d. h. zu einer Facultät neben den Facultäten, nnd zwar 
dem Range nach zur letzten gemacht haben würde, so hätte auch die 
Nationengliederung der Facultätsgliederung sich unterordnen müssen. Und 
es war in der That kein verächtlicher Gegner, der in den Nationen sich 
ihr entgegensetzte, denn diese hatten auf den englischen Universitäten,'wie 
ich schon früher nachgewiesen habe, eine so vielseitige und weitgreifende 
Bedeutung, wie sonst nirgends. Wenn nun aber dennoch mit dem Anbruch 
des 14. Iahrh . eine Zeit kam, wo die Gliederuug nach Nationen auch 
hier allmählig ihre Bedeutuug verlor, so geschah dies doch nur, weil sie 
einer andern Gliederung wich, die von noch mächtigeren Interessen getragen 
war und darum der Facultätsbildung noch kräftiger, als ihre Vorgängerin, 
in den Weg trat. Es waren die convictorischen C o l l e g e ' s , in welche 
allgemach die ganze Universität aufging' nnd die noch jetzt das alles be
herrschende und normirende Element in Oxford und Cambridge bilden. 
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Um uns den Weg zur Einsicht in die Entstehung, Gestaltung und 
Bedeutung dieses wichtigen Institutes zu bahnen, müssen wir vorerst einen 
Blick auf die W o h n u n g s v e r h ä l t n i s s e der Scholaren werfen. I n der 
alten Kloster- und Domschule waren Lehrer nno Schüler zum convictorischen 
Wohnen in den Räumlichkeiten der Schulgebäude verpflichtet. Die schnell 
wachsende Frequenz, welche eben die Umgestaltung einer solchen Schule 
zur Universität bedingte, sprengte indeß bald schon diese Schranken und 
nöthigte die Lehrer wie die Schüler, anderswo ein s. g. KosMum zu suchen, 
d. h. sich in Bürgerhäuser einzumietheu. Dieser Zerstreuung der atademi, 
schen Bevölkerung wurde namentlich in P a r i s seit dem Anfange des 
13. Iahrh. durch die Stiftung mehrerer convictorischen College'« nur in 
beschränktem Maße abgeholfen. Die überwiegende Mehrzahl blieb, so weit 
sie nicht etwa einem Kloster oder Domstifte angehörte, nach wie vor aus 
eigene Versorgung angewiesen; wobei es indeß von selbst sich machte, daß 
die scholastische Bevölkerung vorzugsweise in gewisse Stadttheile, besonders 
in das später s. g. Yuarüer latin, sich zusammendrängte und auch hier die 
Angehörigen der einzelnen Nationen und Provinzen sich möglichst nahe zu-
sammengruppirten. 

Anders war es in O x f o r d . Hier behauptete sich das convictorische 
Princip trotz der wachsenden Frequenz. Die von Alters her, vielleicht 
schon von Aelfred's Zeit herstammenden Conviclshänser, welche H,u!ao oder 
Halls hießen, waren zwar seit der durch die Eroberuug bedingten Auflösung 
der Schule zerfallen oder in andere Hände übergegangen. Aber sie erneuerten 
sich fosort bei der Rehabilitation der Schule, indem eine größere oder 
kleinere Anzahl von Scholaren, meist wohl unter Mitbetheiligung eines 
Lehrers, der dann auch ihre Studien leitete, ein ganzes Haus mietheten, 
und hier auf gemeinsame Kosten, oder als Kostgänger eines einzigen Unter
nehmers, zusammenlebten. Solcher ^.ulao zählte man in Oxford, wie schon 
oben gelegentlich erwähnt wurde, um die Mitte des 13. Iahrh. über 300, 
von denen manche mehr als 100 Scholaren umfaßten. Dies auf freier 
Uebereinkunft beruhende, aber durch Tradition und Sitte festgehaltene, 
vielleicht auch durch die Statuten geforderte, wenigstens begünstigte, con
victorische Znsammenleben, bildete, wie schon aus der Menge der ^ulao 
geschlossen werden muß, die Regel, das zerstreute Wohnen in Bürgerhäusern, 
wenn es überhaupt vorkam, nur die durch die Uebervölkerung der ^.ulas 
bedingte Ausnahme. Aus eine Störung der nationalen Gliederung der 
Universität konnte es keinen Einfluß haben, dieselbe im Gegentheil nur noch 
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mehr befestigen, da ohne Zweifel nur solche sich in einer ^.ula zusammen-
thaten, die schon durch das Band der Nationalität verbunden waren. 

Diesen Halls als freien convictorischen Vereinen traten seit dem Ende 
HO 13, Iahrh . die Oallsßia (0o l i e f e ' s ) mit stiftungsmäßigem, ihren 
Bestand sicherndem, unbeweglichem Vermögen und mit statutarischer, von 
her M M r der Theilnehmer unabhängiger, corporativer Verfassung zur 
Seite. > 

.Das älteste College in Oxford ist das Mrtonsche"> Oal t tzO von 
M er t o n , Kanzler des Königs Heinrich Hl., stiftete es mit königlicher und 
päpstlicher Bestätigung im Jahre 1264 unter dem Namen der vomus 
8cn0l2liuln Äe Uorwn, und eröffnete es im folgenden Jahre mit 29 Con-
victoristen, welche 8ooü (fello^s) genannt wurden. Die Oberaufsicht und 
das Bisitationsrecht übertrug er dem jedesmaligen Erzbischof von Canter-
bmy, der auch aus dreien, von den Fellows vorzuschlagenden Candidaten 
den Vorsteher (Ousws, Maräen) ernennen sollte. Später wurde es theils 
noch durch den Stifter selbst, theils durch anderweitige Vermächtnisse er
weitert und blieb bis in die Zeit der großen königlichen Stiftungen des 
15. und 16. Icchrh. die bedeutendste Anstalt dieser Art. 

-'^ Dem Wohlthätigkeitssinne der Prälaten, Magnaten und Fürsten war 
durch Merton's Vorgang eine Weise der Betätigung vorgezeichnet, die 
seitdem vielfache Nochahmung fand. Die Blürhezeit dieser Stiftungen war 
das 15. und 16. Iahrh. Unter den 36 College's zu Oxford und Cam
bridge find nur sechs späiern Ursprungs. Das reichste, glänzendste und 
umfassendste unter allen ist das durch den Cardinal Wolsey zuerst be
gründete 0 l i r i 8 t - ^ d u r o K N o U s ^ s zu Oxford**). 

*) Als das älteste wird öfter das Univorsit^-Oolle^a zu Oxford bezeichnet, welches 
allerdings schon mehrere Decennien früher durch eine Stipendienstiftung Wilhelm's von 
DuHam^fhr 10—12 a i M Magister aus Durham und der Umgegend begründet, aber erst 
später nach dem Vorbilde von Merton's Anstalt zum eigentlichen College umgestaltet wurde. 

**) Es hieß ursprünglich C a r d i n a l c o l l e g e . Zu einem Convicte von Weltpriestern 
'bestimmt, sMe es 60 Kanoniker, 40 Priester und 50 untergeordnete Convictstellen umfassen. 
Mchst der Verrichtung des Gottesdienstes in der Kapelle der Anstalt, wurde den Mitgliedern 
HWMm'OeßNchM t m biblischen und klassischen Philologie) und Unterricht zur Pflicht 
gemacht. Außerdem wurden (ausschießlich flu dieses College) 10 Professuren der lateinischen, 
griechischen und hebräischen Sprache, der Theologie, des kanonischen und civilistischen Rechtes 

Die Mittel zu diesem großartigen Unternehmen wurden durch 
die (übrigens vom PaHk geNchmigte) AufhebuNF-von 32 Klöstern gewonnen. Gleichzeitig 
wurde zu I p M c h eine gwße Schule als Vorbereitungsanstalt begründet. Wolfey legte 1525 



Universitäten nach ihren Hauptmomenten. 123 

Ursprünglich waren die Convictftellen in den Colleges ftr arme Scho
b e n , die den geistlichen Berns erwählten, bestimmt. Daß sie nach der 
Vollendnng ihrer Studien, welche in der Regel 10—15 Jahre in Anspruch 
nahmen, in den Kirchendienst übergehen und so dem jüngern Nachwüchse 
Platz machen würden, war selbstverständliche Voraussetzung. Aber die 
Zeitumstände drängten unaufhaltsam dazu, daß diese Bestimmung allmählW 
in den Hintergrund trat und schließlich gänzlich aufhörte. Aus convictori-
sehen Korporationen armer Scholaren wurden nämlich die EoVeaM schon 
im Laufe des 15. Jahrb. zu Versorgungsanftalten älterer, bereits yradu-
irter Akademiker. Dies ging aber also zu. 

Trotz der mächtigeu Abnahme der Frequenz seit dem 14. I c h r h . stellte 
sich dennoch mehr und mehr ein Mißverhältniß zwischen Zufluß nud Abfluß 
der akademischen Bevölkerung ein, welches eine sehr bedrohliche Stockung 
der Circulatiou nach sich zog, indem die kirchlichen Aemter und Beneficien, . 
auf welche fast die Gesammtheit aller Stndirenden für ihren künftigen 
Lebensunterhalt angewiesen war, diesen vorenthalten und sie dadurch znm 
längern Verweilen auf der Universttat genöthigt wurden. Die Schuld lag 
zunächst in dem maßlosen Mißbrauche des päpstlichen Provisionsrechtes, 
kraft dessen die Päpste durch unmittelbare F ü r s o r g e die erledigten Bene« 
ficien mit Uebergehung der Verleihuugsrechte einheimischer Patrone nach 
eigener Willkür besetzten. Dadurch wurde das Land mit ausländischen, 
namentlich italienischen Klerikern überschwemmt nnd die Inländer anfs 
Hungern nud Lungern angewiesen. Zwar hörte seit der Schwächnng der 
päpstlichen Hierarchie, durch die Verlegung der Curie uach Aviguou und 

selbst den Grundstein zum Cardinalcollege. Schon waren die riesigen Bauten nahezu voll» 
endet und die angesehensten Gelehrten aus Nah und Fern herbeigerufen, als bnrch ben 
Sturz des Carbinals (15Ls) alles in Stocken gerieth. Indessen entschloß sich doch der 
König (Heinrich VIII.) zur Fortführung des Wecks, das er unn nach sich selbst benannte 
und als eine ganz neue höchsteigene Stiftung angesehen wissen wollte. Dennoch hob er 
plötzlich im Jahre 1545 das ganze Institut wieder auf, entließ die Mitglieder mit armseligen 
Stipendien und verschenkte einen großen Theil der Güter an seine Günstlinge, Nach einiger 
Zeit indeß wurde, was, von der Wolseyschen Stiftung noch übrig war. wieder restituirt, 
durch neue Schenkungen vermehrt und mit dem vor kurzem gegrünbeten BiSthum von 
Oxford in der Weise vereinigt, daß neben dem Bischöfe, den Archidwkonen und acht Knno. 
nikern noch 100 Fellowships nebst drei Lehrstühlen für Theologie, Griechisch und Hebräisch 
eingerichtet und das also combinirte (Ianus-köpsige) Institut der Universität unter dem 
Namen cbn8t.cbureI>CoII<:ß-e incorporirt wurde. Schon in der durch Heinrich VI I I . ihm 
gegebenen Gestalt war es das bedeutendste aller College's. Spätere Stiftungen nnd Wohl-
thaten mannigfacher Art steigerten noch mächtig seinen Glanz und Umfang, 



124 Die Entstehung und Ausbildung der mittelalterlichen 

noch entschiedener durch das darauf folgende päpstliche Schisma im 44/ Icchrh., 
dieser Unfug aus, aber die Universitäten waren seitdem fast noch übeler be
ruhen, denn nun wurden die kirchlichen Beneficien und Pfründen von den 
weltlichen Machthaber« vergeudet und verschleudert, und der Ueberschuß der 
vergeblich auf Versorgung harrenden Universttätszöglinge wuchs von Jahr 
M Jahr. 

Was sollte und konnte nun bei solch trostloser Lage der Dinge seitens 
der Universitäten und insouderheit seitens der Colleges geschehen? Sollte 
man etwa die Zöglinge, wenn sie 10—15 Jahre das Brot der Anstalt 
gegessen hatten, jetzt nach Vollendung ihrer Studien, nach Erlangung der 
gelehrten Grade, auf die Straße werfen uub dort in Hunger und Elend 
verkommen lassen? Das war doch nicht gut möglich. Man ließ sie also 
jm Besitz ihrer Convictstellen, bis sie eine anderweitige Versorgung finden 
würden. Diese ließ aber oft gar lange auf sich warten, und mancher der 
Ezspectanten erlebte sie gar nicht. So wurden denn die Colleges allmählich 
zu langjährigen und unter Umständen lebenslänglichen Versorgungsanstalten 
der einmal darin Aufgenommenen. Und was den altern College's gegen 
die ausdrückliche oder doch selbstverständliche Absicht der Stifter durch 
die Noth der Umstände als unabwendbares Uebel aufgezwungen worden 
war, wurde bald zur stehenden Ordnung, und von den-Stiftern neuer 
Colleges oder Convictstellen bei fortdauerndem Bedürfniß lieber sogleich 
durch die Statuten ausdrücklich berechtigt. So bildete sich in diesen An
stalten dem fluctuirenden Elemente der Scholaren gegenüber ein stabiles 
Element älterer Insassen, welche durch Alter, Gelehrsamkeit und akademische 
Würden hervorragend bald den Genuß der Einkünfte und die Verwaltung 
des Gemeinwesens als ihre ausschließliche Domäne in Anspruch «ahmen. 
S i e wählten aus ihrer Mitte den Vorsteher (V^rcwn, llkää, Nk8t6r), 
sie vergaben auch nach Stimmenmehrheit die vacantwerdenden Convicts-
stellen (FeI1ow8kip8) und wählten dazu natürlich am liebsten Alters- und 
Standesgenossen. Der Grad eines Magisters (wenigstens der freien Künste) 
wurde nun die unerläßliche Bedingung für die Erlangung einer Convict-
ftelle uud von der Ausnahme armer Echolaren in die Zahl der Fellows 
war fortan kaum noch die Rede. Wo es dennoch geschah, war es fast nur 
Ausnahme von der Regel. 

I n diese also sich gestaltenden College's ging nun allmählich, zum Theil 
schon' während der Umgestaltung, fast die ganze Universität mit allen ihren 
Bestrebungen und Interessen auf. Zunächst das Personal der alten Leh re r -
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a r i s t o ^ r a t i e . i T M w u W ' G M o w ^ . . welche-leme»Vdw.Mo G M ß e j W « > 
ficht hatten, M o Kn^Dienste der Kirche ewe einträgltchere'Und MesetMwe 
Stellung zu finden, widmeten stch nun meist der akädenchchM LehrMtiss-
M , bei der sie. ihre CollegialpfrÜNde bsibeholwü' NnV> deren Einkünfte nvH 
^Mch HOs^HMomtz dM Vorlesungen vermehren M n n t m ; - ^ UM bald waren 
st^iHchrMiHMM/jMen!N,!Mlch,lEcht!Hlle..Fellows LeMtz. >' d»« '^ l O m ^ 

Gleichzeitige auch die alten" H a l l ' s und mit ihnen die GesamMtzahl 
der S c h o l a r e n . Seitdem die EonvictsteVen nicht mehr armen ScholaM 
zufielen, mußte man darauf bedacht sein, das in den Colleges allmählich 
ausgehende oder schon ausgegangene Scholarenelement auf andere Weise 
zn ersetzen. Man ging deshalb auf den von alters her geltenden Grund
satz zurück,' daß jeder akademische Bürger Mitglied eines convictorischen 
Vereins sein müsse, uud nöthigte sämmtliche Scholaren, gleichviel ob sie 
aus eigenen Mitteln oder durch anderweitige Wohlthaten ihren Unterhalt 
hatten, zum Eintritt als Kostgänger (Alumni) in die College's. So rettete 
man nicht nur die scholastische Bestimmung dieser Anstalten, sondern ver
schaffte ihnen obendrein auch noch- einen erklecklichen Znwachs an Einkünften. 
Von Seiten der alten Hall's stand dieser Neuerung kaum uoch ein Hin-
derniß im Wege. Die mächtige Abnahme der Frequenz seit dem Ende des 
13. Jahrhunderts hatte die meisten von ihnen zur Auflösung gebracht, 
und die übrigen vermochten die Concurrenz mit den College's nicht zu be
stehen und wurden entweder Eigenthum oder Filialanstalten reicherer Col
lege's oder wurden auch wohl durch besondere Stiftungen zu selbstständigen 
College's umgebildet. Auch wurden, nachdem die annen Scholaren aus 
den Fellowships verdrängt waren, für dieselben mehrfach neue Stipendien 
gestiftet, oder ihnen für gewisse Dienstleistungen (namentlich beim Gottes
dienste als Chorknaben, Cantoren, Organisten, Sacriftane 2c.) freier Unter
halt im College gewährt. 

Das Eingehen sämmtlicher Lehrer und Schüler in die College's zog 
dann weiter auch die Auflösung der alten Nat ionen-Gl iederung nach sich. 
Anfangs mochte dieser Gegensatz sich auch noch in die College's übersiedeln, 
so daß die einen vorherrschend boreale, die andern vorherrschend austräte 
Bevölkerung hatten. Aber iu der neueu Ordnung der Dinge konnte sie nm 
so weniger sich behaupten, als sie auch im Volksleben längst schon dnrch 
allmähliche Verschmelzung die Kraft der Ursprünglichkeit verloren hatten und 
sie in dem klösterlichen Leben der Convictualen wenig Nahrung fanden. 

- Weiter ging dann auch das entscheidende Gewicht beider V e r w a l -
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tung und S e l b s t r e g i e r u n g der gefamnlten Universität an die Colleges 
übbr. Wir müssen hier an den schon früher berührten Unterschied der 
Klk^igtri lkFeMss und nou rs3«nt68 wieder anknüpfen und über die weitere 
Entwickelung dieser Verhältnisse berichten. Um der Mwersttät stets eine 
hinreichende Fülle von Lehrkräften zu sichern, wurde den MagMern zur 
Pflicht gemacht, unmittelbar nach ihrer Promotion wenigstens eine Zeitlang 
wirklich als Lehrer zu fuugiren, und die Erfüllung dieser Pflicht wurde als 
Bedingung des Empfanges und Genusses der Fellowship angesehen. Wäh
rend dieser Zeit hießen sie N a ^ t n Ä(M vel ll60688ari6 re^snteZ. I n 
Oxford wnrde die Dauer der Keßentw ne<:638aria auf zwei Jahre festge
setzt , aber später aus ein Jahr herabgedrückt; in Cambridge dagegen dauerte 
sie fünf Jahre. Nach Ablauf dieser Zeit stand es in ihrem Belieben, ob 
sse die Lchrthätigteit fortsetzen wollten oder nicht. Auch im letztern Falle 
behielten sie ihre Convictstelle lebenslänglich oder bis zu ihrem Abgauge 
von der Universität, waren «her.wenigstens zur Residenz im College ver
pflichtet. Nun hießen sie U^ii j t i ' i uä plaoiwm re^oMes. Aber auch die
jenigen, die nach ihrer Promotion ins bürgerliche Leben zurück-, oder in 
anderweitige Kirchen- oder Staatsämter eintraten und damit auf den wei
tern Genuß ihrer Convictstelle restgnirten, konnten nichts desto weniger-
wirkliche nnd stimmberechtigte Mitglieder der Universität bleiben, wenn sie 
ihren Namen auf der Matrikel ihres Colleges stehen ließen nnd — gleich
sam als Strafgeld für die Nichtrestdenz — eine jährliche Abgabe an das
selbe entrichteten. 

Unter solchen Verhältnissen trat in Oxford der alten oonFeßMtio 
mkßistrorum rossenüum, auch schlechthin die C o n g r e g a t i o n genannt, 
noch eine zweite Instanz zur Seite, nämlich die Oonßietzario maßna oder 
C o n v o c a t i o n , zu weHher sämyttliche uwFiztri re^onte^ und nou re-
ßsnt68, I'08iä6til68 und nou l68iclont68 berufen wurden. Die Congre-
KHti«W wftr nun die stehende und eigentlich scholastische Behörde, das 
Unterrichts- und Promotionsivesm nebst Führung der laufenden Geschäfte 
ihre Domäne; wogegen die allgemeineren und pol i t ischen Interessen 
der Universität, die Wahl sämmjlicher Beamten, die legislative Gewalt 
und die Controle der Verwaltung vor das Forum der Convocation ge-

i. So in O x f o r d . Etwas anders gestalteten sich diese Verhältnisse in 
Cambr idge . Hier stellten sich die beiden Congregationen oder Senate 
Kls eine Art »«n Ober- und Unterhans neben einander. I n der Vomu8 
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re^enüum hatten alle Regenten, sowohl die n6L685Äli6 wie die »6 M e i -
wm l6Fenl,68 Sitz und Stimme; von der Stimmberechtigung in der 
vomns nc»n re^entium wurden die N60688uri6 re^knws, nicht aber die 
a6 pweiwm reFsnte? ausgeschlossen. Letzte» e stimmten also in beiden Häu
sern. Jede Angelegenheit, auch die rein scholastische (wie z. B. die Pro
motion") u.dgl.), wurde zuerst vor das Unterhaus gebracht, und erst, 
wenn sie dort mit Stimmenmehrheit durchgegangen waren, konnten sie der 
Berathuug des Oberhauses unterbreitet werden, welches dann über An
nahme oder Abweisung definitiv entschied. 

Trotz der aristokratisch-republikanischen Verfassnug der Colleges muß
ten die von der Aristokratie der Fellows erwählten Vo rs tehe r , in deren 
Händen die Disciplin uud die Verwaltung des Institutes lag, allmählich 
den entscheidendsten Einstnß ans die Angelegenheiten der gesammten Uni
versität gewinnen. S i e hatten hauptsächlich die Beschlüsse der beiden Se
nate auszuführen, und von ihrem guten Willen hing es meist ab, ob sie 
wirklich ins Leben traten oder stillschweigend ad aot» gelegt wnrden. I n 
sonderheit aber bedurste auch der Kanzler (oder vielmehr Vicekanzler) ihres 
Beirathes nnd ihrer Unterstützung auf allen Seiten, und nicht minder die 
Proctors. So mußte sich in ihnen ein oligarchisches Element ausbilden, 
dem gegenüber die Senate, in welchen die Magister durch Stimmenmehr
heit die Oberhand hatten, das demokratische Princip repräseutirten (wäh
rend sie zugleich den Schülern und nntergeordneten Beamten als Aristokraten 
gegenüberstanden). 

Die erste feste Gestaltung erhielt diese C o l l e g i a l - O l i g a r c h i e seit 
der Mitte des 15. Jahrhunderts zn O x f o r d in der s. g. OonFlbtz-atic. 
n i ß-i'H (wahrscheinlich nach der Kleidung ber Mitglieder so genannt). Diese 
bestand ans dem Vicekanzler, den beiden Proctors, den Vorstehern der 
Kollegien und den ältesten und angesehensten Doctoren der höheren Facul-
täten, vorzugsweise der theologischen, — nnd setzte sich als ständiger Ansschuß 

*) Die Zulassung zur Promotion wurde auf den englischen Universitäten auch bei hin» 
länglich documentirter Quallsication nicht als eine Pflicht, sondern als eine Gunst (ßraoe) 
der Regenten angesehen. Erst wenn diese Gunst durch die Versammlung der Regenten ein
stimmig gewährt worden war, wurde der Kandidat vom Kanzler oder Vicekanzler feierlich 
zur Ausübung der mit dem Grade verbundenen corporativen Rechte und Pflichten zuge. 
lassen. Die Abstimmung geschah ohne Discussion und geheim. Eine einzige negative Stimme 
zog die Zurückweisung des Kandidaten für diesmal nach sich. Nach dreimaliger Zurückwei-
sung mußten aber die Gründe dem Kanzler privatim mitgetheilt werden, der dann nach 
eigener Ueberzeugung ein definitives Ja oder Nein aussprach. 
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der Senate für die laufenden Geschäfte fest. Dies Institut behauptete sich 
bis auf die Zeit Eduard V I . , durch dessen Statnteu (1549) die usurpirteu 
Rechte der Congregation wieder zurückgegeben wurden. Als aber in Folge 
der reformatorischen Bewegung die Freqnenz wieder mächtig zunahm, eine 
Menge junger uud leidenschaftlicher Kräfte in das Gremium der Magister 
eintrat, und dadurch eine bedenkliche Gä'hrnng von Action uud Reactiou 
entstand, konnte die Collegial«Oligarchie nnter dem Schuhe der Regierung 
wieder von neuem Wurzel schlagen und die Oberhand gewinnen. 

Am ehesten und vollständigsten gelang dies in C a m b r i d g e , wo die 
Statuten, der Königin Elisabeth (1570) mit einem Schlage die Umgestal
tung vollbrachten, während in O x f o r d die Restitution der Oligarchie nicht 
nur langsamer fortschritt, sondern auch der Magister-Demokratie ein weit 
größeres Terrain übrig lassen mußte. 

Aus beiden Universitäten constituirte sich die V e r s a m m l u n g der 
Vorsteher unter dem Vorsitz des Vicekanzlers und dem Beisitz der beiden 
Proctors als das Centrum der ausübenden Gewalt und als Ausrichterin 
der laufenden Geschäfte. Sie unterschied sich also von der frühern Oon-
ßl632lio ni^ra eigentlich nur durch den Ausschluß der Doctoren. I n 
Cambr i dge kam factisch fast alle Gewalt in ihre Hände und wo sie die
selbe nicht unmittelbar üben konnte, da that sie es doch mittelbar. Un
m i t t e l b a r competirte ihr das Recht der Nominativ» fast aller Universi-
tatsbcamten, indem sie einen oder mehrere Candidaten prä'sentirte, aus 
welchen die Senate zu wähleu hatten. So geschah's z. B. bei der Wahl 
des Vicekanzlers, für dessen Amt die Vorsteher alle zwei Jahre zwei Can
didaten, natürlich aus ihrer eigenen Mitte, vorstellten; während der Kanzler 
selbst, dessen Stellung aber auch nur die eines Ehrenamtes war, um der 
Wahl größeru Glauz und Effect zu geben, von der Gesammtheit aller 
Magister gewählt wurde. Auch die Wahl der Proctors hing von den 
CoTege's ab, indem nach einem bestimmten Turnus je zwei Colleges die
selbe« aus ihrer Mitte wählten, wobei wiederum begreiflich der betreffeude 
Vorsteher eine Hauptstimme hatte. Südlich wurde i» Cambridge unter dem 
Namen Oaput eine ganz eigenthümliche Behörde geschaffen, ohne deren 
vorgängige einstimmige Billigung kein Gesetzesvorschlag den Senaten zur 
Nerathnng und Beschlußnahme vorgelegt werden dnrfte. Da diese Behörde, 
die aus je einem Doctor der drei höheren Facultäten und zwei Magistern 
der freien Künste unter dem Vorsitze des Vicekanzlers zusammengesetzt war, 
und aus der Nommation des Vicekanzlers und der beiden Proctors her-
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vorging, die für jede Stelle im Caput je einen Candidateu prä'sentirten, 
so ist auch sie als ein Organ der Oligarchie anzusehen. 

Von einem Capnt weiß man dagegen in O x f o r d nichts. Die Haupt
aufgabe desselben, nämlich die vorläufige Prüfung nnd die eventuelle Zu
lassung oder Abweisung der vor die Convocation zu bringenden Anträge 
siel hier der Vorsteherversammlung zu. Ebensowenig weiß man dort etwas 
von einer Nomination der für die Universitätsämter zu wählenden Can
didaten seitens der Vorsteherversammlung. Vielmehr blieb das Wahlrecht 
hier als ein freies und unbedingtes in den Händen der Convocation. Nur 
der Vicekanzler wurde in Oxford nicht von der Convocation, sondern vom 
Kanzler selbst auf vier Jahre, jedoch mit dem Vorbehalte jährlicher Er
neuerung denominirt nnd von der Universität anerkannt nnd bestätigt. 

Schließlich bleibt uns noch der Nachweis übrig, wie, auch die Lehr-
t h ä t i g k e i t der Universität fast ganz und gar aus den Hörsälen derma-
ßiätri rsß6nts8 in die Schulzimmer der Colleges sich zurückzog. 

So lange die Fellows in den College'« noch Scholaren waren, hatte 
der von ihnen aus den Magistern erwählte Vorsteher ihre häuslichen Stu
dien zu beaufsichtigen und zu leiten; der Unterricht selbst aber wnrde in 
den akademischen Hörsälen ebenso betrieben, wie zur Zeit der alten Hall's. 
Auch als die Fellöwships bereits von den armen Scholaren auf die Gra-
duirten übergegangen waren, hatte es noch lange in Betreff der Alumnen 
und Stipendiaten, die nnn die Stelle der früheren Fellows einnahmen, 
bei dieser Praxis sein Bewenden. Den nunmehrigen Fellows lag als 
solchen in keiner Weife die Verpflichtung ob, die Studien der Zöglinge 
zu überwachen oder gar selbst ihnen Unterricht zu ertheileu. That dieser 
oder jener es dennoch, so geschah es freiwillig, entweder aus Liebe zur 
Sache oder um des Gewinnes willen. 

Was aber so anfangs aus freiem Entschluß geschah, wnrde später zur 
statutarische« Verpflichtung. I n dem trägen und schleppenden Gange der 
damaligen scholastischen Thätigkeit mit ihrem dürren Formelkram lag freilich 
keinerlei Impnls zn einer solchen Neuerung. 'Er wurde ihr erst dadurch 
gegeben, daß seit der Mitte des 15. Jahrhunderts auch in England der 
H u m a n i s m u s den Adern des akademischen Körpers ein neues, frisches 
Lebensblut infundirte. Und zwar waren es hier nicht die öffentlichen aka
demischen Hörsäle mit ihrem eingewurzelten oder vielmehr eingerostetem 
Scholasticismus, sondern die einsamen Zellen der College's, wo dieser I n -
fusions- und Neubelebungsproceß zuerst gedeihlich vor sich ging. Hie und 

Baltische Monatsschrift. 2. Jahrg. Bd. IV., Hst. 2. 9 
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da fanden sich doch einzelne Insassen dieser Institute, welche von dem 
ans Italien herüberwehenden neuen Geistesodem angehaucht wurden, und 
sich mit gleichgesinnten Genossen in stiller Zelle an dem Studium der grie
chischen nnd römischen Classiker mit einander erquickten; auch wohl gar 
ihren Lieblingen nnter den Alumnen von dem sprudelnden Moste zu kosten 
gaben. Aber einen bedeutenden: und umfassendern Aufschwung nahm die hu
manistische Bewegung aus den englischen Universitäten erst, als Heinrich's VIII. 
allmächtiger Günstling, der Cardinal W o l s c v , mit der ganzen Macht 
seines Einflusses als ihr Beschützer nnd Förderer auftrat. Neue College's 
von qrößerm Umfang als die alten wurden nuu gegründet, auch die alten 
mit nenen Benestcien bereichert, und bei beiden das humanistische Streben 
vorzugsweise ins Änge gefaßt und statutarisch geregelt. Nun begann erst 
das Tutorensvstem in den College's sich lebenskräftig zu entfalten, in
dem die dazn geeigneten Fellows als Beaufsichtiger, Leiter nnd Lehrer für 
die hnmanistifchen Stndien der Alnmnen (als t,uwr8) austraten und dafür 
durch Verleihung von Benestcien, die für diesen Zweck gestiftet wurden, nnd 
durch reiches Honorar der Alnmnen belohnt wurden. 

Diesem geistessrischen Streben im Schöße der College's konnte aber 
die öffentliche Lehrtätigkeit in den akademischen Hörsälen nimmermehr die 
Wage halten. Die Auditorien verödeten," das Honorar, auf welches die 
Regenteu für ihre Lehrtätigkeit allein angewiesen waren, wurde so schmal, 
daß es der Mühe nicht mehr lohnte, nnd die gesammte Lehrtätigkeit zog 
sich allmählich fast ganz nnd gar in die College's zurück und beschränkte sich 
hier aus die classischen Stndien nnd die mathematischen nnd physicalischen 
Wissenschaften. Zwar gründete schon Heinrich VI I I . 1535 eine Anzahl be
soldeter Lehrstühle für Griechisch, Hebräisch, Theologie, Civilrecht und 
Medicin, um die öffentliche akademische Lehrthätigkeit nicht ganz in Stocken 
gerathen zu lassen; und andere fürstliche Personen, Magnaten nnd Bischöfe 
vermehrten die Zahl dieser Stiftungen*). Aber die Strömung hatte emmal 
eine andere Richtung genommen und gegen den Strom konnten auch diese 
nicht schwimmen, mochten es anch nicht emmat. Die fnndirten Lehrstühle 
waren und blieben anständige Sinecnren, deren Inhabern es freistand, ob, 

OjA, wann und wie oft sie lesen wollten; und sie beeiferten sich nicht grade 
^ » , >, , „ , — ^ — 

^Oxford hat jetzt 24 Professoren und 8 Lectoren, Cambridge ebenfalls 24 Prosts» 
soM^3W'25 Mb'rm. Der Unterschied zwischen Professoren und Lectoren ist nur ein 
formelled"Di«ilun^MtnWaM größere Zahl der Lectoren in Cambridge ist hauptsächlich 
durch das dcMe. Vorwiegen bu mathematischen Wissenschaften bedingt. 
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darin zu viel zn thun. Eine größere Bedeutung erlangteu die pi-ylo830l68 
regii indeß für die akademische Lebensbethätigung dadurch, daß die Examina 
der zu Graduirenden in ihre Hände übergingen. 

Auf den i t a l i e n ischen U n i v e r si tä ten wurden zwar auch einzelne 
Collegia für arme Scholaren gestiftet, gelangten aber weder dnrch Zahl 
und Umfang, noch durch eigenthümliche und einflußreiche Gestaltung zu einer 
beachtungswerthen Bedeutung. Ungleich wichtiger wurde aber die im Laufe 
der Zeit sich häufende Errichtung folcher Anstalten in P a r i s , obwohl sie 
auch hier bei weitem nicht die Bedentung erhielten, die sie auf deu engli
sche» Universitäten gewannen. 

Das älteste Kollegium iu Paris stiftete im Jahre 1250 ein Hofkaplan 
Ludwig's des Heiligen, R o v e r t vou S o r b o n . Seiner Bestimmnng ge
mäß, annen Scholaren der Theologie, die als folche schon die artistischen 
Studieu absolvirt hatteu, Wohuuug uud Unterhalt zu gewähren, gab der 
Stifter, der sein ganzes Vermögen daran wandte nnd dabei anch noch 
durch königliche Freigebigkeit unterstützt wurde, ihm den Namen: ?gupe-
rum maßisri-orum äomus sordonica; später wurde es gewöhnlich kurzweg 
die S o r b o n n e genannt. Ursprünglich wnrde dies Collegium zur Anf-
nahme von 16 armen Scholaren, vier aus jeder Nation, eingerichtet. 
Doch mehrte sich später die Zahl der Bursen") bedeutend. Die Zöglinge 
erhielten im Hause selbst nicht nur Wohnung nnd Lebensuuterhalt, sondern 
auch den wissenschaftlichen Unterricht^). Die oberste Leitung des ganzen 
InMutes lag in der Hand eines P r o v i s o r s . So lange Robert lebte 
(bis 1274), verwaltete er- selbst dieses Amt. Nach seinem Tode ging die 
Wahl des Provisors von einem Convente des Kanzlers, des Rectors, der 
vier Procuratoren, sämmtlicher theologischer Lehrer nnd der Decaue der 
kanoniftffchen nnd der medicinischen Facultäten hervor, dem der Erwählte 
auch zu jährlicher Rechenschaftsableguug verpflichtet war. Außer dieser s. g. 

*) V u r s a (^6p2«) bezeichnet ursprünglich eine abgezogene Thierhaut, dann einen 
aus ihr bereiteten Geldbeutel (bom-Lc). I m Sprachgebrauch der College's bezeichnete der 
Ausdrück Mächst die gemeinschaftliche Casse, dann die für jeden Zögling (Lui -5 ä r i us) 
angewiesene Unterftützungsquote, endlich auch die Convictstelle selbst. 

**) Neben dem Uiüerricht fanden auch häusig Disputationen in der Anstalt statt. 
Unter ihnen zeichnete sich besonders die zu ihrer Zeit weithin berühmte und angestaunte, vor-
zugSweise s. g. v i 8 p u r a t i o 8 o r b o n i c ü aus, welche die Caudidaten der theologischen 
Doctorwürde zu bestehen hatten.- Der Aspirant mußte, ohne das Katheder zu verlassen, 
von Morgens 6 Uhr bis Abends 6 Uhr unausgesetzt die von ihm gestellten Thesen gegen 
wenigstens 20 Doctoren der Theologie vertheidigen. 

9 * 
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großen Sorbonne stiftete Robert auch noch als Vorschnle für dieselbe die 
s. g. k le ine S o r b o n n e für die artistischen Stndien. ^ 

Da die meisten Lehrer der Theologie in Paris auch Lehrer dieses 
Kollegiums waren und in demselben wohnten, da ferner die theologische 
Facultät auch ihre Sitzungen dort hielt nnd von daher ihre weltberühmten 
Gutachten und Entscheidungen datirte, so gewöhnte man sich allmählich 
daran, den Namen der Sorbonne zur Bezeichnung der theologischen Fa
cultät selbst zu gebrauchen. Durch dies Aufgehen der ganzen Facultät in 
die Sorbonne erhielt diese (als die angesehenste theologisch-wissenschaftliche Au
torität des Abendlandes) eine für die Kircheugeschicbte des ganzen Abendlandes 
nicht nur, sondern auch für die politische Geschichte Fraukreichs ungemein 
große Bedeutung und die ^ucticm der Sorbonne galten fast mehr als die 
Decretalien der Päpste. I m Reformationszeitalter zeichnete sie sich durch 
fanatischen Eiser gegen jegliche reformatorische Regung ans. Nichts desto 
weniger wnrde sie doch eine Hauptstütze und Verteidigerin der s. g. galli-
canischen Freiheiten, deren vier.Artikel (propo^Uanek deri (-Älliearu a 1682) 
jedes neu eintretende Mitglied beschwören mußte. Sie erlag, nachdem sie 
längst ihren Rnhm nnd Glanz überlebt hatte, den Stürmen der Revolution. 
Napoleon I. stellte sie zwar 1808 wieder her und gliederte sie der neu 
organisirten Universität ein, aber da sie fortwährend dem Gallicanismns 
huldigte, die Bischöfe aber seit der Restauration sich immer entschiedener 
dem Ultramontanismns zuwandten, ließen diese sie nicht aufkommen und 
zogen es vor, ihren Klerus in eigenen Seminarien erziehen zu lassen. 

Nächst der Sorbonne wurde das von der Königin J o h a n n a , Ge
mahlin Philipp's des Schönen, im Jahre 1304 gestiftete ( l o U e ^ i u m 
Wa v a r r i e u m (mit 20 armen Schülern der Grammatik, 30 der Philo
sophie und 20 der Theologie) das bedeutendste. Der Zusammenhang mit 
der Universität war aber hier bedeutend lockerer, indem die Lehrer und 
Schüler mit ihrem Lehren nnd Lernen aus das 0o!l6ss6 ausschließlich an
gewiesen wnrdeu. I n beiden Anstalten war den Lehrern strenge nntersagt, 
neben den Bursarien auch zahlende Pensionäre aufzunehmen oder auswärts 
Wohnende am Unterrichte Theil nehmen zu lasseu. Nachdem aber das mit 
geringen Mitteln von dem Dechanten R o b e r t v o n H a r c o u r t 1311 ge
stiftete OollößL die Berechtigung dazu in seine Statuten aufgenommen, drang 
diese M t e auch mißbräuchlich in die übrigen Collegia ein und trug un-
streittg durch die damit verbnndene Relaxation der Disciplin viel zu dereu 
wachsendem Versall bei. Schon unter Ludwig XI. hatte Paris 18 große 
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Collegia nnd ihreZahl mehrte sich seitdem noch bedeutend. DieMediciner blie
ben von den Wohlthaten der Collegia stets ausgeschlossen und nur ein einziges 
ließ neben den theologischen anch Schüler des kanonischen Rechtes zu. Gegen 
das Eindringen der humanistischen Studien sträubten sich die Pariser Col
legia fortwährend. Doch fanden dieselben eine Zufluchtstätte in einem von 
Franz I. für unentgeltlichen Unterricht im Griechischen nnd Hebräischen 
1530 errichteten 0oIl6ssk. Ungleich bedeutender uud fruchtbarer wurde aber 
für diesen Zweck das von L u d w i g XI I I . im Jahre 1620 gestiftete Oollexe 
ro^Ql cis I>3nee. 

Obwohl die älteren deutschen U n i v e r s i t ä t e n alle nach dem 
Muster von Paris organistrt wurden, so nahm doch auf ihnen das CoUe-
gien- und Burseuwesen eine mehrfach andere Gestalt an. Aller eigentliche 
Unterricht beschränkte sich hier ans die öffentlichen akademischen Vorlesun
gen. Ueberdem scheint es bei der Stiftung der ersten C v l l e g i e n , die 
mit der Gründung der Universität zusammenfiel, fast mehr ans eine Sicher
stellung des Unterhaltes der zuerst berufenen Lehrer, als auf Unterstützung 
armer Studirenden abgesehen gewesen zu sein. Doch wurde auch der letz
tere Zweck bald durch besondere Stiftuugen und Vermächtnisse ins Auge 
gefaßt. Dagegen drangen die Statuten von vornherein darauf, daß die 
auf eigene Kosten Studirenden nicht bloß für die Leitung, ihrer Studien, 
sondern auch für die Überwachung ihrer sittlichen Führung unter die Be
aufsichtigung zuverlässiger Lehrer gestellt würden. Zu diesem BeHufe leg-
teu viele Magister iu ihren Häusern Pens iona te an und diese sind es, 
welche in Deutschland Bu rsen genannt wurden. 

Alle Scholaren, sofern sie nicht in einem Collegium Aufuahme gefuu-
den hatten, mußten in eine Burse eintreten, daher Lurgm'ii (— Burschen) 
eine allgemeine Bezeichnung der Studirenden wurde. Nur unter besonderen 
Umständen nnd nach ausdrücklich eingeholter Erlaubuiß des Nectors wurde 
Einzelnen gestattet, eine Ausnahme von dieser Regel zu machen. 

Sehr bald aber schlichen sich Mißbräuche und Entartungen mannig
facher Art in die Bursen ein. Den Burseuhaltern war z. B. zu ihrer 
ökonomischen Erleichterung dnrch Privilegien accisefreie Einführung von Ge
tränken und anderen besteuerten Victualien zugestanden worden. Manche 
mißbrauchten dies mm dahin, daß sie einen vortheilhasten Handel mit sol
chen Gegenständen trieben, oder daß sie es sogar nicht nngerue sahen, wenn 
ihre Bnrsarien mehr, als der Durst verlangte, ihrem Getränkevorrath, na
türlich gegen theure Bezahlung, zusprachen. Da der Gewinn um so größer 
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war, je mehr Zöglinge eine Vurse umfaßte, legten sich auch viele Bursen-
Halter auf die sog. Beänen j<vgd* ) , indem sie Sendboten ausschickten, 
um die Neuangekommenen für sich zu kapern, oder allerhand gemeine Künste 
aufboten, um ihren College« reiche Burscheu abspenstig zu machen. SchliM" 
mer aber noch als dies war die Gewissenlosigkeit, mit der sie der Sitten-
lofigteit ihrer Zöglinge durch die Finger sahen, ihre Vergehungen, wenn 
dieselben zur Untersuchung kamen, zu vertuschen bemüht waren u. d. m. 
Unter solchen Umständen mußte das Bursenwesen. bald der tiefsten Entar
tung anheimfallen. Es erlag im 16. Jahrhundert dem Spotte der Hu
manisten nnd dem sittlich-wissenschaftlichen Ernste der Reformatoren. 

*) Veg,ni hießen die Neuangekommenen Scholaren. Das Wort stammt aug dem Fran» 
zösischen, wo LHkune — Lec^aune, (Gelbschnabel) ursprünglich einen eben flügge gewor» 
denen jungen Vogel bezeichnet.- Lambecius besinnt in akrostichischer Weise einen Veanu» 
folgendermaßen: Ven,nu8 V« l ^ i n n i ^ l Äss8cien5 H'ii^m Vwäiozoium. 
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Veber die Bedeutung der Volkssage 
für Schule und Leben. 

„ « V i e Sage ist grünes Holz, frisches Wasser und reiner Laut gegen die 
dürre Lauheit und Verwirrung der Geschichte voll politischer Kunstgriffe, 
statt der freien Kampfe aller Nationen. Sie ist' uicht Geschichte, sondern 
Dichtung; aber auch Treue ist in <den Sagen zu finden; sie malen das 
Leben klarer nud anschaulicher, als die vollständigsten Geschichtswcrke es 
vermögen, weil sie einfach und anspruchlos Alles, anch das Wunderbare, 
darstelleu, wie es im Volke" liegt, und welches nur so uud uicht anders 
sich auszuprägen im Stande,war." Diese zwiefache Bedentung der Sage, 
als Dichtung und zugleich als treue Schilderung des Volkes in seinen ur
sprünglichen Verhältnissen, giebt derselben eine so große Mächt über das 
Menschenherz, nnd die Gemüther der Jugend werden durch sie am leben
digsten und ergreifendsten auf den Schauplatz des menschlichen Handelns, 

.ja in ein jugendlich-frisches, tatkräftiges Leben, vom Glänze der Poesie 
noch durchleuchtet, selbst hineingeführt; Götter nnd Helden tauchen vor 
ihnen guf, in ungeheuren Kämpfen ihre Stärke messend, ihre Tüchtigkeit 
beweisend; trene Freundschaft, innige Liebe mildert und verklärt die starren 
Sitten nnd den wilden Sinn. Hat die germanische Sage, die mit der 
indischen in unzähligen Zügen die nächste Verwandtschaft benrknndet, bei 
aller Hoheit und Zartheit der Franengestalten, in den männlichen Göttern 
nnd Heroen etwas Derbes und Bäurisch-Einfaches, kann sie sich nicht mit 
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der vielgestaltigen, ästhetisch-gebildeten griechische« Mythologie messen, so 
kommt doch an sittlicher Reinheit uud Tiefe der germanischeu Götterwelt 
teme andere gleich. „Der germanische Heide bebte nicht vor dem Gedanken 
zurück, daß der Tod nnr das Vorspiel eines höheren Todes sei, in wel
chem das Böse- ans ewig vernichtet w i r d , aber auch die Welt und die 
Götter vergehen; in welchem das Herrlichste, was die Menschen durch den 
Tod errangen, nämlich das glanzende Spiel der im Kampf gefallenen Hel
den in den Hallen des Götterkönigs, hingeopfert wi rd, damit ein nener 
Himmel und eine neue Erde entstehe, auf welcher ein reines sündloses Ge
schlecht im ewigen Lichte wandelt." 

„Um dieses hohen sittlichen Werthcö willen", sagt Dr. W. Mannhardt, 
„ist die vaterländische Mythologie bernfen, ein wichtiges Bildnngsmittel für 
unsere Jugend zu werdeu, charakterfeste Männer und hausmütterliche Frauen 
erziehen zn helfen. Die Eindrücke ans den ersten Jahren der Kindheit be
gleiten uus bestimmend durch das Leben; — es wird dem Menschen von 
Heimathswcgen ein guter Engel mitgegeben, der ihn , wenn er ins Leben 
auszieht, unter der vertraulichen Gestalt eines Mitwandernden begleitet; 
es ist das unerschöpfliche Gut. der Märchen, Sagen und Geschichten,, die 
nus die Vorzeit als frischen und belebenden Geist nahe zu bringen streben. 
Wenn die lieblichen Gestalten der Holda, der Nanna, der Walkyren, die 
kräftigen Helden Siegfried nnd Hielmar den Gemütheru des Kindes sich 
eingeprägt haben, werden sie dnrchs ganze Leben ermunternd nnd erfrischend 
neben dem Erwachsenen stehen." 

Ferner trägt die mythische Grundlage unserer Geschichte, in welcher 
der Volksgeist seinen reinsten Ausdruck gefunden, nicht wenig dazu bei, 
uns selbst in unserm Volke kennen, nnd viele Züge und Zustände der Vor-
nnd Mitwelt bellten zu lerueu. „D ie Volkssagen führeu uns den Gruud-
charakter uuseres Volks in auschaulichen Bildern vor Augeu uud offenbaren 
die geheimsten unbewußten Triebfedern unserer Geschichte." 

Was die Sage zu einem so lieben Eigenthum der Nationen macht, ist 
eben der dichterische Gehalt derselben, der bei den Hindn's, den Arabern, 
den Griechen, Slawen, Germanen nnd den sinnischen Völkern mit viel
farbig gebrochenem Lichte die Erinnerungen ans den Uranfängen der Ge
schichte verklärt. „Wie zarter feiner Staub um Obst und Blumen sich setzt, 
wie die Ferne des Himmels sich blau anläßt, und wie der in . die Mineral
quelle getauchte Zweig bald mit glänzeuden Krystallen sich überzieht, so 
sammelt sich ein Duft von Sage und Lied um alles den menschlichen S i n -
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nen Ungewöhnliche, was die Natur eines Landstriches besitzt oder wessen 
ihn die Geschichte gemahnt." Große geschichtliche Helden werden im Munde 
des Volkes bald Heroen mit übermenschlicher Macht, während die Götter 
der uralten Religion allmählich ihrer Gewalt entkleidet zu den Zwergen, den 
Niesen,, den Dämonen oder den Menschen herabsinken. 

Nicht allein die historische Begebenheit, sondern mich nnd noch mehr 
kleidet die Sage und zwar die älteste, fast allen Völkern gemeinsame Sage 
die einfachen naturhistorischen Vorgänge in poetisches Gewand. Wenn die 
Dickter nach Claudius nichts anderes sind als helle klare Kieselsteine, an 
welche der schöne Himniel und die schöne Erde und die heilige Religion 
(und so anch alles Große und Edle in der Menschengeschichte) anschlagen, 
daß Funken herausschlagen, „wenn Poesie nichts anderes ist nnd sagen 
kann, als lebendige Erfassung und Durchgreifung des Lebens, so sind die 
Sagen so gewiß Poesie, als der helle Himmel blan ist." Ihre Macht be
steht znerst darin, daß sie dem jugendlichen Alter angemessen sind. I n 
dem Einzelnen reproducirt sich uud spiegelt sich ab das Leben der Völker, 
die Entwickelnng der Weltgeschichte. Wie die einzelnen Nationen ans einem 
unentwickelten kindlichen Znstande allmählich in eine Periode des kräftigen 
Strebens, des Ringens mit den Schicksalsmächten, des kühnen Kampfes 
mit sich selbst und der Welt hinübertreten, wie jedes Volk in einer Helden
periode, einer romantischen Zeit die gährende Kraft ansbrausen nnd nach 
und nach den reinen Wein der Bildnng von den Hefen der Rohheit nnd 
der nngezügelten Wildheit sich klären lassen muß, so ist auch in einer nicht 
durch Uebercultur verdorbenen oder geistig verdnmpften Jugend ein lebhaftes 
Streben nach Wirksamkeit, ein Interesse an kräftiger Machtentfaltnug vor
waltend, das für die eigene Thätigkeit, für leibliches und geistiges Schaffen, 
Aneignen und Umbilden einen Schauplatz sucht. 

Die Volkssagen bildeten sich im Jugendalter der Volker, sie entstehen 
ab'er fort und fort uuter einfachen Verhältnissen, wo das Gemüth noch ein 
kindlich-frisches nnd natürliches geblieben ist nnd wo die Iugendpoesie noch 
das Weltall mit lebendigen Wesen bevölkert. Ist nicht bei Kindern nnd 
Dichtern die beständige Ernenerung der Sageuzeit dnrch Belebung der 
Umgebung ganz an der Tagesordnung? Wer je Kinder beobachtet hat, 
oder sich der Specialitaten ans seiner Iugeud erinnert, wird wissen, mit 
welcher Ueberzeugnng das Mädchen seine Puppen nicht allein essen nnd 
trinken, sondern auch lernen, artig nnd nnartig sein, gelobt und getadelt 
werden läßt, wie es einen Stock, einen Würfel, einen Stiefelknecht, ein 
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Flöckchen Wolle mit menschlichen Empfindungen imd Thätigkeiten begabt, 
wie es im Garten die Blumen schlafen und, wachen, die Bäume flüstern, 
die Quellen plaudern, die Schmetterlinge spielen, die Wolken zanken, den 
Wind rasen, das Meer zürnen, die Sonne lachen und den Wond weinen 
läßt, Ausdrücke, die in unserer Poesie nicht ungewöhnlich sind, bei Kin
dern aber uud in der Zeit der ersten Mythenbildung bei kindlichen. Natio
nen eine volle subjective Wahrheit habeu. 

Wer wüßte nicht, wie die Kinder mit Thieren sprechen, sie als ihres
gleichen ansehen und wie daher die vortrefflichen Thiermärchen eine so all
gemeine Geltung sich erworben haben. Wen hat nicht die Erzählung von 
dem Wolfe und den sieben Geiselein, von Rothkäppcheu, vom Bären und 
dem Zaunkönig, von der Welt Dank, von dem Rangstreit der Thiere uud 
vollends die Geschichte des schlauen Reineke entzückt; Sagen, welche nicht 
blos um der zum Theil in ihnen liegenden M o r a l , sondern noch mehr um 
der dichterischen Personification willen jederzeit kindliche Gemüther erfreuen. 
Wie trefflich schildern die estnischen Volkssagen die Schöpfung der Thiere 
am Embcich, die Bildung des Wolfes durch den Teufel, die Streitigkeiten 
des Bären und des Bauern, den Besuch des Wolfes auf der Hochzeit, 
die Kämpfe zwischen Wolf und Fuchs, zwischen Hahn und Birkhahn, 
zwischen Fuchs nnd Sperl ing, zwischen Ameise uud Spinne! Auch diese 
Thiermärchen wurzeln zum Theil tief in der heimischen Mythologie. 

Die, rationalistrende Philisterweisheit wi l l von solchen Kindereien, von 
den Sagen und Volksliedern, von den poetischen Umschreibungen der Na-
turgegenstäude, vom Sprechen nnd den menschlichen Eigenschaften der 
Thiere, von den Schäfchen des Himmels, den goldenen Thoren der Abend-
röthe, von der speciellen Hut der Engel, von den erlösuugsbedürftigen 
Neckeu nnd .der Strafe des Meineidigen, der auf dem Torfmoore umgehen 
muß, nichts mehr wissen, ja das ganze jüngere Geschlecht, ob es. gleich 
noch manchen Rest des Sagenschatzes gerettet, ist selbst aus dem Lande mei
stens zu blastrt oder zu aufgeklart, um an alten Traditionen, Sagen nnd 
Sitten noch lebendig Theil zu nehmen. War doch selbst aus unser« Schu
len die einfache anschauliche Lehrart verbannt, auch der Göckelhahn zierte 
nicht mehr das Titelblatt der Fibel, und ein nüchterner Pedantismus 
erging sich iu Katechisationen oder Sprachdenklehrübungen, bis die neueste 
Zeit Meder die Anschauung in ihre Rechte einzusetzen anfing. , 
. . i , ; , M u K , M . unfern Provinzen ist bei Esten nnd Letten die alte Tradition 
vielfach, yepschwunden, wenn auch noch viel Aberglauben geblieben ist. Man 
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giebt dM Herr«hutern die Schuld, die alten Volkslieder verdrängt und 
geistliche Gesänge an ihre Stelle gesetzt zu haben; auch mögen sie oder die 
Kirche die Abschaffung alter Volksgebräuche veranlaßt haben, die vielleicht 
nicht so schädlich wirkten, als das jetzt so allgemein gewordene Kartenspiel 
und die rohen Belustigungen beim Branntwein; mit dem Aussterben der 
Alten find auch die soust von Gelleration zu Generation vererbten Ueber-
lieferungen und Volkslieder vergessen. N i t Mühe haben Freunde der 
Nation die zerstreuten Reste gesammelt und sie in ein Ganzes zusammen-
zufüge» versucht; eine Arbeit, deren Verdienst, selbst wenn mancherlei Aus, 
stellungen an der Art der Ausführung gerechtfertigt sein mögen, nicht hoch 
genug anzuschlagen ist. Auch die Reste der Sagen, Gebräuche und des 
Aberglaubens znsammenzustellen, ist Anfgabe des gegenwärtigen Geschlechts. 
Denn es liegt in den von den Vätern ererbten Erinnerungen ein reicher 
Schatz geistiger Güter nnd die Anknüpfung an denselben würde den gei-
stigeu Vormündern der Nationalen die Einwirkung auf das Gemüth der
selben und das gegenseitige Vertrauen bedentend heben. Wie mancher Rest 
des Glaubens ber Vorzeit reicht mit unsichtbaren Fäden in die Sitten nnd 
Gewohnheiten des täglichen Lebens hinein, ja einige der sinnigsten und 
lieblichsten haben ihren Ursprung in den uralten heidnischen Mythen, wenn 
auch ihr heidnischer Gedankentern schon so abgeschwächt ist, daß häufig rein 
christliche Ideen an seine Stelle gesetzt sind. Die erstell Christen trugen 
ihre ererbten Mythen auf die christlichen Helden und Märtyrer über; Elias 
nahm von Thor, S t . Martin von Odin , di« heilige Inngfrau von Freya 
ulid anderen Gottheiten Vieles ans, St . Petrus, St . Olaf und St . Nico
laus, spater auch historische Heldeu, wie Karl der Große, Friedlich Roth
bart, ja sogar Peter der Große und Karl XI I . sind in die Volkssagen ans 
ältester Zeit von Germanen, Russen, Finnen und Wen verflochten worden. 
„ I n den Kinderliederu, welche aus unseren Straßen nnd Märkten gesuu-
gen werden, haben sich theilweise Hymnen uud Chorreigen fortgepflanzt, 
welche einst an Götterfesten gesungen und getanzt wurden und noch heute 
die volleu Götternamen bewahren. I n den Sagen nnd Sitten des Land
volks lebt vollends in reichem Maße die Uevung uralter heidnischer Hand
lungen nnd die Erinnenmg vorchristlicher Anschauuugen fort. Ja bei dem 
naiven Jäger, Seunhirten und Landmann bilden sich noch hente neue My
then aus deu alten hervor, nnd so erfordert das gegenwärtige Leben des 
Volkes, soll es in seinen tieferen Beziehnngen verstanden werden, gar viel
fach die Kenntniß uuserer alteu Mythologie." 
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Einige Beispiele sinniger alter Gewohnheiten, vorzüglich aus nnsern 
Provinzen, werden den Einfluß des Heidenthums auf unsere Zeit anschau
lich machen. 

I n Schweden und Deutschland läßt man die letzte Garbe auf dem 
Felde stehen für Odin's Pferde, an andern Orten für-die V ö g e l des 
Himmels, denen man auch zu Weihnachten eine volle Garbe auf einer 
Stange aufrichtet, sie iu der heiligen Zeit zu erquicken nnd zu nähren, wie 
in Venedig den Tauben nach einer alten Stiftung Futter gestreut wird. 
Dem V i e h in den Ställen, das in der Christnacht um 12 Uhr auf die 
Knie fallen und mit einander reden soll, wird am heiligen Abend bessere 
Nahrung, den Pferden Brot mit Bier gegeben, auch mit einem Schlüssel
bunde oder einer Glocke vorgeklingelt, ihnen die fröhliche Botschaft zu ver
kündigen. Der Zusammenhang dieser Gebräuche mit der Feier des Festes 
der Wintersonnenwende und der Verehruug Odin's ist klar. 

Am Weihnachtsabend wird bei den Schweden und Esten der Wiek 
ein Brot in Gestalt eines Schweines in die Stube gebracht, aber nicht 
angeschnitten, sondern nachdem die Wirthin ein Rad oder Ringkreuz darauf 
gezeichnet, vor dem Hausvater auf den Weihnachtstisch gelegt, später aber 
um Fastnacht und beim Austreiben des Viehes an Menschen uud Thiere 
vertheitt. Der Näme desselben, Ne ihuach tsebe r (schwed.: ^ j u I ^ a N , 
estn. ̂ o u I o o r r i l l Ä g ) , erinnert, vielleicht mit Beziehung auf 8äKrimner. 
den stets sich erneuernden Eber beim Mähle in Walhalla und auf das sich 
erneuernde Jahr, worauf sich auch das Rad (schwed. K M , wovon Ml , 
Weihnachten) deutet, an den Eber, welcher früher dem Gotte Frey zum 
Anfange des neuen Jahres dargebracht, und auf welchen das Gelübde der 
im nächsten Jahre zu vollbringenden Heldenthaten abgelegt wnrde. Statt 
des wirklichen Ebers brachte man später, als die Kirche das Opfer ver
bot, Abbilder desselben dar, wie ja auch bei den Aegyptern die Aermeren 
der Mondgöttm Isis statt wirklicher Schweine aus Teig Schweine backten 
und zum Opfer darbrachten. Wahrscheinlich sind nicht nnr die gebackenen 
Götzenbilder, die 743 verboten wurden, sondern anch die hei denschen 
koken und der B y g o t (Götze), die bei der Bewirthung der Zirkelbrüder zn 
Lübeck 1415 vorkommen, vielleicht auch die noch jetzt in Reval und Riga 
gebräuchlichen heinschen oder hennschen (KsäengeKsn) Kuchen Remi-
niscenzen des alten Götterdienstes. „ I n Westgotlaud wnrde sonst, vielleicht 
noch jetzt, am Iulabend ein mit einer Schweinshaut überzogener Block aus 
den Tisch gesetzt. Der Hausvater trat heran, legte die Hand darauf und 
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schwor, in dem'nun beginnenden Jahre ein treuer Hausvater, ein liebe
voller Herr gegen sein Gesinde zu sein. Dann legten die Hausfrau und 
die Dienstlente gleicherweise das Gelübde treuer Pflichterfüllung ab. 

I n Windau und anderen Städten Kurlands wird bei einem Sterbe
falle das Trauerhaus und aus Theilnahme die ganze Umgebung er leuch
t e t , als Erinnerung an die nach heidnischen und christlichen Erwartungen 
der entschwindenden Seele bereiteten Freuden des Himmels und der ewigen 
Herrlichkeit. 

Wie man in Deutschland den Engeln Speisen hinsetzt, so bereitet 
man in Estland und Livland den S e e l e n der verstorbenen Verwandten 
ein Fest, ruft die Einzelnen bei Namen und ladet sie ein, zu essen und zn 
trinken. Nach einigen Stunden entläßt man sie und bittet sie, Haus und 
Hof nicht zu beschädigen, sondern dessen Schntz nnd Bewahrung sich an
gelegen sein zu lassen. Wer steht hierin nicht die Schutzgeiftcr, die man 
aus der Zahl der Ahnen und Verwandten sich wählt, und die wir in der 
indischen, persischen und griechischen Mythologie wiederfinden, an welcke 
aber auch die schützenden Engel der Bibel erinnern. 
^ Bei Schweden und Esten hält man die K r ö t e n für zauberhafte 

Thiere, die man nicht ungestraft verletzen dürfe, da sich in ihrer Gestalt 
häufig die Unterirdischen sehen lassen. I n Deutschland sieht man in ihnen 
arme Seelen, die ans der Erde in dieser Gestalt ihre Sündenschuld abbüßen 
müssen. Daher blickt das Volk mit geheimem Grauen untz Mitleid aufwiese 
Thiere uud hütet sich, einer solchen leidenden Seele Gewalt anzuthun, da 
man sonst in einer ähnlichen Lage auch unbarmherzig behandelt werden 
könnte. Oester soll die Kröte zu den Altären kriechen, mit aufgehobe
nen Pfoten um Erlösung beten und weite Wallfahrten machen. Häufig 
wird sie dann erlöst und ihr menschliche Gestalt wiedergegeben, da sie zu
weilen eine verzauberte Braut ist. I n ihrem Kopfe soll ein Juwel sein, 
der Krötenstein, der Erkenntniß und Besitz unterirdischer Schätze giebt. 
Vielleicht ist die Kröte Sinnbild der rauhen Wintermonate und der Kröten
stein eine Andeutung der im Frühling herrlich anfsteigenden Sonne. — 
„Das Mi t le id mit der Kröte ist einer der zartesten Züge des Volksglaubens. 
Das häßlichste Thier wird nicht als an sich böse, sondern als in einem 
Verbannungszustande gedacht, aus dem es dereinst erlöst werden soll." 
Aehnlich ist die Sage von den nach Erlösung sich sehnenden Necken. 
,.«. I n diesen, wie in nnzähligen andern Volksgebrauchen, Sagen und 
Liedern tr i t t die poetische > hoch in Ehren zu haltende. Seite der Volks-
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Überlieferung hervor; es sind die unschuM^il kindlichen Stiele der Phän-
taste, die iu vielen christlichen LegeudeN wiederkehren und dem GWe des 
ChristenthuMs Nicht widersprechen,, ja oft rein chriDchen Giltzätt in sich 
aufgessöm'ineN haben. „Diese Ueberlieferungen bilden euienOHaß r̂eicher 
naturwüchsiger Poesie voll sittlicher Gedanken. Man darf denselben Veni 
Landvolke, das ohnehin nnr allzusehr zu geistiger Nüchternheit neigt nnd 
^en mannigfachen Ersatz nicht kennt, den eine höhere Bildnng an die Hand 
giebt, keineswegs mit rohen Griffen ranben, ohne es in den Stand zn 
setzen, das. Verlorene auf andere Weise wieder zu gewinnen." 

Aber wir dürfen nicbt verkennen, daß das Fortleben des Heidenthums 
in den unteren Schichten der Gesellschaft, namentlich in unseren Gegen
den, einen sehr schädlichen E i n f l u ß auf das Wohl und Gehe unsers 
Volkes ausübt, Seele, Leib und Leben vieler Mitmenschen gefährdet. Je 
mehr die alten Gebräuche ihre ursprüngliche Form nnd ihren Sinn ver
lieren , je mehr sie durch Verfolgung, Verachtung nnd Spott der Gebil
deten in das Geheimniß nnd in das Gebiet der Dämonen zurückgedrängt 
werden, desto fester haften zuletzt ihre Carricatnren in Gestalt eines tbät-
lichen Aberglaubens im Bewußtfein der Ungebildeten, indeß die schönen 
unschädlichen Volksfeste nnd Sagen aussterben. „Dieser Mtliche Aber
glaube fristet einer Fülle von Vorstellungen das Dafein, welche der höhe
ren christlichen Erkenntniß göttlicher Dinge schnurstracks zuwiderlaufen. 
Durch Tagewählerei und Wahrsaguug aus zufällige» Schicksalszeichen wird 
das Walten der göttlichen Vorsehung zu Gunsten eines blinden Schicksals 
beschränkt. Dnrch Zaubermittel sucht der Abergläubische sich eine größere 
Macht anzueignen und egoistisch sein eigenes Wohl zu vermehren oder das 
Glück Anderer zn mindern. Das Thun des Einzelnen wird dadurch ein 
fortwährender Kampf gegen verborgene in der Natur waltende Schicksals
mächte und dämonische Gewalten, und jährlich gehen hunderte von Un
glücksfällen und Verbrechen aus den ersterbenden Resten des Heidenthnms 
hervor." 

Welche Rohheit spricht sich in dem Gebrauche aus, dem Sarge eines 
verstorbenen Mitmenschen mit'dem Hacken drei Stöße zu geben, damit er 
nicht als Wiedergänger umgehe! Wie lächerlich dumm erscheint es, wenn 
etHer Frau, die ohne Todtenmütze begraben war und aMKchMch datnMr 
klagte, durch eine andere Leiche eine Mütze nachgesendet wird! Aus Fntzcht 
M tz«w OeißewWau, die in einem Morast umgehen soll, versäumten Ar-
b i M , den Mßernf ans einer der gefährlichsten Stellen zu beachten, und 
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die Rufende, eine angesehene Frau aus der Nachbarschaft, mußte ohne 
Nettung versinken nnd umkommen. 

Wenn ein Grab einsinkt, soll der darunter Liegende unselig sein, und 
ungetauft sterbende Kinder sollen mit dem wüthenden Heere umziehen — 
welch ein ängstigender Gedanke für eine hinterlassene Wittwe oder ein zärt
lich liebendes Mutterherz! 

Noch vor kurzer Zeit zog in Livland ein Schatzgräber nnd Teufels
banner nmher, der viele einfältige Leute betrogen hat ; in Estland sollen 
schwarze Bücher mit weißen oder rothen Buchstaben die schwarze Kunst 
lehren; in Deutschland werden mitunter „Faust's Zauberbücher", in 
Scheible's Verlag in Stuttgart gedruckt, zu so unheimlichem Thuu ange
wendet. Die Letten in Kurland lassen sich von katholischen Priestern ihre 
Hänser sühnen, in Estland wurde ein Gnt durch Weihwasser, Räncherungeu 
und Besprechungen von der umgehenden Seele des Gutsherrn befreit. 
Von Kartenschlägern und Branntweinsschaueru läßt man stch Gestohlenes 
wiederschassen, wobei oft der Verdacht auf ganz Unschuldige gelenkt wird, 
die dauu jahrelaug darunter zu leiden haben; durch Zauberworte wil l man 
Fische fangen nnd Seehunde herbeilocken, oder giebt es wenigstens Anderen 
Schnld, sich ans diese Weise bereichert zu haben. 

Durch Zauberworte vertrieb ein alter Kerl in der Wiek Schlangen, 
Wölfe und Ungeziefer, wofür er sich bedeutende Zahlungen von ganzen 
Dörfern oder von Einzelnen leisten ließ, die dann sicher gemacht anch die 
gewöhnlichsten Vorsichtsmaßregeln außer Acht ließen. Dagegen drohte er 
auch, das Vieh eines ihm Widerwärtigen verderben zu lassen, Schlangen 
in sein Gesinde zu zaubern, die Pferde statisch zu machen, oder die Kühe 
von Ungeziefer verzehren zu lassen. Nicht selten hat man es entdeckt, daß 
solche Betrüger, um ihr Wort wahr zu machen und ihr Ansehn zu ver
mehren, schädliche Pflanzen und nachtheilige Mi t te l dem fremden Vieh ein
gegeben haben, nnr kommen solche Unthaten selten ans Tageslicht, weil sie 
theils sehr schlnn angelegt sind, theils die Betroffenen fürchten, wegen einer 
Klage von dem mächtigen Zauberer noch mehr verfolgt nnd in Schaden 
gebracht zu werden. Trifft einmal einen Gutsherrn ein Verlust, so wird 
meistens mit einer tüchtigen Züchtigung, die man ein gemächliches Zureden 
nennt, die Sache abgemacht und der Zauberer hütet sich den Deutscheu 
nahe zn kommen. Vor die Behörden kommt selten eine Klage, doch ist in 
Oesel neuerdings noch ein Weib als Wehrwolf, ein Kerl als Teufelsbanner 
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verklagt worden, während ans schwedischer Zeit viele Streitsachen ans an
geblicher Zauberei hervorgingen. 

Gelingt es einem Bauern oder Lostreibcr, durch Einsicht, Fleiß nnd 
Sparsamkeit seinen Vorrath zn mehren, so schreibt der Neid der Nachbaren 
dieses Glück dem Hausgeiste (skrat,, Krm), dem Bunde mit dem Bösen oder 
der Hexerei zu, die fremde Milch zu sich zaubert, fremdes Korn sich zu
tragen läßt, Anderen dagegen Nachtbeil zufügt. Noch-vor Kurzem kam in 
Rußland eine alte Frau mit rothen Angen in den Verdacht, daß sie ans 
Knochenmark u. s. w. Salben znr Verzauberung des Viel/es zusammenge
mischt habe; sie wurde ins Wasser geworfen nnd, da sie oben auf schwamm, 
so gemißhandelt, daß sie ohne Dazwifchenkunft des Gutsherrn das Leben 
verloren hätte. Aus Belgien wird ebenfalls aus neuerer Zeit ein Fall von 
Hexenverbrennuug gemeldet, und die Annale« des l7. Jahrhunderts bieten 
auch in unseren Provinzen manche Beispiele von Hexenprocessen. Am 
häufigsten dienen verschiedene Heilmittel mit kräftigen Worten verbunden 
zu abergläubischen Kuren, und es ist hier schwer, die sogenannte weiße 
Magie von der schwarzen Zauberkunst zn unterscheiden. Erstere gebraucht 
gleichgültige, uichtsbcdeutende oder christliche Worte, Sprüche oder Zeichen, 
um eine Heilnng, oder den Schutz gegen böse Augeu herbeizuführen. Man 
bezeichnet die Thüren neugebauter Häuser mit Kreuzen, man zeichnet will
kürliche Zeichen auf Papier gegen die Rose, man streicht mit einem frommen 
Wunsche Menschen oder Thiereu das leidende Glied, oder stillt das Blut 
mit einem festen Blicke. Dagegen werden dnrch Blut, Haare oder Kleider 
von Menschen, ihnen Krankheiten angehext, Papiere mit Zaubercharakteren 
in die Viehställe gelegt; durch Krötenherzen glaubt man im Pferdehandel 
ungestraft betrügen zu können, die Herzen von neun neugebornen Kindern 
machen unsichtbar, und durch besondere Geberden beim Eide glaubt man 
den Meineid straflos zu machen. Welche Grauel und Verbrechen solche 
und ähnliche Vorstellungen veranlassen, ist offenbar und wohl der Beachtung 
werth. Auch wo es sich nur um wohlthätige Heilungen handelt, sind die 
Mittel oft fo sinnlos oder gotteslästerlich, daß eine Aufsicht darüber oder 
was noch wirksamer sein würde, eine rechtzeitige Belehrung in Schulen und 
.im Consirmationsunterrichte eine unabweisliche Forderung der Zeit ist.' Das 
Geber heilt man durch das Blut einer schwarzen Katze, die Schwäche nach 
dem Nervenfieber durch Prügel,, die man einem verdächtigen Nachbarn 
apMcirt, Zahnschmerz durch Donnerkeile und Zauberworte, andre nervöse 
Leiden durch Herumhauen mit einem Vogelbeerbaumzweige oder indem man 
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deu Namen des Leidenden in den Schornsteiu schreibt, Gelentschmerz durch 
Wasser, welches man dnrch ein Astloch träufelu laßt, Mittel, die weuigstens 
hindern, sich an den Arzt zu weudeu. 

Ein Iüugliug in Kurlaud litt au der Schwiudsucht uud der zu Rathe 
gezogene Hexeumeister Smeilis ließ deu Kraukeu auf deu Kirchhof bringen. 
Hier verueigte sich der Zauberer mit den Worten: „Guten Tag, Tenfels 
Großfürst! Guteu Tag, Teufels Großmutter! Hier sind für euch gute Bisseu 
gebracht worden. Hier ist ein ganzer Ochse in neuu Theile zerschnitten 
(ein zertheiltes E i ) ! Hier habt ihr nenn Last von jeder Art Getreide 
(9 Körner verschiedenen Getreides), hier ein Schiffpfnnd Hopfen (3 Hopfen
köpfe); säet, erntet, mahlt, backt und bereitet Bier, esset, trinket nnd lebet 
ant, lasset aber diesen ehrbaren Mann in Ruhe! Hier habt ihr ein Iüng-
ferchen, das an des Königs Tisch gegessen (eine Fliege), lebet mit ihr, aber 
lasset diesen Mann zufrieden! Da habt ihr einen Hengst, im gemauerten 
Stalle des Königs anferzogen (ein Heimchen), reitet, fahret, doch lasset 
diesen Mann in Ruhe". Indem er noch eine Handvoll Heu aufs Grab 
legte und sich verbeugte, sagte er uoch: „S.chlafet uud wälzt euch hierauf, 
doch lasset diesen ehrbaren Mann in Ruhe! Lebet Alle wohl, Teufels Groß
fürst, Teufels Großmutter!" Sie fuhren nach Haufe, der Kraute aber starb 
bald uachher. Smeilis sagte, als er darüber znr Rede gestellt wnrde: 
„Wir haben wohl nicht alles gethan, was wir hätten thnn sollen; die 
Geister sind schwer zu befriedigen". So greift der Aberglaube thätig in 
alle Verhältnisse des Lebens ein nnd gefährdet durch Vernachlässignng nnd 
falsche Heilmittel unzähliger Menschen Leben. 

Diesem Unwesen entgegenzuarbeiteu ist die dringende Pflicht, weniger 
der Behörden nnd Gutsherren, als namentlich der Prediger, Schnllehrer 
und Aerzte auf dem Lande. Aber nm dies zu tonnen, muß mau das 
Uebel keunen nnd von seinem Dasein überzeugt sein. Daun kaun man das 
in der Volksüberlieferuug enthaltene ethische uud rem uatiouale Element 
pflegen und bilden, das Gemeine, Schädliche nnd Heidnische dnrch Wort 
und Belehrung überwiudeu, nicht aber durch Gewaltsprüche iu das Dunkel 
des Geheimnisses znrückdräugeu. So weuig Bouifacius durch das Fällen 
der Donnereiche das Heidenthum ans den Gemnthern des Volkes vertrieb, 
fo wenig Nutzen hat auch der Eifer der deutschen Ritter im Kampfe 
gegen die Heiden, oder die Bemühung der Prediger zn schwedischer Zeit 
gegen die Zaubersprüche bei Kraukheiteu, gegeu die Verehrung der Pfosten 
und Kapellen, für die wirkliche Auftläruug des Volkes gebracht uud ihre. 

Baltische Monatsschrift. 2. Jahrg. Bd. IV., Hst. 2. 1(j 

i -
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Verfolgung der Ketzer, der Hexen, hat den Gebrauch von Zauberheilnn'tteln 
und Segeusprücheu, die Furcht vor den Haus- und Blitzgeistern nicht aus 
dem Gebrauche geschafft. Die Verehrung der Schutzgötter (mahjas-kungs 
und kiwwi-saksad) hat sich bis in unsere Tage erhalten und die von Pastor 
Carlblom 1836 zerstörten Heiligthümer, deuen Geld, Wolle, Brot , Milch 
und Hähne geopfert wurden, mögen noch nicht die letzten gewesen sein. 
Aber die Geistlichkeit hat sich kaum je ernstlich um diese Dinge bekümmert, 
sie stand von jeher dem Volke zu' fern nud verachtete zu sehr das nationale 
Gut der Sage, des Volksliedes und des Volksglaubens, statt es kennen 
zu lernen und Spreu vom Weizen sondernd die Auswüchse abzuschneiden, 
das dem Ehristenthnm Widerstreitende durch eingehende Auseinandersetzungen 
zu widerlegen und zu unterdrücken. Theologische Streitigkeiten und Kampf 
w i t denen, die das Vertrauen des Volkes besitzen, kann hiebei nicht nützen, 
da man grade durch sie am meisten auf diese Seite des Volkslebens wirken 
könnte; — noch weniger darf man, wie der Strauß, gegen den Feind, die 
verderblichen Einflüsse des Aberglaubens die Augen verschließen, in di5 
Meinung, sie seien nicht da, wenn man sie unbeachtet lasse. Aus Schil l ings, 
Kreutzwald's und Anderer Untersuchuugen geht zur Genüge hervor, welcher 
Wust von Dummheit nnd Aberglauben noch im Volke steckt; bisher aber 
bat mau sich begnügt, diese Sache vornehm zn ignoriren, uud sich selbst 
dadurch eiues kräftigen Hebels für die Einwirkung auf die Gemeinden beraubt. 
„Allgemeine Phrasen, verdammende Predigten gegen den Aberglauben als 
Teufelswerk fruchten ebensowenig, als rationalistische Räsonnements über 
die Unstnnigkeit desselben. Das Volk fühlt , daß seine Ueberlicferungen 
eines tieferen Grundes nicht entbehren, bestehe dieser nun in einer mißver
standenen und einseitigen Naturbeobachtung, oder in erstarrten sittlichen 
Gedanken. Nur mit Rücksicht auf die Ergebnisse der Wissenschaft der 
Mythologie kann man hoffen, gründlich auf das Gemüth des Hörenden 
zu wirken". 

„Der Bauer glaubt z. B. , Blitzfeuer könne nnr durch Milch gelöscht 
werden. Macht man ihm begreiflich, daß seine Vorväter die Wolken für 
Kühe und den Regen für Milch angesehen haben, daß das durch den Blitz
gott .entzündete Feuer am besten durch Regen gelöscht werde, so wird er 
Mit der Einsicht in die Entstehung des Aberglaubens die Ueberzeugung von 
der Wirklichkeit desselben verlieren. Wie viel eindringlicher vermag der Geist-
Hch« Hu wirken, wenn er auf solche Weise den Boden vorbereitet findet. — 
'Somit wohnt der Mythologie eine hohe praktische Bedeutsamkeit inne, da 
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sie die Mittel an die Hand giebt, im Verein mit der Kirche den verderb
lichen Aberglauben zu bekämpfen". 

Außer den Predigern könnten die Landschullehrer für Belehrung- des 
Voltes und zugleich für gründlichere Bekauutschaft mit den Ueberresten des 
alten Götterglaubeus viel thun. „ I u Deutschland haben mehrere Lehrer 
in den unteren und mittleren Klassen der Realschulen und Gymnasien 
deutsche Sagen und Märchen als Themata für die Stylübnngen verwandt. 
M i t welchem Wetteifer arbeiteten da die Knaben, denn der Stoff beschäf
tigte ihre Phantasie, war ihnen heimisch und verständlich. Die Masse thal 
sich bald durch Geläufigkeit des Ausdrucks hervor; die Belehrung durfte 
sich ausschließlicher mit der grammatischen Form beschäftigen, fand leichteren 
Eingang und willigeres Gehör. Auch in Dorfschuleu köunte dies Verfahren 
heilsame Früchte tragen. Sagen nnd Märchen uud viele angestammte 
Gebräuche, welche der vaterländischen Mythologie entsprossen sind, bilden 
wesentliche Bestandtheile der eigenthümlichen Welt, in welcher der Gedanken
kreis des Bauersohnes von Jugend auf sich bewegt. Lehrt man ihn die 
Sagen seines Dorfes niederschreiben, die Erzählungen von der weißen Fron, 
die im nachbarlichen Hügel verzaubert sitzt, vom Nix, der im angränzenden 
Flusse sein Wesen treibt, von den Glocken, die im wohlbekannten See aus 
der Tiefe läuten, so weiß er jeden Umstand, der ganze Gegenstand ist ihm 
vertraut und geläufig, er vermag ihn mit Freiheit zu beherrschen nnd indem 
er ihn darstellt, sein Sprachgesnhl auszubilden, Gedaukeuausdruck zu lerueu. 
Der wahre Erzieher übt ja die Denkkraft seiner Schüler ohnehin nur an 
solchen Dingen, welche ihrem jedesmaligen Gesichtskreise zunächst liegen". 
Und wie vielfach hat dann der Lehrer Gelegenheit, auf Wahrheit, Dichtung 
und Erfindung aufmerksam zu machen, ihre Unterschiede nnd Merkmale 
kennen zn lehren nnd so Glanben nnd Aberglauben zu scheiden. Wie 
kräftig vermag er Letzterem entgegenznwirken, wenn er sich dnrch das Ein
gehen aus die heimathlichen Vorstellungen das Vertraue» seiner Schüler iu 
ganz besonderem Maße erworben hat. Schon die Mittheilung der ihm 
lieben Geschichten, die sonst verachtet und unterdrückt wurden, schließt dem 
Kinde das Herz auf und macht es für weitere Belehrung empfänglicher. 

Steht nuu also die vaterländische Mythologie in nächster unmittelbarer 
Beziehung znr Gegenwart, so läßt sich die Pflicht, ihr eine eingehendere 
BefchHstiguug und Berücksichtigung ihrer praktischen Bedeutsamkeit ange-
deihen zn lassen, nicht zurückweise«. „Die Rohheiten und schädliche« Ge
bräuche, welche das Laudvolk aus dem alten Heidenthume noch beibehielt, 

1 0 " 
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werdeu uud sollen uutergeheu, aber das Edle uud Schöne, was sich an 
dieselben geknüpft hat, wird als ein kostbares Gnt dem ganzen Volke er
halten nnd immer fruchtbarer werden. Denn der Baum der Zeiten wäre 
schon längst verdorrt, wenn er nicht aus dem Boru der Vergangenheit 
täglich wieder mit neuem Wasser begossen nnd erfrischt worden wäre". 

Zn den so eben dargelegten Ideen vorzngsweise durch die Schriften 
des Dr. W. M a n n h a r d t , Privatdocenten in Ber l in, angeregt, benutze 
ich diese Gelegenheit, die Forschuugeu des geistreiche» Verfassers, der mit 
feiuer Combinatiou nnd Dentnng ans den Grnndlagen des von I . Grimm, 
W . Müller, Müllenhof, Kuhn, Uhlaud nnd Anderen errichteten Gebändes 
germanischer Mythologie eine selbstständige anch dem Laien verständliche 
Darstellnng des deutschen Götterglanbens aufgebaut hat, »aufs Wärmste 
Jedem zn empfehlen, der in die Tiefe des uralten Heiligthnms eindringen 
nnd das Wehen der Eichen des Götterhains noch in der Gegenwart 
rauschen hören wi l l . Anßer den in Wolfss Zeitschrift für dentsche Mytho
logie und Sittentnnde veröffentlichten gründlichen Abhandlungen, die sich 
auch zum Theil auf Vorstellungen nnserer Nationalen einlassen, hat Dr. 
Mannhardt, der mehrere Jahre hindurch die Zeitschrist von Wolff redigirte, 
in zwei Werken den Reichthum germanischer Mythen dargelegt und mit 
denen der übrigen indogermanischen Völler verglichen. 

Es sind: 

1) Germanische Mythen, Forschnngen von v r . W. Mannhardt. Berlin, 
Ferd. Schneider, 1860. 

2) Die Götterwelt der dentschen und nordischen Völker. Von Dr. 
W. Mannhardt. I. Die Götter. Berl in,. H. Schindler, 1860. 
Der zweite Theil der Götterwelt soll die Dämonen, die Elfen urch 

Riesen, so wie das große Drama der Weltschöpfung und des Weltunter
gangs, den Kosmos nach deutscher und nordischer Vorstellung darstellen. 

Es ist unmöglich, den reichen Inhalt der Götterwelt auch nur an
nähernd in Knrzem wiederzugeben. Die tiefsten Forschnngen über die phi-
losophisch-cmsgebildeten indischen Göttersysteme sind mit der Ausbeutung der 
Aeinsten mythischen Bezüge iu Kiuderliedern und Sagen Hand in Hand 
gegangen; ein ganz besonderer Fleiß ist auf die Vergleichuug und Deutung 
dtt althergebrachten Gewohnheiten und Gebräuche verwendet, «m aus der 
oft entstellten Form den ursprünglichen Gehalt wiederherstellen, und das in 
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seiner Abgerissenheit läppisch und nnbegreistich Erscheinende in den rechten 
Zusammenhang bringen und deuten zu können. 

Möge es uns vergönnt sein, dem Verfasser noch auf einige Augen
blicke in die Werkstätte der Mythen zu solgeu. „Mythen cutstehen zu allen 
Zeiten nnd unter allen Völkern. Am fruchtbarsten aber in der Mythen-
erzeuguug sind diejenigen Perioden der Geschichte, in welchen ein Volk 
seine höchsten Ideen noch nicht abstract fassen, sondern nur in sinnlich bild
licher Form denken nnd aussprechen kann, in dem kindlichen Zeitalter, wo 
es noch wie die Kiuder den Naturerscheinungen menschliches Denken nnd 
menschliche Empfindungen leiht, in welchem diese Uebertragung, die wir 
nur zeitweilig poetisch oder ästhetisch vollziehen, volle Wirklichkeit hat. Der 
Naturmensch vergleicht ferner die ihm unerklärbaren Gegenstände mit solchen 
Erscheinuugeu, die ihm durch täglichen Umgang genan bekannt geworden 
sind. Er sieht den Blitz, der schlängelnd ans nnerreichbaven Höhen herab
fährt, ohne seine Natnr zn begreifen, er vergleicht ihn mit der Schlange 
uud ueuut ihu eine himmlische Schlange. Schießt der Blitz in geradem 
Strahle herab, so wähnt er einen goldenen Speer zu sehen, der über die 
Ranme des Himmels geschleudert wird. Die Sonne dünkt ihm ein leuch-
teudes Rad oder eiu glänzender Vogel, die langsam am Himmel wandelnde 
oder nnbeweglich aufgerichtete Regeuwolke iu ihrer wechseludeu Erscheinung 
bald eine milchspendcnde Kuh , bald eiu zottiges Thierfell oder eiu Gewebe; 
ein andermal ein hochgeschichtetes Gebirge. De'r Indier sah in den Licht
strahlen der Sonne, des Blitzes, der Morgenröche Kühe und St iere, den 
Helleueu wurden die Hörner des Mondes Anlaß, dieses Gestirn für eine 
Knh zu uehmen, woher die Sage von Jo und Argos entsprang. Die 
Phantasie ergänzte noch mit Leichtigkeit das B i l d . — Anch verschiedene 
Aenßernngen eines und desselben Natnrvorganges erscheinen als verschiedene 
Dinge, da die Wolkenknh vom Wolkengebirge, die Blitzschlange vom Blitz
speere noch nicht unterschieden wird." 

„Dem ahnungsvollen Gemüth begegnete der Hauch eines höheren 
Geistes, der die Welt dnrchdringt, das religiöse Gefühl der Abhängigkeit 
von dem Urgründe alles Lebens, von Gott. Als göttliche Wesen traten 
ihm die gewaltigsten Himmelserscheiuungen entgegen, die Sonne, der Mond, 
die Winde nnd Wolken belebten sich ihm uud er maß ihnen unwillkürlich 
Vernunft und Empfindung bei. Der leuchtende Himmel machte den Ein
druck eines geistigen Wesens, ohne daß man dabei an menschliche Gestalt 
dachte. Allmählich aber schrieb man den Naturphanomenen menschliche Person-
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lichkeit zu. Die Flamme wurde als Theil einer menscheuartigen Gestalt 
aufgefaßt, als Bart , als Goldhaud, Gold^ahn oder Goldwagen des Gottes 
Feuer, ohne dabei eine durchgeführte Körpernhulichkeit zu verlange». Der 
Himmelsgott führte, die als Fell ( ^ 6 3 i 8 , Ziegenfell) gedachte Wolke wie 
ein Schild auf der Brust. Das Sonneurad ergänzte sich zu einem Son
nenwagen, den ein Gott lenkte. I n den Wolken sah man geflügelte Rosse 
oder Kühe, der Regen war dann die Milch, die der Gewittergott mit dem 
Blitzstrahle melkte. 

Wie die Natnrbilder wirkten auch die Symbole zur Entstehung der My
then mit. So war die Nuß ein Sinnbild der Fruchtbarkeit und diente 
daher wie auch die Aepfel bei Hochzeiten uud beim Iulfest. DieWöttin 
des Lebens und der Fruchtbarkeit Idhunn wird von dem in Falkengestalt 
verwandelten Loki aus der Gewalt des Sturm- nnd Winterriesen befreit, 
was so ausgedrückt wird, Loki habe sie in Nußgestalt im Schnabel wegge
führt. Als Göttin des Lebens trägt Idhuuu goldene Aepfel von verjün
gender Kraft. 

Anfänglich gingen die Natnrgegenstände in Thiergestalten über, dann 
aber personificirten sie sich zu Meuschen, doch blieb eine Erinnerung an 
die Thiergestalt; daher legte man dem Winde eiuen Eberschwanz, dem 
Sturmgotte Odin einen Adlerkopf, der Wolkengöttin einen Kuhschwauz bei. 
Später faßte man die Sache so, daß der ursprünglich in Thiergestalt er
scheinende Gott sich habe in ein solches Thier verwandeln können, oder 
man löste einzelne Eigenschaften ab und bildete daraus besondere Gottheiten, 
die man mit einander- zu Familien verband und in Genealogien brachte. 
UkUo8, ?lmstkon imd Hyperion wurden besondere Gottheiten, nachdem 
die beiden letzteren Namen ihre adjcctivische Bedeutung verloren hatten. 
Verwandte Naturerscheinungen galten daher als verwandte Götter. Sonne 
und Tag hatten eine Tochter Schwanweiß Goldfeder (Sonnenlicht) md 
diese hatte den rothen Schwan (Sonnenstrahl) znm Sohne. Der Tag galt 
als Sohn der Nacht und der Dämmerung, das Felsgebirge als Mutter 
des Donnergottes, Sturm, Feuer und Meer waren Brüder, Frost und 
Eisberg Söhne und der Schnee Enkel des Windes. Nach Saxo ist 8nio 
ein König, der sich nm des Gothenkönigs Tochter bewarb; eine nordische 
Sage nennt 8när König von Finnland, seinen Vater läkull (Eisberg) oder , 
5w8t i . seine Töchter loun (dichter Schnee), Drila (Schneegestöber) und-
N M (seiner Schnee). Auch Localitäten wnrden durch Verwechselung in 
die Namen der Götter hineingezogen. Wenn Apollon clslio s (der leuch-
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tende) und I ^Ks ioL (der lichtglänzende) heißt, so bezog man diese Namen 
auf Dolos und I .Men. Spater wurde» die Göttergestalteu immer mehr 
idealistrt oder vermenschlicht, neue Mytheu bildete« sich uud die Götter 
wurden entweder ganz abstract aufgefaßt oder gauz in das menschliche Leben 
herabgezogen. So entstanden die Heroen Herakles, ÜeKtor, ^,ekil!o8, 
06^886U8> llklsna, so Sigfrit und Hagen, — sämmtlich alte Götterge-
stalten, denen man menschliche Eigenschaften, menschliche Abstammung und 
Schicksale beilegte. Die mythischen Personen gingen nun leicht eine Ver
bindung mit geschichtlichen -Erinnerungen ein nnd die ans sie bezüglichen 
Sagen wurden localisirt. Bertha nnd Karl der Große, Heinrich I I I . und 
der Donnergott, Friedrich Barbarossa nebst Tell nnd Otto dem Großen 
und Wodan flössen in ein Bild zusammen; so entsteht ans den lebendigen 
Mythen und den Erinnernngen ans dem glänzenden Heldenalter die Helden
sage, aus welcher der epische Volksgesaug seine ewigen Schöpfungen formt. 
Homer's nnsterbliche Lieder, das Uü.N3dnrllw der Inder, Gudruu uud die 
Nibeluugensage verdanke« wir diesem Bildungsprocesse." 

Es scheint mir einer der Hauptvorzüge der Mythologie vou Dr. Manu-
hardt zu seiu, daß er sich bemüht hat, in allen Göttersage« die verschie
denen Perioden uud Stufen zu sondern, daß er die Entwickeln»«, der My
then von ihren ersten Anfängen in Indie« bis auf die großartige Ausbil
dung in der nordischen Götterlehre, die in Deutschland durch das Christen-
thum gestört wnrde, klar unk anschaulich auseinandersetzt und an die ein
zelnen Naturerscheinungen, sowie an die verschiedenen Götter einen Reich-
thnm von Sagen, Liedern und Gebräuchen anreiht, deren Entstehung nnd 
Bedeutung er bis ius Einzelne nachzuweisen sucht. Der Zweck des Ver
fassers, die bedeutendsten Schätze der germanischen Mythogie in einfacher 
nnd genau den Quellen folgender Darstellung deu Gebildeten der Nation 
zugänglich zu machen, und mit Vermeidung bloßer Hypothesen und gelehr
ter Untersuchuugen in Darlegung der Ergebnisse der bisherigen Forschung 
die Volksvorstelluugen der verschiedenen Zeiten ihnen in einem Gesammt-
bilde vorzuführen, scheint nur durch die angemessene Behandlung des Gan
zen wie des Einzelnen in hohem Grade erreicht zu sei», uud Niemaud wird 
das Buch aus der Haud legeu ohne vielfache Belehrung und Anregung. 

C. R u ß w u r m . 
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Politische Bildung und die Staatswijfenschasten. 

1. P o l i t i s c h e B i l d u n g . 

« V i e Staatswisscnschaftcn sind sowohl Gegenstände des Fachstudiums als 
allgemeiner Bildung. Ih re Kenntniß bedingt sowohl die allgemeine als die 
besondere staatliche Wirksamkeit. Der Kreis der Fachgenossen ist in Hinsicht 
aus Theorie und Praxis der Staatswisseuschaften ein geschlossener. Beson
dere Classen von Theoretikern üben den Beruf der Pflege, besondere Classen 
von Praktikern vorzugsweise den Berns der Anwendung. Jene sind die 
staatswissenschaftlichen Lehrer an Hos)- und Mittelschulen und Schriftsteller, 
diese die Beamten für das innere nnd cinßere Staatsleben. Nicht daß der 
Beamte vom Staate ernannt w i rd , ist dabei maßgebend, sondern daß er 
f ü r den Staat wirkt. Der von Ständen ernannte Beamte wirkt im en
geren Kreise nicht minder für den weitesten Kreis, den Staat. Auch schließt 
eine bestimmte Staatsform die staatswissenschaftliche Bildung weder ein noch 
aus. Mögen die politischen Verbände weitere sein wie in Republiken, in 
welchen sämmtliche Standesnnterschiede in das Staatsbürgerthnm aufgingen, 
oder engere wie in constitutionellen Monarchien, wo neben dem Staats
bürgerthnm die Ständeabsondcrung fortbesteht nnd in ständisch gegliederten 
absoluten Monarchien, wo lediglich den Ständen als solchen politische 
Selbstständigkeit gebührt und ihre Wirksamkeit ans Standesangelegenheiten 
beschränkt ist, überall ist staalswissenschaftliche Bildung gefordert und nur 
die Anwendung nach dem Kreise der Wirksamkeit eine verschiedene. 
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Die. Wohlfahrt der Gesammtheit und der Einzelnen ist der Fürsorge 
eines jeden Staates anheimgestellt, sie kann jedoch nur bei politischer B i l 
dunggedeihen. Je weiter diese vorschreitet nnd je tiefer sie eindringt oder 
je wissenschaftlicher sie w i rd , desto extensiver und intensiver entwickelt sich 
jene. Die besten Gesetze nnd Einrichtungen verbürgen keine staatliche Wohl
fahrt, wenn nicht alle, die an der Ausführung unmittelbar mitwirken, und 
diejenigen, welche von ihnen berührt werden, die Einsicht von der Noth-
weudigkeit der Verwirklichung einer bestimmten Ordnung und das für das 
Wirken derselben erforderliche Verständniß mitbringen. Die Beamtenge-
sammtheit bildet selbst mit Einschlich der Gemeinde- nnd ständischen Beam
ten nnr immer eine sehr geringe Zahl im Verhältniß zn den nicht beamte< 
ten Staatsbürger», den weitausgedehnten Kreisen ber manuichfaltigeu Bc-
rufsclassen nnd Berufslosen. Die politische Bildung jener ist daher, wenn 
auch zunächst geboten, dennoch keine ansreichende Gewährleistung der Ver
wirklichung der Staatswohlfahrt. Auch diejenigen, für welche das Beam
tentum zu wirken hat, die bei weitem überwiegende Zahl der Staatsge-
nosfen, muffen demselben mit Verständniß entgegenkommen nnd dadurch 
dessen ersprießliches Wirken befördern, ja ermöglichen. Eine solche allge
meinere Verbreitnng der politischen Bildnng ist zwar weniger schwer zu 
fordern als durchzuführeu, sie bedingt indeß die steigende Vervollkommnung 
des staatlichen Lebens nnd ist das Z ie l , dem eutgegenznstrebeu unbedingt 
Verpflichtung ist. Das Streiten und Kämpfen für Einschränkung der po
litischen Bildung ans einen oder mehrere Stände oder geschlossene Kreise ist 
daher der Wohlfahrt der Gesammtheit entgegen nnd kann von dem Bürgen 
dieser Wohlfahrt, dem Staat , als ein berechtigtes uud dem Staatszweck 
gemäßes nimmer anerkannt werden. 

Die politische Bildung kann aber nicht blos durch die Praxis gcwon-
uen und ihr unmittelbar entnommen werden, denn in dieser überwiegen oft 
Täuschungen das wahre Verständniß und vermögen bloße, oft ungleichar
tige, oft einander widersprechende Erfahrungen grundsätzliche Anschauuugeu 
nicht zu begründen, sondern sie muß crkcnutnißmäßig oder wissenschaftlich 
begründet sein. Die Beziehuugen und Regungen des Staatslebens müssen 
nicht blos in ihrer äußeren Erscheinung g e w u ß t , sondern auch in ihrer 
inneren Begründnng e r k a n n t werden. Die Vornrtheile gegen die Staals-
wissenschaften, die Zweifel an ihrer Wissenschaftlichkeit nnd Verwendbarkeit 
ursacht wesentlich der nur zu hänfige Mangel der zur Bcurtheilung erfor
derlichen Erkenntniß. Die Selbstüberschätznng routincnmäßiger Praxis oder 
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anderweitiger Bildung verschmähte den Erwerb staatswissenschaftlicher Er-
kenAtniß und maßte sich dennoch ein Urtheil über den Werth derselben an. 
Staatswissenschastliche Erkenntniß ist schon selbstverständlich nicht minder zur 
Beurtheilnng staatlicher Dinge erforderlich, als für jedes Sondergebiet gei
stiger Wirksamkeit besondere wissenschaftliche Erkenntniß vorausgesetzt wird. 
Was für alle Gebiete g i l t , hat eins der wichtigsten: der Staat gewiß mit 
Recht zu beanspruchen. Die Pflege der Staatswissenschaften ist demnach 
ein unbedingtes Erforderniß staatlichen Gedeihens. Wo die staatlichen Zu
stände ungenügend erscheinen und eine Besserung als Bcdürfniß empfunden 
w i rd , da wird nur bei politischer Durchbildung in Frieden eine Reform sich 
anbahnen, welche gewaltsam durchgeführt stets vou schädlichen Wirkungen 
und Nachwirkungen begleitet war. 

Staatswilssenschaftliche Bildung ist die Ursache, staatliche Wohlfahrt 
die Wirknng. Trotz dieser einleuchtenden Wechselbeziehung von Ursache und 
Wirkung ist dennoch die wahre d. h. staatswissenschaftlich begründete poli
tische Bildung wenig verbreitet. Nicht uur ist für (die staatswissenschaftliche 
Durchbildung) solche Durchbildung der Beamten selbst in s. g. politisch rei
fen Staaten noch zu wenig gethau, sondern auch die allgemeine politische 
Nildung weit hinter den an sie zu stellenden Forderungen zurückgeblieben. 
Dieses Zurückbleiben verschuldet keineswegs blos das Auflehnen der Präzis 
und der s. g. Praktischen gegen den Einfluß der Theorie, sondern nicht 

. minder diese selbst, wenn sie das Leben zu sehr nach ihren Axiomen maß
regeln wollte nnd es zu wenig in seiner Wirklichkeit uud den aus dieser 
sich ergebenden Grundgesetzen zu erkennen bemüht war. Solcher unprakti
schen Richtung der Theorie verdankt die oberflächliche, sowohl in Blättern 
als Broschüren sich bewegende Tagespublicistik, welche politische Lebensfragen 
discntirte nnd apodiktisch entscheiden wollte, nicht znm geringen Theil ihren 
Einfluß. Sie mußte an die Stelle erkenntnißmäßiger Leitung eintreten und 
leitartitelte nicht selten das politisch unmündige Publicum in politische Trug
schlüsse hinein. D ie Politik sank herab zur Tendenzpolitik, der Schein trat 
an die Stelle der.Wahrheit. Politische Raketen stiegen besonders in neuerer 
Zeit an der Seine auf uud bleudeteu die matten Augeu der kurzsichtigen 
Politiker. Von dorther wurden mit wenig Geist, noch weniger Kenntnissen, 
ja mit beliebigem Mißbrauch der Geschichte, aber in der verlockendsten Weife 
leichtHerMntzliche und doch selten verstandene Winke gegeben, und wenngleich 
die Verhörten bald aus den Wirkungen die geschehene Verleitung erkennen 
mußten, so sehnt.sich doch das neueruugssüchtige Publicum immer wieder 
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nach neuen Ueberraschnngen nud doch so interessanten Verwickelungen. Und 
solche Thorheit, sie hat keine andere Ursache als mangelhafte politische B i l 
dung. Gleiche Mangelhaftigkeit nrsachte auch die vielen schlechtwdicirten 
und daher resultatlos oder verderblich verlaufenden staatlichen Experimente 
im Großen und Kleinen. Der falschen Prophetie gegenüber liegt es denn 
den Staatswissenschasten nnd insbesondere deren Vertretern ob, eine Um
kehr anzubahnen nnd Interesse der T h e o r i e zuzuwenden, damit wahres 
Verständniß und durch dasselbe geursachte Wohlfahrt in weiteren nnd en
geren Kreisen geweckt und erreicht werde. Berechtigt sind daher die For
derungen besonderer ftaatswissenschaftlicher Lehrstühle und Facultäten zur B i l 
dung der Beamten des inneren und änßeren Staatslebens, indem das we
sentlich blos e inem Theile desselben, dem Rechtslebeu zugewandte jnristi-
sche Stndium dnrch Berücksichtigung des Theils das Ganze zu befriedigen 
nicht vermag. Berechtigt war und ist die Forderung einer tieferen wissen
schaftlichen Begründung der politischen Bildung in weiteren Kreisen, damit 
sie der BeVleitung und Werbilditng mtnommen nnd zur Eigenthümlichkcit und 
Selbstständigkeit der Erkenntniß entwickelt werde. Pflichtgemäß war und 
bleibt daher das Streben, diesem Bedürfniß dnrch gemeinfaßliche Darstel
lungen entgegenzukommen. 

Auch diese der allgemeinen Bildung und allgemeinen IMeref fm dienst
bare Monatsschrift hat die Wichtigkeit wissenschaftlich begründeter Erörte
rungen staatlicher Fragen nnd Zustände in ihrem Programm gebHhrelrd ge
würdigt nnd nur die blos die Fachwissenschaft und deu Standpunkt ihrer 
engeren Genossen berücksichtigenden wissenschaftlichen Besprechungen ihrer 
Tendenz gemäß ausgeschlossen. Nicht blos für Fachmänner angelegte, all
gemein verständliche Ueberstchten staatswissenschaftlicher Literatur werden 
demnach als Anleitung zu besou deren staatswissenschaftlichen Studien 
eine Stelle in diesen Blättern beanspruchen dürfen. I s t aber die staats-
wisseuschaftliche Erkenntniß in weiteren nnd engeren Kreisen Vorbedingung 
der politischen Bildung nnd diese Vorbedingung der Wohlfahrt der Gesammt-
heit und Einzelnen, so kann die Zahl der Leser, deren Interesse den Staats
wissenschaften zugewandt sein soll, keine geringe sein. I n diesen weiten 
Kreisen die Ueberzeugnng von der Nothweudigkeit solcher wissenschaftlichen 
Bildnug zu begrüudeu, erhalte» und erstarken, ist die a l l g e m e i n e r e Auf
gabe unserer Besprechungen, welche dazu deu Anforderungen der Gegen
wart sich anzuschließen bemüht sein werden. 

Zunächst hat mit einer Skizzirung der einzelnen Staatswissenschasten 
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begonnen werden müssen. Die Ansichten über I n h a l t , Umfang nnd Auf
fassung einer jeden einzelnen sind znr Zeit so wenig übereinstimmend, daß 
staatswissenschaftliche Beurtheilungen nur nach Darlegung des dem Beur-
theiler eigenen Standpunktes vcrstäudlich werden können. 

2. D i e S t a a t s w i s s e u s c h a f t e n . 

Je nach den praktischen Hauptrichtuugeu des staatlichen Lebens unter
scheiden wir Wissenschaften des inneren nnd äußeren Staatslebens und nach 
dem Wesen der dasselbe bestimmenden Gesetze politische und rechtliche Staats
wissenschaften. Die geschichtlichen Grundlagen bieten die Statistik nnd 
Staatengeschichte, jene als das Resnltat des Gewordenen, der Bestand einer 
bestimmten Zeit, und diese als das Werden selbst in mannichfaltiger Ent-
wickclung. Die Staatsphilosophie übernimmt die Veurtheilung, indem sie 
den Wt t th des Seienden nach dessen höherem Zweck bemißt. So gewährt 
die Reihe der Staatswissenschaftcn eine Erkcnntniß der verschiedenen staat
lichen Haupt- und Grundrichtnngen, einer einzelnen Entwickelungsstufe, des 
Werdens aller nnd einer Wcrthbestimmung des Seienden. Die Wissenschaft 
ist demnach bemüht, das wirkliche Staatsleben in seinem änßeren Wesen 
nnd seiner inneren Begründung, in seiner Gestalt nnd deren Heranbildung 
nnd seinem Werth oder Unwerth zn erkennen. Die Theorie hat sich der 
Praxis zugewandt, empfängt von ihr den Stoff nnd bildet nicht blos dessen 
Wesen nnd Entwickelnng ab, sondern gewährt anch zu eiuer weiteren Vollen
dung eine maßgebende Beurtheilung. 

Den ihren Gesetzen nach verschiedenen Bcthätignugen des i n n e r e n 
Staatslebens, der politischen nnd rechtlichen, entsprechen als Wissenschaften 
die i n n e r e Politik und das i n n e r e Staatsrecht. Die Poli t ik, bei den 
Griechen eine das Ganze der Staatswissenschast umfassende Bezeichnung, 
bezeichnet heute die Lehre von den Entwickelnugsgesctzen des Volkslebens im 
Staate (Röscher), während das Staatsrecht die inneren staatlichen Verhält
nisse in rechtlicher Beziehung erfaßt. Die Politik ist aber eine i n n e r e oder 
ä u ß e r e , je nachdem die Entwickcluugsgesctze des inneren oder änßeren 
Staatslebens dargestellt werden. Erstere werden vorzugsweise die staat
liche», letztere die iutcruatioualeu, uatürlich mit Ausschluß des Rechts, 
Mches dem Völkerrecht vorbehalten bleibt, znbcnannt werden können. Die 
Methode der Politik kann zwar keine andere als eine historisch-philosophische 
sein, wenn der Inhal t nicht ein Inbegriff nnfrnchtbarer Abstractioncn sein 
soK, Mer Hänptzweck ist ihr weder die Darstcllnng der Eutwickclung des 
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historischen noch des philosophischen Aufbaues, sondern nur der Nachweis 
der dem Staatszweck gemäßen Gesetze. 

Das Politische und Rechtliche sind iudcß keineswegs priucipielle G e-
gensätze, sondern haben vielmehr beide ihre geme insame Norm im 
Ethischen, Sittlichen und eine gemeinsame Beziehung auf dm Staatszweck, 
stud demnach nur. verschiedene Modificationen des Ethischen in Bezng ans 
den Staat. Wenn diejenigen Praktiker, welche nach ihrem persönlichen 
Dafürhalten das Zweckgcmäße i n . staatlichen Dingen, zn erstreben sich an
gelegen sein lassen, ihr Thnn nicht dem s i t t l i c h e n Staatszweck gemäß 
bestimmen, so mögen sie nicht politisch, d. h. dem Staatszweck gemäß, 
zu handeln vermeinen, denn der sittliche Staatszweck ist der allein wahre 
und die Richtnng der Staatöwirksamkeit ans das Sittliche die allein poli
tisch berechtigte. Politik ist nicht willkürliche Selbstbestimmnng außerhalb 
jedes Gesetzes, sondern Unterordnuug uuter das staatliche Sitteugesetz. Der 
Staatszweck uimmt das sittliche Moment in sich ans nnd erhält erst da
durch eiue höhere, der Wichtigkeit des Staates eutsprechcnde Weihe. Die 
Politik ist iu früheren Jahrhunderten in Verbindung mit theologischen 
Dingen nnd von Theologen behandelt worden (vgl. die zahlreichen ti-actu-
w8 äs poMW) und anch iu neuerer Zeit ist versucht worden, die gesamm-
ten Staatswissenschaften oder einzelne anf theologischer Grundlage anfzu-
richten (Bonald., de Maistre, Ballanche, Adam.Mül ler , May v. Rned, 
Kranß, Stahl , Taparell i , Bischof). Lassen anch diese Bestrebungen viel
fach eine klare Scheidung vou Glaubeu uud Wisseu, Ueberirdischem und 
Irdischem vermissen, arten sie anch oft in Mysticisnms nnd Schwärmerei 
aus und haben daher solche Bestrebungen, wie solches noch kürzlich iusbe-
soudere gegeu Stahl von dem Theologen Thilo (die theologisirende Rechts-
nnd Staatslehre) ausgeführt worden ist, dem christliche» Glauben eher ge
schadet als genützt, so war doch die dadnrch ausgesprochene Anerkennung 
der Notwendigkeit der Begründung staatlicher Erkenntnißsätzc ans höhere 
Wahrheiten berechtigter nnd der Erhebung des staatlichen Lebens nnd seiner 
Wissenschaften entsprechender als die ' destructiven Theorien, welche den 
Staat zn einem gemeinen Machwerk menschlicher Willkür erniedrigten, so 
daß mit solcher anch über ihn verfügt werden konnte nnd selbst als dieje
nigen, welche ihn nach der Theorie der Natnrlehre constrnirt nnd reformirt 
wissen wollten. Es war nnscrer Zeit vorbehalten, das sittliche Moment 
im Staatsbegriff maßvoller, aber deshalb nachhaltiger zu betonen, die 
Staatswissenschaften, ohne Verkennnng ihrer Sonderberechtigung, auf sitt-
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licher Grundlage zn erheben und in eiuer besonderen Lehre: der Staats
sittenlehre , den Staatswissenschaften und dem Staatsleben das Grundgesetz 
zn weisen. Anch die Wissenschaft der Politik richtet sich ans ethischer Grund
lage nicht blos selbst recht auf, sondern richtet anch in ihrer Anwendung 
die Lebensverhältnisse zurecht, welche die mit Recht s. g. n iede re P o M , 
ein Gewebe von Sophistereien nnd Ränken, von 5er Gesetzlichkeit ab znr 

. Willkür hindrängt. Aehnlich sagt Vlnntschli (allgem. Staatsr.) : „Insbe
sondere ist die Anffafsnng der Politik als einer besonderen Klngheitslehre 
unedel. I n der Sprache des gemeinen Lebens werden wol etwa die Aus
drücke politisch nnh klng in nahe verwandtem Sinn gebraucht und Politik 
mit Klugheit, selbst mit zweidentiger Schlanheit verwechselt. I n diesem 
Sprachgebrauch aber ist nur das Zerrbild, unr die Entartung des wahren 
Begriffs der Politik sichtbar uud wird der sittliche Gehalt dieser völlig 
verkannt. Die großartigste und fruchtbarste Politik war von jeher weniger 
eine kluge als eine weife uud von moralischer Kraft erfüllte." Nur im 
Vorübergehen mag der leichtfertigen Anschauung gedacht werden, welche, 
ohne je in den Macchiavellismus sich vertieft zn haben, Theorie uud Praxis 
der Politik auf ilm begründet erachtet und damit als verwerflich abzuweisen 
sich für berechtigt hall. Nicht nur besteht über die Bedeutung des in der 
Regel unr dem Titel nach bekannten Buchs Macchiavell's vom Fürsten man
cher Zweifel, ob damit eine Anleitung zum Staatsregiment oder nnr die 
Parodie eines solchen hat skizzirt werden sollen, indem der Verf. in allen 
seinen andern Schriften unzweifelhaft der Sittlichkeit huldigt (Vgl. v. Mobl 
G . n. L. d. Staatsw. I I I . ; die Macchiavelli-Literatur'». sondern es sollte selbst 
denjenigen, welche diese Zweifel in nngünstigster Weise für Macchiavell lösen, 
unbillig düuteu, wegen e iner Schrift Theorie und Praxis der Politik ver-
unglimpfen nnd insbesondere ersterer einen höheren Standpunkt absprechen 
zu wollen. Die Theorie der Politik ist vielmehr eine ganz nothwendige 
Lehre znr Erkenntniß der Entwickelung des Volkslebens im Staate. Die 
Lehre der Politik ist demnach nicht zu verstehen als ein Inbegriff von Uni
versalmitteln , in staatlichen Dingen möglichst vortheilhaft sich selbst zu dienen, 
sondern ihr Zweck ist nur ein sittlicher, demnach Gemeinwohl nnd sittlich, 
demnach gemeinnützig dürfe« auch nur ihre Mittel sein. 

Auch, das Staatsrecht, wie das Recht überbaupt, ist in enger Beziehung 
zur Ethik, semer Vorschule. Os ist um so vollcudetcr uud wahrer, als es 
W edlerer Sittlichkeit sich kundgiebt uud iu sittlicher Ueberzeugung wurzelt. 
Das Staatsrecht ist demnach uicht der starre Formalismus, der feststeht 
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und aus Urkunden seinen nnwandelbaren Text schöpft, die geschriebenen 
Charten haben stets nnr als Erzengnisse ib/rer Zeit gelten können und 
anderen Entwicklungen durch gänzliche oder theilweise Aenderungen Rech
nung tragen müsse« (wie viel Charten sind seit der Restauration in Frank
reich publicirt und wie viele Abänderungen haben fast alle erfahren!), sondern 
es schreitet fort und fort zu höherer^, sittlicher Vollendung. Diese findet 
aber nicht nur in den Verfassungs f o r m e n , sondern insbesondere im Ver-
fassungs- und Verwaltungsleben ihren Ausdruck. Denn wohl bedingen 
diese Lebenserscheinnngen jene Formen, nimmer erzeugt aber die bloße Form 
gesnndes Leben. Lebensvolle Verfassungen bildeten sich stets aus einer be
reits entwickelten Verwaltung heraus, nicht aber bildet sich die Verwaltung 
erst dnrch die Verfassung, wie Ersteres einer der berühmtesten Staatsrechts
lehrer nnserer Zeit : Gneist, mit Rücksicht auf Eugland historisch nachge
wiesen hat. Das neue Gesetz zaubert nicht Plötzlich eiuen neuen Zustand 
hervor, deuu durch das Gesetz kann dieser nur zum äußeren, formellen 
Abschluß gebracht werden. Das Wirken des Meuscheugeistes ist mächtiger 
als der todte Buchstabe, dieser überliefert nur, jener aber erzeugt fort und fort. 

Den Organismus des Staatsrechts zu weisen, hat in neuester Zeit 
das vergleichende, allgemeine Staatsrecht übernommen, eine principielle 
Darstellung der staatsrechtlichen Rechtssätze und Rechtsinstitute. Eine ge
schichtliche Begründung desselben wahrt es ebensowohl vor fruchttosen staat
lichen Träumereien, den s. g. Staatsromanen, als vor nicht schlüssigen staat
lichen Folgesätzen, welche, von der Vortreffiichkeit eines Mittels überzeugt, 
in dessen Anwendung auf einen bestimmten Zustand diesen selbst in feiner 
Eigenthümlichkeit übersehen oder verkennen. Neben diesem a l l g e m e i n e n , 
in allgemeinen Grundzügen hervortretenden und an allgemeine und b«fon> 
dere stattsrechtliche Erscheinungen aus dem Leben verschiedener Staaten 
anknüpfenden Staatsrecht hat denn auch die wissenschaftliche Darstellung 
des b e s o n d e r e n Staatsrechts eines einzelnen Staates ihre wohlberechtigte 
Bedeutung. Denn nur in der grundsätzlich vereinbarten und gegliederten 
Mannichfaltigkeit des Stoffes tritt das Wesen der Gefammtheit nnd der 
Einzelheiten in schärferen Zügen hervor und dringt tiefer in die Erkenntniß 
ein. Wir beklagen daher, daß trotz der seit mehreren Jahren für nnsere 
Provinzen beendeten Codification des ihnen eigeuthümlichen Staatsrechts, 
eine solche geistige Erfassung und Durchdringung 'desselben mit Berücksichti
gung seiner geschichtlichen Entstehungsgründe noch nicht dargeboten ist. Nur 
dann wäre nnseren Provinciellen in weiteren und engeren Kreisen gewäbrt, 
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im Geiste und mit vollem Verstäudniß unseres Staatsrechts zu wirken. 
Es würde ein Rechts- und,nicht bloß ein Privilegieubewußtseiu sich geltend 
machen und das Recht der Vergangenheit im Lichte der Rechtsentwickeluug 
der, Gegenwart erscheinen. Vor Allem würde dann aber auch das Ver
waltungsrecht, als das was es ist und wie es nicht blos heißt, als ein 
Recht in allen seineu Zweigen erkannt werden. Das Drängen nach Tren
nung der übrigen Zweige der Verwaltung von der Civi l- nnd Criminal-
rechtspstege ist oft nur aus der falschen Ansicht einer Gesetzlosigkeit, einer 
regellosen Willkür jener, einer Ueberordnnng des Verwaltnngsmanncs über 
das Verwaltungsrecht entstanden. Es findet aber in einem geordneten Rechts-
ganzeu, dem Staat, nicht blos iu der Rechtspflege, sondern überhaupt in 
alleu Zweigen der Verwaltnug teme Stellung-der Persönlichkeit anders 
als nnter das Recht statt. Dem widersprechende Anschauungen verkennen 
demnach das Wesen der staatlichen Ordnung, verletzen dieselbe uud sind 
daher destructiv. „D ie Verwaltuug hat deu gesammten Inhal t der Ver-
fassnng in a l l e n e i nze lnen vorkommeuden Fallen zur Geltnng zn bringe« 
uud mnß daher vollständig verfassuugsgemäß sein" sv. Mohl, Encyclop. d. 
Staatsw.) Die Macht der Verwaltung reicht daher nicht weiter als das 
sie bestimmende Gesetz uud dieses ist zur allgemeinen Erkenntniß der Art 
und Grenzen der Machtbefngniß, gleich jedem anderen Gesetz, veröffentlicht. 
Mangelhafte Grenzbestnnmuugeu führen der Gesetzlosigkeit, der Willkür 
eutgegen, denn vor dieser zu schützen ist die Aufgabe eiues guten Gesetzes. 
Mangelhafte Anweudnug des gnten Gesetzes kauu aber nnr die Untüchtigkeit 
der ausführeuden Orgaue darlege», weuu uicht deren Straffälligkeit be
gründen. Die Treunuug der übrige» Zweige der Verwaltung von der 
Civi l- nnd Criminalrechtspstege bernht demuach uicht darauf, daß jeue 
außerhalb des Gesetzes stehen, sondern ans anderen Gründen, deren Dar-
. lMug wir einer besonderen Darstellung vorbehalten müsseu. Die Wich-
tzWjt her Frage würde bloße Audeutuugeu kaum rechtfertigen, noch die 
Frage selbst ins Klare setzen können, ein weiteres uud tieferes Eingehen 
aber uns der zunächst gestellten Anfgabe entziehen. 
^.. M s . der inneren Polit ik, der Lehre von den Entwickelnngsgefetzen 
W Vo lks lebens. im Staate, schied aber zu besonderer Betrachtung die 
V o l t s w i r t h s c h a f t s l e h r c oder politische Oekonomie, die Lehre vou deu 
Entwickelungsgesetzen der Volkswirchschast, des wirthschaftlichen Volkslebens 
(Rvsch<r). Wirthschaftlich und rechtlich sind im wesentlichen die Gestaltungen 
des Einzel- und Gesammtlebens im Staate und indem sie sich nnmittelbar 

e 
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auf ein und dasselbe Individuum, bald den Einzelnen, bald den Staat 
beziehen, berühre» sie sich vielfach. Aber sie hängen nicht blos änßerlich 
mit einander zusammen, sie haben anch innere Beziehungen. Diese wissen
schaftlich zu veranfchanlichen, hat erst die neneste Zeit übernommen (Dank-
wardt „Nationalökonomie und Jurisprudenz"). Treffend sagt einer der 
hervorragendsten Lehrer der politischen Oekonomie: „Wie jeder wirtschaft
liche Act, bewußt oder unbewußt, Rcchtsformen voraussetzt, so hat auch 
die überwiegende Mehrzahl der Rechtsgesetze und Urtheile einen wirtschaft
lichen Inhalt. I n zahllosen Fällen giebt nns die Rechtswissenschaft nur 
das äußerliche Wie; erst die Natioualökonomie fügt das tiefere Warum 
hinzu (Röscher)". Auch der bekaunte Rechtsphilosoph Ahrens anerkennt die 
Nothwendigkeit einer „innigen Beziehung zwischen dem Recht uud der allge
meinen materiellen Güterlehre". Dieser Verbindung gemäß kann daher 
das Studium blos der Rechtswissenschaft, ohne Eindringen in die wirth-
fchaftlichen Gesetze, der Erkenntniß des Rechts nicht genügen. Andererseits 
ist die Erkenntniß des Staates ohne Verständniß des Rechts uumöglich, 
denn Recht und Staat nnd Staat nnd Recht sind untrennbar verbuuden. 
Demnach erscheint der Versuch, mit Hülfe der Naturwissenschaften das staat
liche Leben in seinen Grnndrichtnngen zu erkennen und zn entwickeln, als 
ein verunglücktes, wie denn unbestreitbar die Gesetze des Staates nnd der 
Natur verschiede» siud, wobei die Notwendigkeit der Naturwissenschaften 
für die materiellen Grundlagen des Staatslebens nicht in Abrede genommen 
werden soll. Es ist daher vollständig verfehlt, wenn das zur Ausbildung 
für den Verwaltungsdienst bestimmte f. g. Cameralstudium das allgemeiue 
Staatsrecht, also auch die Theorie des Venvaltungsrechts ausschließt, während 
es Naturwissenschaften, wie Physik und Chemie herbeizieht. Noch unbe
greiflicher ist es aber, weuu Cameraliften, bei der ihnen obliegenden Ver
pflichtung, sich in einen Theil der Politik: die politische Oekonomie zu ver
tiefe», die Entwickelungsgesetze des wirtschaftlichen Volkslebens (politische 
Oekonomie) ohne die Entwickelungsgesetze des Volkslebens im Staate 
(Politik) erfassen sollen. Der. Theil bleibt ohne das Ganze unverständlich. 
Der Erfolg solcher nnzusammenhängendcr Stndien erweist sich leicht ans 
der Praxis der in solcher Weise Vorgebildeten. Eine Reform des Cameral-
studinms ist demnach insbesondere in Hinsicht auf die immer gesteigerten 
Anforderungen des Verwaltungslebens eine sehr dringliche und nicht länger 
ohne Nachtheil für dieses abzuweisen. Die St . Petersburger Iuristen-
Facultät hat dem Bedürfniß einer Reform durch Eiurichtuug eiuer besonderen 

Baltische Monatsschrift. 2. Jahrg. Bd. IV.. Hft. 2. 11 
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Section für s. g. administrative Wissenschaften Ausdruck.gegeben, unter 
welchen insbesondere auch die rechtlichen Staatswissenschaften mit berück
sichtigt find. Wir haben unsere Ansichten über die nothwendigen Reformen 
des staatswissenschaftlichen Studiums schon 1858 ausgesprochen (vgl. das 
Journal des Minist, d. Volksanfkläruug 1858 Nr. 12 und die Wochen
schrift „das In land" 1859 Nr .22.24. ff.). I n Dentschland ist in neuerer Zeit 
die Frage der staatswisseuschaftlicheu Seminarien (vgl. Fischer, Gerstner 
u. d. Kritiken dieser Abhandlungen) besonders lebhaft erörtert worden, aber 
nimmer kann dnrch ein Seminar das Bedürfniß besonderer staatswissen
schaftlicher Facultäten befriedigt werden. Für die Errichtung solcher Facul-
täten zu wirken, bleibt eine staatswissenschaftlichen Theoretikern uud Prak
tiker« in gleicher Weise obliegende Pflicht. Ohne Reform der Lehre keine 
Reform der Praxis und ohne Berücksichtigung der Bedürfnisse der Praxis 
keine Brauchbarkeit der Lehre. Die Selbstgenügsamkeit der Theorie ist 
nicht minder eine Irr lehre als die der Präzis. 

Es ist aber anch behauptet worden, daß nur zwei Theile des Systems 
der politischen Oekouomie: die Volkswirthschüftspflege uud die Finanzwissen
schaft in den Kreis der Staatswifsenschaften hineingehören, nicht aber die 
Volkswirtschaftslehre, iudem die Lehre vom Gut, Werth, Preise, Capital, 
Theilung uud Zusammenlegung der Arbeit, Verhaltniß der verschiedenen 
Wirthschaftsarten zu einander in gar keiner Beziehung zum Staat ständen 
(R. v. Mohl). Aber es ist wohl kaum zu verkennen, daß. Wirtschaft der 
Einzelnen im Staat mit der Wirthschaft des Staates einen Zusammenhang 
haben.und daß die Grundsätze der Volkswirtschaftslehre uud Staatswirth-
schaftslehre einander ebensowenig entfernt stehen als Volk und Staat uud 
die Wohlfahrt der Einzelnen und der Gesammtheit. Neben doch beispiels
weise die von einem Staate verkündeten wirthschaftlichen Grundsätze z. B . 
über Freiheit oder Gebundenheit des Handels und der Gewerbe einen un
verkennbaren Einfluß auf die Wirthschaft des Volkes uud seiner Bestand-
theile, der Einzelnen. Es ist daher mit Recht die Trennung noch neuer
dings (v. Maugoldt) abgewiesen worden. Nur zwei scheinbare Gründe 
wären dem entgegen. Das wirtschaftliche Leben der Einzelnen bedarf zu 
seiner gedeihlichen Entfaltung einer der Eigenthümlichkeit des Einzellebens 
entsprechenden Entwickeluug, das staatswirthschaftliche Leben beruht auf 

. anderen > dem Staat eigenthümlicheu Voraussetzungen. Indeß handelt es 
sich hier nicht um verschiedene Grundlehren, sondern nur nm verschiedene 
MoWcütionen derselben. Die Grundlehren für wirtschaftliches Einzel-
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und Gesammtleben sind dieselben, ihre Brauchbarkeit für deu Einzelnen 
oder die Gesammtheit bedingt nur eine Rückstchtsnahme auf den Charakter 
der verschiedeueu Individuen. Zu Guusteu der Treummg könnte auch, 
neben der Verschiedenheit der Eigentümlichkeiten des Einzel- und Gesaunut
lebens, die Notwendigkeit selbstständiger Entwickclnng der Einzelwirthschaft 
ueben der Staatswirthschaft angeführt werden. Die Einzelwirthschaft würde 
allerdings der Staatswirthschaft zn viel zumuthen, weuu sie ihre Belebung 
uur vou dieser erwarten sollte, an ihr ist es vielmehr, aus eigeuer Kraft 
sich selbstständig zu erhebeu uud sich als eiu wirksames Glied in der Reihe 
der Volkswirthschaftspfleger darzustellen. Gewiß ist diejenige Staatswirth
schaft glücklich zu preisen, welche nicht dnrch ein Gesetz die Umgestaltung 
der Einzelwirthschaft zu verordnen braucht, weil diese vermöge der Einsicht 
der Einzelnen sich bereits vollzog. Aber weil hier die Einsicht der Ein
zelnen die wirkende Ursache ist, so ist auch nicht dnrch eine sactische Tren
nung der beiden Gebiete, der Staats- nnd Einzelwirthschaft abgeholfen, 
sondern nur durch eine Förderung der für die Eiusicht maßgebenden Bildung. 
Volkswirthschaftliche Durchbildung der Einzelnen ist daher zu fordern. 
Eine Durchbildung, welche sich nie weit genug'erstrecken kann, da es sich 
eben nm die Wirtschaft des Volkes und durch das Volk selbst handelt. 
Wenn daher der Antrag eines Mitgliedes des volkswirthschaftliche« Con-
gresfes (1859), den Unterricht in dieser Lehre anch ans die höheren Volks
schulen auszudehueu, ein zu weit gegriffener schien, so möge man dabei 
uicht übersehen, daß anderweitig, insbesondere in England nicht blos in 
den s. g. irioekkmie msüwüons (Schuleu für erwachseüe Arbeiter beiderlei 
Geschlechts zur industriellen, künstlerischen nnd literarischen Bildung), sondern 
auch in den s. g. Birbeck-Schnlen (Armenschulen für Kinder niederer Volks-
classen) das Beantragte bereits praktisch ist uud iu der That die Literatur 
auch schon volkswirthschaftliche Schulbücher (z. B. Ell is, Elementargrundsätze 
der Voltswirthschaft) aufzuweisen hat. Allgemein anerkannten Anforderungen 
geschah aber kein Genüge, wenn große Grundbesitzer, Industrielle und 
Kaufleute, ja selbst verwaltende Finanzmänner nie irgend welche volkswirth
schaftliche Durchbildung zu erwerben bestrebt waren und von den Zufällen 
uud dem Anfall der Praxis die Theorie für dieselbe erwarteten! Solchen 
Nothständen gegenüber muß freilich der Staat die Einsicht octroyireu. 

Es hat sich aus der Wissenschaft der Politik noch eine andere: die 
Polizeiwissenschaft abgesondert, deren Wesen und Iuhalt wir schon früher 
in unserem Aufsätze „über die Staatswissenschasten in der bürgerlichen Ge

l l * 
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sellschaft" angedeutet haben. Ans ihrer Stellung zn den Gebieten gemein
nütziger Thätigkeit wiesen wir für sie die Notwendigkeit allgemeiner Ver
bindung nach, welche durch das gewiß gemeinverständliche Werl von R. v. 
Moh l s„Polizeiwissenschaft") in literarischer Beziehung hinreichend unterstützt 
wäre, wenn neben den allgemeinen Gesetzen mehr positive polizeiliche Maß
nahmen und Einrichtuugen dargelegt wären. Das Allgemeine ist bekannter 
und nahe liegender als das Besondere. Daß es anders werden müsse, 
wissen oft die Meisten, wie es praktisch in den Einzelbeziehnngen auders 
werden könne, die Wenigsten. Und gicbt es nicht Institute, deren Orga
nisation überall dieselbe bleiben kann, wie z. B . die Säuglings- nnd Kinder-
bewahranstalten, die Armenschulen, die Arbeitsschule», die Arbeitshäuser, 
die gemeinnützigen Baugesellschaften, die Anstalten für Geistesschwache und 
Geisteskranke n. s. w. Die aus geschichtlichem Bestände entwickelten, nicht 
blos hie nnd da durch einzelne Ansührnngen belegten Grnudsätze würden 
gewiß auch andererseits bei Praktischen zu stärkereu Ueberzeuguugsgrüudeu. 
Wir verkennen dabei nicht das Umfassende der Anfgabe, glauben aber, daß 
wie jede Staatswisscnschaft auch diese bestrebt sein müsse, die geschichtliche 
Wahrheit getreu abzubilden nnd deren Grundgesetz zu erforscheu. v. Mohl's 
Verdicust gegenüber dem Dilettantismus der frühereu Literatur bleibt dabei 
bestehen in seiner ernst-wissenschaftlichen Fassung des Ganzen. 

Auch in den äußeren Bcziehuugen der Staaten treten uus Politik und 
Recht entgegen. Die äußere Pol i t ik, welche nach dem Verstandniß der 
großen Menge die eigentliche uud Kcwl.o polilique ist, hat dem Auseheu 
der Politik überhaupt weseutlich geschadet. Denn eine sittliche, ihrem 
höheren Zweck dienstbare Auffassung kann mau derselben nur selten nach
rühmen uud eine wissenschaftliche Darstellung fehlt ihr bis jetzt vollständig. 
Die Staatsräson mnß alle Willkürlichkcit in der äußeren Pol i t ik, selbst 
die auf sie gar uicht zu begründende entschuldigen nnd die von den Prak
tikern selbstgeschaffeuen, den Umständen entnommenen Theorien sind in der 
Regel die allein maßgebenden. Solche Theorien bei Lebzeiten zn verbergen, 
gilt aber uicht selteu als erster Gruudsatz der Staatsweisheit uud erst nach 
dem Tode der Vollbpnger werden sie, zur Erklärung des bis dahin Uner
klärten, der Oeffentlichkeit preisgegeben. Das Stndinm der politischen 
Testamente oder Memoiren großer Politiker erscheint daher Vielen, selbst 
Staatslehrern, noch als die einzige nnd beste Vorschule politischer Weisheit. 
Aber eindringlicher, unbefangener, vielseitiger als diese, sprechen die geschicht
lichen Thatsächen der Vergangenheit, die Begebenheiten der Gegenwart und 
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keine Weisheit vergangener Zeiten verträgt eine unbedingte Anwendung auf 
die stetem Wechsel unterliegenden Zeitumstände. Ueberlassen wir daher die 
Politik des Augenblicks den Zcitpolitikern und erwarten wir eine wissen
schaftliche, den Principien der Wahrheit nnd Sittlichkeit gemäße Erfassung 
von einer, mit Rücksicht aus den hohen, edlen Zweck der Staaten- nnd 
Völkerverbinduugeu zu unternehmenden Dnrchforschuug und geistigen Durch
dringung der geschichtlichen Ueberfüllc politischer Tatbestände. . Eine weit
reichende, aber edle Aufgabe, an welcher sich Viele betheiligcn mögen, damit 
die Weisheit derer nicht Bestand habe, welche die Leitung der höchsten 
Interessen der Menschheit, des Völkerfricdcus und des Völkerglücks von 
niedriger Klugheit abhängig glauben nnd nnr in dieser das Grundgesetz 
internationaler Vcrbindnugen erblicken. Ohne den Schwärmereien der 
Friedcnsfrennde zu verfallen nnd ohne ein Programm zu einem Krenzzng 
gegen Andersgläubige zu veröffentlichen, wird sich anf geschichtlicher Grund
lage eine Lehre erheben können, welche menschliche Vorzüge und Schwächen 
in gleicher Weise berücksichtigend, Staaten nnd Völkern zn einer sicheren 
Führerin würde. 

Besser schon steht es mit dem wissenschaftlichen Standpunkt des äußereu 
Rechts, des V ö l k e r r e c h t s . Aber dieses hat wie vor zwei Iahrhuuderteu, 
bald uach dessen erstem Hervortreten, noch vielfach nm seine Existenz zn 
ringen. Die ans der Geschichte der Gegenwart und Vergangenheit vielfach 
zn erkennenden Verletzungen desselben, die Bernsungen streitender Parteien, 
welche gleichzeitig denselben Satz für nnd wider in Anspruch nehmen, haben 
den Zweiflern stets reichlichst Vorschub geleistet. Aber so wie die Bestim
mungen anderer Rechtsgebiete durch Verletzungen und mißbräuchliche Nutz-
anwendnngcu insbesondere auch durch widersprechende Berufungen streitender 
Parteien anf ein und dasselbe Gesetz uicht in ihrer Existenz selbst bedroht 
werden, so sollte doch Gleiches dem Völkerrecht zn Gute kommen. Jedoch 
werden außerdem das zu Recht richtende Gesetz und das Gericht selbst 
vermißt. Das Gesetz ist indeß in dem internationalen Rcchtspriucip und 
dessen Conscquenzen gewiesen, es bedarf uur uoch besserer geschichtlicher 
Beweisführung und systematischer Verwcndnug. Es hat aber das Völker
recht einen starken nnd unparteiischen Richter, wenn nur Staaten und 
Völker auf das Gericht Gottes iu der Geschichte zu achten geneigt wären, 
welches selbst der Mächtigen nicht schont nnd auch dem Schwachen znm 
Recht verhilft. Die Völterbildnng muß freilich auch hier die Uebcrzeuguug 
von der Notwendigkeit nnd Unerläßlichkeit eines die Völker bindenden 
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Rechtes immer tiefer eindringen lassen, aber man vergleiche nur Gegenwart 
und Vergangenheit und man wird des Fortschrittes genug finden. Man 
tröste sich deshalb nicht verzagt der Zukunft, sondern sei wach in der Gegen
wart, denn das Recht der Völker dringt nur durch sie selbst in die Wirk
lichkeit ein. Selbstvertrauen ohne Selbstüberschätznng, Vorwärtsschreiten 
aus eigener Kraft wird fort nnd fort weiter führen nnd entwickeln. 

Die Zeit ist vorüber, wo auf dem Gebiete der Staatswissenschasten 
leeren Abstractionen wissenschaftlicher Rang eingeräumt wnrde. Ueberall 
ist geschichtliches Sammeln und Forschen in staatlichen Dingen sichtbar. 
S t a a t s - nnd S taa tengesch i ch te und S t a t i s t i k richten die Staats
wissenschaften der Wirklichkeit entgegen, sie stellen gleiche geschichtlich-wahre 
Umgestaltung in Aussicht, wie die Rechtswissenschaft dnrch die Rechtsgeschichte 
bereits erfahren hat. Lebensvoller gestaltet treten aber die Staatswissen
schaften mit um so größerem Recht in das Staatsleben selbst eiu. Es kann 
sie nicht mehr abweisen, denn sie haben es selbst erfaßt nnd durchdrungen. 
Die Wissenschaft wi l l das Grundgesetz der Präzis aus dieser selbst erkennen. 
Die Praktiker mögen aus der Fülle ihres täglichen Reichthums der Theorie 
die Grundlagen bieten, auf welche gestützt diese wieder der Praxis sich 
dienstbar erweist. Fallen muffen die Schranken zwischen Theorie und Praxis, 
anerkennend müssen sie sich verbinden zu gemeinsamen! Wirken und Schaffen. 
Der Theoretiker werde zum Praktiker, der Praktiker zum Theoretiker und 
belebend dringt die Lehre in die Wirklichkeit nnd das Gesetz wird ergründet 
inmitten von Thaten. So mag auch die- Staatswissenschaft eintreten in 
unser politisches Leben und leere Abstractionen gleich fern halten wie ge
dankenlose Thaten, dann wird dasselbe in bewußter Weise sich weiter ent
wickeln zn dem anch ihm gesetzten hohen Zwecke. 

Aber nicht blos das in weiteren Kreisen sich vollziehende staatliche 
Leben nimmt unsere Aufmerksamkeit in Anspruch, wir müssen auch deu iu 
engeren Kreisen vor sich gehenden Entwickelungen, welche jeues vielfach be
dingen, uus betrachtend znwenden. Staats- nnd Privatgesellschaft berühreu 
sich vielfach. Jene von dieser aus umstürzeu zu wollen, war das Streben 
des gewaltsam andringenden Socialismus. Deutscher Besouueuheit und 
tieferer Einsicht war es vorbehalten, den anrüchigen Socialismns in eine 
maßgebende nnd dem Staat förderliche Socialpolitik oder Gese l l scha f t s 
wissenschaft zu wandeln, v. M o h l entwarf in Umrissen Gruudzüge 
der TheMe und Rieht gewann dem wirklichen Leben Bilder ab , deren 
lebhaftes Eolorit zahllose Bewunderer anzog. Es war keine neue Erfindung. 
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Man erkannte nur was längst vorlag. I n das Gesammtbewußtsein trat 
die Wechselwirkung von Land nnd Leute», die Wesenheit und Wirkungen 
der Famil ie, die Bestände der bürgerlichen Gesellschaft. War das nun 
einem weiten Kreise genng zum Denken und Nachdenken über tägliche und 
doch wenig beachtete Lebcnserscheiunngen, so strebte der forschende Geist 
nach Grundwahrheiten nnd maßgebenden ^Gesetzen der Gesellschaft und 
erkannte, daß auch diese uicht dem Zufall ihre Entstehung verdankten, 
v. Trcitschke (d. Gesellschaftsw. 1859) versuchte zunächst, was v. Moh l 
angedeutet, weiter uud anders auszuführen, nachdem zuvor Schützenberger 
(168 lais äs I'oräi-6 social 1849 und 1650) das Gesetz der gesellschaftlichen 
Ordnung entwickelt hatte. Die Socialpolitik wird nicht mehr als die Ver
derben«, sondern als die Retterin begrüßt und man eilt, das längst Ver
säumte nachzuholen. Ans der großen Welt flüchtet mau in die kleine nnd 
erkennt ihren zu lauge verkannten Einflnß auf jeue. Wieder aber hebt 
ein Streit über die Hingehörigkeit der nenen Wissenschaft au uud ob ihr 
Eintritt in die Reihe der Staatswissenschaften zu gewähren sei. Wer wollte 
anch hier verkennen, daß die Gesellschaft im Staate zum Staate gehöre 
und auch sie sich gegenseitig bedingen, wie Wohlfahrt der Einzelnen uud 
der Gesammtheit und somit beide znr Erreichung des Staatszwecks untrenn
bar verbunden sind nnd bleiben. Am treffendsten skizzirt v. Moh l (G . u. L. 
d. Staatsw. I.) das Weseu der Gesellschaftswissenschaft. 

„Man ist zn der Erkenntniß gekommen, daß das gemeinschaftliche 
Leben der Menschen keineswegs im Staate allein besteht, sondern daß 
zwischen der Sphäre der einzelnen Persönlichkeit und der organischen Ein
heit des Volkslebens eine Anzahl von Lebenskreisen in der Mi t te liegt, 
welche ebenfalls gemeinschaftliche Gegenstände znm Zwecke haben, nicht aus 
dem Staate und durch ihn entsteheu, wenn sie schon in ihm vorhanden, 
von höchster Bedeutung für Wohl und Wehe sind. Diese beiden Kreise 
vou Gedanken nnd Lehren, welche seit mehr als 2000 Jahren als gleich
artig, höchstens als Theil und Ganzes erschienen, haben sich als wesentlich 
verschieden erwiesen nnd müssen auch abgesondert behandelt werden, so daß 
sie künftig als getrennte aber gleichberechtigte Abtheilnngen des menschlichen 
Wissens neben einander bestehen. Eine Erscheinung, welche bei allen euro
päischen Völkerschaften entgegentritt, ist die der verschiedenen S t ä n d e , 
d. h. größerer oder kleinerer Anzahlen von Personen, deren gemeinschaftliche 
Lebensaufgabe die Verfolgung einer der großen menschlichen Beschäftigungen 
ist und welche in Folge dessen in vielen Beziehungen gemeinschaftliche Ber-
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Hältnisse und vor allem gleiche Rechtsverhältnisse haben. Der Staat hat 
sich'freilich nud zwar in sehr bedeutenden Beziehungen dieser Staude be
mächtigt, dieselben anch von seiner Seite und für seine Zwecke geordnet 
nud benutzt, so daß sie, unter seinen Gesetzen nud Entrichtungen eine Stelle 
einnehmen nnd auch die Rechte des Einzellebens hicrdnrch, berührt werden. 
Allein in diesen staatlichen nnd gesetzlichen Bezichuugeu geht das Vcrhaltuiß 
keineswegs auf, souderu es sind auch gauz abgesehcu vou jeneu, uuberührt 
durch sie und nicht entsprossen aus ihnen, vielfache nnd wichtige Erschei
nungen da, uämlich genossenschaftliches Leben, gemeinsame Intercsseu, gleiche 
Gewohnheiten, S i t ten , Gefühle; demgemäß aber auch sehr bemerkbare 
Folgen für Geuosscu und Uugeuosscu. Es ist eiue Znsammenscharung uud, 
gegen dritte, eine Absoudernug auch ganz außerhalb der staatlichen Orga
nisation, wenn schon insofern durch diese verstärkt, als sie den erzeu-
gendeu Instand äußerlich befestigt. Eiue audere ebenfalls sehr allgemeine 
Erscheinung ist die Gemeinde. Das danernde Zusammensein Vieler au 
demselbeu Orte nud das uahe aneinander Gedrängtscin derselbe» erzeugt 
Bedürfnisse uud Iutcresseu, welche einerseits in. vereinzelten uud vorüber
gehenden Zustäudeu gar uicht bestehe» oder jedenfalls uicht befriedigt werdeu 
köunten; die aber andererseits unt der Einheit des Staatsgedaukeus und 

- mit seinem Organismus gar uichts zu thun haben. So die Erleichterung 
des täglichen Verkehrs, die Annehmlichkeit der Benutznug öffeutlicher, Allcu 
zugänglicher Anstalten; die Verschönerung der Umgebnngcu, die gemein
schaftliche Anschaffung von Knustgegenstäuden, Vergnügungen, Bildungs-
mittelu. Die gemeinschaftliche Thätigkcit für alle diese Dinge bildet ciu 
eigenes, aus örtlicher Grundlage, ruheudes gcuosseuschastliches Lebeu. Un
möglich köunen in uuserer Zeit diejeuigeu Gestaltuugeu übersehe» werdeu, 
welche aus dem Verhältuisse zur Arbeit und zum Besitze herrühre«. Also 
die gemeiusameu Zustände uud Interessen, damit aber anch die Genossen
schaften der A r b e i t e r , der U n t e r n e h m e r , der C a p i t a l i s t e n oder 
derer, welchen der große G r u n d b e s i t z znsteht, sodann der P ä c h t e r 
und der k l e i n e » W i r t he. S ind es doch gerade di-c in diesen Lebens
kreisen immer deutlicher, zum Theil zum Eutsetzcu drohend, hervortretenden 
Erscheinungen, welche nus auf die Natnr nnd die Macht gemeinschaftlicher 
Zustände aufmerksam gemacht habe». Der diesen Millionen gemeinsame 
Zustand hat auch bei ihnen und zwar weit über die Grenzen des einzelucu 

Staates hinaus eine Gcmeinschaftlichkeit der Lebensweise, der Lebensan-
schauuugen, der Interessen, der Leideuschaftcn, eine Uebereinstimmung in 
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Sitten und Lastern, ein gleiches Verhalte» gegen andere Lebensweise im 
Volk erzeugt", v. Mohl geht hieranf zur wesentlichen Eigenthnmlichkeit 
dieser Verhältnisse nnd ihren Gesetzen über nnd schließt unt folgendem: 
„Ein Versuch, alle möglichen oder auch nur die in der Erfahrnng wirklich 
erschienenen Verschiedenheiten anfzuzählcu nud zu bestimmen, wäre ebenso 
end- als zwecklos. I n jedem concreten Fall bleibt billigerweise Erkcnntniß 
nnd Beurtheiluug einer richtigen Beobachtnng und scharfsinnigen Auffindung 
der Ursachen und Folgen überlassen". Uns genügt zum Vcrständniß der 
Aufgabe der Gesellschaftswissenschaft und des entsprechenden praktischen 
Lebens schon der Hinweis ans die Stände nnd die Gemeinden. Die Stände 
sind unsere politischen Instimtioncu. Ererbt von der Vergangenheit und 
überliefert der Gegenwart, haben sie sich wohl selten irgendwo, nicht blos 
in rechtlicher, sondern anch in socialer Beziehung, geschiedener erhalten. 
Nicht blos die Gegensätze von Stadt uud Laud, sondern auch die Unter
schiede des Adels und innerhalb des Bürgerstandes: der Großhändler, 
Productenhändler, Krämer, der großen nnd kleinen Acmter beim Handwerk, 
innerhalb des Bauernstandes: der Grundbesitzer, Pächter, Wirthe, Knechte 
und Lostreiber, und endlich der stcmdcslose Literatenstand, ans den mau wohl 
vorzüglich die Bezeichnung des gebildeten Mittelstandes, wenn uicht des 
gebildetsten Standes überhanpt beziehen kaun, — sie alle treten auch bei 
flüchtigster Beobachtung als der gesellschaftlichen Beachtung werthc Kreise 
entgegen. Wie viel Genossenschaftliches kann in allen diesen mannichfaltigen 
Abtheilungen bei tieferem Eindringen in die Eigentümlichkeiten derselben 
erkundet werden. Manche Betrachtungen nnd Pläne sind freilich schon 
diesen Verhältnissen gewidmet worden, aber die tiefere Ergründung dieser 
Zustände fehlt. Und wie nothwendig wäre sie gewesen zur sachgemäßen 
BePrüfung und Berathnng der auf dem Gebiete städtischen und ländlichen 
Znsammenlebens zum Theil gelösten.und zum größereu Theil offeuen Fragen. 
Die Erkenntniß der genossenschaftlichen Eigenthnmlichkeit eines jeden ein
zelnen Kreises muß die Nothwendigkeit und Aufgabe desselben bestimmter 
erbringen, als die blos allgemeine Behauptung der Nothwendigkeit des 
Unterschiedes es je vermag, und wo jetzt Ueberschätzung des eigenen und 
leider gewöhnlich damit verbundene Geringschätzung anderer Kreise das 
gegenseitige Verhältniß aller in ein feindliches wandelt, wird reifere Er
kenntniß das eigene Bestehen von dem Mitbestehen anderer abhängig wissen. 
Es wäre sehr viel gewonnen, wenn ein Tourist unsere Provinzen durch
wandern würde und die empfangenen socialen Eindrücke mittheileu. Hätte 



170 Politische Bildung und die Staatswissenschaften. 

er Riehls scharfe Augen und schöne Darstellungsgabe, so würden seine 
socialen Reisebilder ein allgemeines Bewußtsein von der Notwendigkeit und 
Nützlichkeit provinzieller Socialstatistik wecken. Aus den bloßen Umrissen 
würden Einzelheiten herausgearbeitet und von bloßen Skizzen zu tieferen 
Forschungen übergegangen werden. Hat ein Gelehrter uuserer Provinzen 
die dankenswerthe Arbeit übernommen, ihren Boden geologisch zu erforschen 
und darzustellen und wird seine Arbeit einem wesentlichen Bedürfnisse ab
helfen nnd gewiß Anlaß zu vielen weiteren Forschungen geben, so haben 
die Naturwissenschaftlichen hiermit abermals die Staatswisscnschaftlichen 
überholt, wenn auch diesen die Möglichkeit der Nachfolge geblieben ist. Als 
vereinzelte Schilderuugcu treten die baltischen Skizzen des Dr. Bertram nns 
entgegen und die günstige Aufnahme derselben gilt gewiß nicht blos der 
ansprechenden Darstellung, sondern anch dem heimischen Gegenstande. Auch 
das „ I n l a n d " hat dann uud waun socialpolitische Betrachtnngen, aber mehr 
noch Material zu solchen gebracht"), aber an einem Bilde des mannichfal-
tigen Ganzen fehlt es bis jetzt uud wollte man ein solches von der Stndir-
stnbe aus entwerfen, so würde man gar zu bald sich desseu bewußt werden, 
daß dazu noch das Allermeiste erst gesammelt werden müßte. Möchten 
daher doch unsere Literaten provinzieller werden und.weniger nach Außen, 
mehr nach Innen blicken. Aber der Kosmopolitismus ist interessanter als 
der Provinzialismus und allgemeines Wissen bequemer als besonderes zu 
erwerben. Und doch ist die wahre Erkenntniß gegebener Znstände allein 
von der Vertiefuug iu die Einzelheiten desselben möglich. Unsere gelehrten 
Vereine vor allen haben die provinzielle Aufgabe in das Auge zu fassen, 
Wanderungen in die weite Ferne anzustellen, ist weniger ihre Sache. Wo 
es noch so sehr viel im Hause zu thuu giebt, da mache man sich nicht außer
halb desselben zu viel zu schaffen., Möge das seltene Beispiel eines Bunge, 

-des unermüdlichsten aller Provinziellen anregend wirken. Zudem weniger 
Kritiker, mehr Arbeiter und es ist uns geholfen! 

Es ist ein gar zu uatürliches Verlangen, in eine Welt bestimmter 
Begriffe zunächst durch die allgemeinsten Einzug zn halteu, aus daß minde-

. ftens aus bloßem Ahnen in ein Wissen des Allgemeinsten hinübergeleitet 
werde. Diese Aufgabe soll uuu, wohl in Bezng aus die Staatswisseuschaften 
, M allgemeine Staatslehre" erfüllen, aber zur Zeit giebt es keine abge

schlossene Darstellung derselben, sondern nnr Anfänge. Das vergleichsweise 

*) z. B. die köstliche Charakteristik der Kur-, ?iv- und Estländer im Jahrgang 1843 Nr. I. 
>Nl«A ^MHHtHM >>>»,'!,' . D. Red. 
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Abgeschlossenste giebt auch hier R. v. Mohl in seiner „Encyklopädie der 
Staatswissenschaften", wenngleich sich darüber streiten ließe, ob die einzelnen 
behandelten Fragen auch alle in eine allgemeine Staatslehre hineingehören. 
Uns scheinen die Hauptfragen zu sein: Weseu, Entstehung, Veränderung, 
Untergang, Ordnung des Staates. I n Bezug auf die Orduung wird man 
eine potttische und rechtliche zu unterscheiden haben, vor Allem werden hier 
auch die Begriffe, Verfassung und Verwaltung uud die drei Bestaudtheile 
des staatlichen Begriffs: Staatsregiernng, Staatsangehörigkeit nnd Staats
gebiet zur Erörterung kommen müssen. Unverkennbar ist nach drei Seiten 
die Grenze scharf zu ziehen, nach der Staatsphilosophie, nach der Politik 
und dem allgemeinen Staatsrecht hin. Anfänge zu einer umfassenderen 
Darstellung der Staatslehre als eines selbstständigen, wissenschaftlichen 
Ganzen boten Röster (System der Staatslehre I. 1857) und Bischof (allge
meine Staatslehre 1860), deren BePrüfung wir uns vorbehalten. 

Diese Andeutungen mögen zur Einführung in die einzelnen Staats
wissenschaften genügen. Weitere Besprechungen staatswissenschaftlicher Lite
ratur nach den einzelnen Sondergebicten werden Gelegenheit zu tieferem 
Eindringen bieten. 

Man vindicirt unseren Tagen vielfach den Anfang einer neuen Zeit, 
sowohl in Bezug auf innere als äußere staatliche Zustände. Unverkennbar 
ist das staatliche Leben in einer nenen Entwickeln««, begriffen und ist ein 
Verharren in der Gegenwart oder gar ein Zurückschreiten in die Vergangen
heit, wie die feudalistisch-hierarchische Reaction solches erstrebt, eine ver
gebliche Anstrengung. Das Vorwärts ist mächtiger als das Rückwärts. 
Lehnswesen und Hierarchie sind überwundene mittelalterliche Traditionen. 
I m Inneren weichen die Stände in ihrer Sonderberechtigung immer mehr 
dem allgemein berechtigten Staatsbürgerthnm, die Unterschiede werden immer 
mehr ausgeglichen, die Gewerbebeschränkung vertreibt Gewerbefreiheit, die 
festen Ordnungen mittelalterlicher Zeit, die feudalistischen des Adels und 
die Gilden der Bürger gehen ihrer Auflösung entgegen. Aber der alten 
Ordnung muß eiue neue folgen, denn ohne eine solche kann die bürgerliche 
Gesellschaft nicht bestehen. Dieser großen und schwierige Aufgabe der 
Feststellung einer zeitgemäßen Ordnung strebt unsere Zeit nach, ob zu früh 
und ob in rechter Weise, wird die Zukunft entscheiden. Gegensätze ver
langen einen Uebergang, für plötzliche, totale Umwandeluugeu ist keine Zeit 
reif. M i t Abstractionen ist hier anch nichts geholfen, sie können nimmer 
positive Institutionen ersetzen. Daher ist auch unsere Zeit vor Überstürzungen 
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zu warnen. Ohne wissenschaftliche Erkenntniß wird die Praxis den ihr 
gestellten großen Ausgaben nicht Genüge leisten können, praktische Routine 
kann allenfalls Bestehendes in formellem Gange erhalten, bei Reformen 
wird aber ihre Inhaltslosigkeit stets offenbar und Worte, wenn sie sich 
auch zur rechten Zeit einstellen, können hier nimmer Gedanken ersetzen. I n 
dem äußeren Staatsleben sind aber drei Principien, das des politischen 
Gleichgewichts, der Legitimität und Nationalität sich gefolgt. I s t des 
ersteren wirtliche Darstellung wesentlich eine veränderliche, so hal die Rcchts-
wahrheit des zweiten durch die Naturwahrhcit des dritteu nimmer über
wunden werden können, nur mit gerechter Würdigung beider ist die Lösung 
der Zeiträthsel möglich. Es ist eine das Wesen der Legitimität, als der 
Rechtmäßigkeit ganz verkennende Anschauung, wenn man dieselbe überhaupt 
für ablösbar durch irgend eiu anderes Princip hält. Es giebt kein höheres 
Princip auch in den äußeren Beziehuugcu der Staaten als das Princip 
des Rechts und dieses für entbehrlich halten, heißt die Rechtsordnung für 
entbehrlich halten. Zur Lösuug der großen, unserer Zeit gestellten Aufgaben 
reift aber die Menschheit nicht in einer kurzen Spanne Zeit. Theorie und 
Praxis müssen sich erst gegenseitig berichtigen nnd versöhnen. Dazu bedarf 
es ernster, staatswiffenschaftlicher Durchbildung und durch sie allem ver
bürgter politischer Bi ldung, deun ohne jene ist diese undenkbar. Mögen 
alle Gebildeten, Einsichtsvollen und für die politische Entwicklung nnserer 
Provinzen Wirkenden dessen stets eingedenk bleiben und überall hin dafür 
wirken, daß, das Versäumte nachznholen, als Pflicht erkannt werde, eingc-
dcut des Motto unseres einst wirkungsvollen „Ostsecprovinzialblattes": 
„Licht ist Leben! Licht ist Glück und für Staaten Macht!" 

A. B u l m e r i n c q . 
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Russische Zustünde der Gegenwart. 
(Otetschestwmmja Sapiski, Iu l i 18«^) Tages Khvoülk. 

! V i e russische Tcigespresse giebt in den Chroniken ihrer monatlich erschei
nenden größeren Journale eine regelmäßige Rechenschaft über die Vorfälle 
im Innern des Reichs und ermöglicht es ihren Lesern auf diese Weise, dem 
Gang der Ereignisse nachzugehen. Wenn diese Chroniken auch zum guten 
Theil Details enthalten, die wenigstens dem größeren Publikum unver
ständlich oder uuinteressant sein müsse», so entschädigen sie nns doch von 
Zeit zu Zeit durch übersichtliche Darstellungen der Fortschritte oder Hemm
nisse, die die großen Reformen ans dem socialen und politischen Gebiet mit 
sich bringen; sie find unter allen Umständen interessante Symptome der 
cnlturgeschichtlicheu, Umwälzung > bie sich iu dem russischen Volke vollzieht. 

Es pulstrt grade in diesen monatlichen Revuen das wanu« slawische 
M e t , das jeden Fortschritt enthusiastisch begrüßt, jedes Hemmuiß als uu-

allen Affekten einen gleich lebhaften 
Ausdruck zu gebeu weiß. Fast alle die größeren Journale sind der Sache 
des politischen und socialen Fortschritts rückhaltslos ergeben und mit aner-
t'enuenswerthem Eifer predigen sie immer wieder gegen den engherzigen 
Egoismus, der sich hier als Büreaukratismus, dort als aristokratischer, 
militärischer oder Pintokratischer Dünkel der Sache der politischen Kräft i
gung des Vaterlandes entgegenstellt; die wahrhafte Theilnahme an öffent
lichen Interessen, die patriotische Mitbethätigung des Angestrebten ist es, 
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deren Maugel sie beklagen, die sie in jedem gegebenen Falle dankbar 
anerkennen, zn der sie immer wieder ermahnen. Es ist allerdings dabei 
nicht außer Augen zu setzen, daß der jugendliche Liberalismus dieser Blätter 
oft das Unmögliche verlangt nnd wenig S inn für historische Notwendig
keit und Berechtigung des zn Recht Bestehenden hat. Das kann aber bei 
einer neuerwachten politisch-literarischen Bewegung nicht anders sein und ist 
eine culturhistorische Notwendigkeit, die nicht zum ersten Male auftaucht. 

Die Otetschestw. Sapiski bringen in der Tageschrouik ihres Iuliheftcs 
eineu Ueberblick über die gegenwärtige Lage der drei Staude, die ihr vor
züglich die „Stützen des Thrones" zu sein scheinen. Diesen Betrachtnngen über 
das M i l i t ä r , die Geistlichkeit nnd deu Adel Rußlcmds ist eiue Kritik der 
russischen Tagesliteratur angehängt, die von allgemeinerem Interesse ist 
uud glauben wir dem deutschen Publikum schon darum eine wortgetreue 
Uebcrtragung des erwähnten Artikels bieten zn dürfen, weil wir in den 
Spalten der diesjährigen Tagespresse derartigen übersichtlichen Darstellun
gen wenigstens bis jetzt noch nicht begegnet sind. 

Betrachten wir znvörderst das rnssische Heer; selbstverständlich werden 
die qualitativen und quantitativen Verhältnisse seiner Zusammensetzung, der 
Bildnugsznstand seiner Soldaten und Offiziere/ deren sittliche und politi
sche Hingebung an die Sache des Vaterlandes, die Bedingungen sein, an 
die Ordnung uud Gesetzlichkeit nach Innen nnd achtuuggebieteude Stellung 
nach Außen geknüpft sind. Was zuvörderst die Art und Weise der For-
mirung unserer Armee anbetrifft, so ist dieselbe nach ebenso viel verschiede
neu Systemen geregelt, wie unser ganzer vielgestaltiger Staatsorganismus; 
in einigen Theilen des Reichs wird das Mi l i tär angeworben, in anderen 
ausgehoben, in wieder anderen vertheilt fast die ganze militärische Be
satzung sich in Friedenszeiten nuter die übrigen Stände, während zu Kriegs
zeiten jeder Manu zu den Waffen greift. Eine Untersuchung über die 
größereu oder geriugere« Vorzüge jedes dieser verschiedeneu Systeme ist hier 
uicht am O r t ; wir brauchen nns auch nicht auf eiue Untersuchung darüber 
einzulasseu, ob mau Recht gehabt hat, besonders in früherer Zeit eine straffe 
Haltuug, hohen Wuchs und parademäßigen Marsch für die wichtigsten mi
litärischen Tugenden zu halten, wir begnügen uns damit, auf das Resultat 
d n Währung in den letzten Jahren hinzuweisen uud diese hat es unzwei- ^ 
heutig gelehrt, daß die Physische Stärke allein n icht zum Siege führt, 
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daß Intelligenz und wahrhaft kriegerischer Nationalgeist einzig im Stande 
sind, Reiche und Fürsten zu bezwingen. 

Die russische Armee besteht nach einer nngefahren Zählung gegenwärtig 
aus ungefähr 1,335,469 Menschen, macht mithin (Greise, Weiber und 
Kinder miteingerechnet) den neunuudfüufzigsten Theil der Gesammtbevölke-
rung des enropäischen Rußlands aus. Nach dem letzten Bericht des me-
dicinisch-militärischen Departements erkrankt im Laufe des Jahres durch
schnittlich die halbe Armee; die Sterblichkeit hat indessen im Vergleich zn 
den trüben Resultate» früherer Jahre in letzter Zeit in erfreulicher Weise 
abgenommen. Während des Krieges kamen im Jahre 1855 auf je tausend 
Mann 6 6 ^ Sterbefälle, im Jahre 1856 (nach Abschluß des Friedens) je 
6 9 , im Jahre 1857 je 2 5 , im Jahre 1858 je 1 7 , im Jahre 1859 je 
19'>2 Sterbefälle. Es ergiebt sich ans diesem Rechenschaftsbericht der un-
gehenre Einfluß m o r a l i s c h e r Eindrücke auf die Gesundhcitsverhältnisse 
der Armee. Der Rekrut, der iu den Militärdienst t r i t t , muß mit seiner 
ganzen Vergangenheit brechen und in eine Sphäre treten, deren Gewohn
heiten, Ansprüche nnd Anschauungen den ihm anerzogenen fast schnurstracks 
entgegenlaufen. Dem Schooße seiner Familie nnd dem gewohnten Thätig-
keitskreisc entrückt, tr itt er in ein Leben, das mit Uebuugen, Märschen, 
Nachtdiensten, Paraden u. s. w. ausgefüllt ist uud unter dem Gesetz einer 
strengen militärischen Disciplin steht. „Nur allzuleicht", heißt es in dem 
erwähnten medicinisch-militärischcn Rechenschaftsbericht, „kommen Trübsinn 

v nnd Schwermnth über den Rekruten; im Anfang kaum bemerkbar, werden 
sie mit der Zeit immer stärker nnd dominirender. Dieses moralische Leiden 
übt allmählich einen bedeutsamen Einfluß auf die Funktionen des leidenden 
Organismus aus." 

Eine zweite Ursache für die Sterblichkeit in der Armee ist die Klei
dung. „ I m Sommer ist der graue Ueberrock, der allmählich an die Stelle 

.der Uniform getreten ist, ebenso schädlich wie der Mantel, besonders in 
den südlichm Gouvernements. Die Unzweckmaßigkeit einer Kleidung, die 
im Winter nicht warm genug, im Sommer zu schwer ist, gehört zu den 
Hauptursachen der in der Armee weit verbreiteten Brustübel." I n der 
Zahl der übrigen Ursachen der häusigen Krankheitserscheinungen in der 
Armee führt der „Rechenschaftsbericht" besonders folgende auf: 1) Unge
sunde Nahrung, wie sie besonders in den Feldkesseln bereitet uud durch 
häufig vorkommende Unterschleife herbeigeführt w i r d ; unserer Ansicht nach 
ist das geeigneteste Mittel zur Bekämpfung des, letzteren Uebels in der we-
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nigstens theilweise bereits gültigen Bestimmung zu suchen, daß die Cassen-
verwalter (Artelschtschiki) und Köche von den Soldaten selbst gewählt wer
den. 2) Die soldatische Lebensart d. h. der Aufenthalt in engen Räumen, 
das Lager- nud Kasernenleben. 3) Der Nachtdienst, insbesondere in den 
Arrestantenzimmern, der nach Ansicht des Berichterstatters wahrhaft mörde
risch ans die physischen Kräfte des Soldaten einwirkt. 4) Die militärische 
Ammnnition. Das Gewicht, das der russische Soldat zu schleppen hat, 
beträgt durchschnittlich 1 ' ^ P n d ; die Riemen, an denen der Ranzen be
festigt ist, wirken schädlich ans die Brnst, insonderheit ans die Respiration 
ein. I m vorigen Jahre fielen im Selenginskischen Regiment, bei g u t e r , 
uicht übertrieben heißer Witterung, gelegentlich einer Inspection v i e r z i g 
M a n n in der Fronte nieder und mnßte der Commandirende die Revue 
unterbrechen, ob sie gleich erst e ine Stunde laug gedauert hatte. Zu all 
diesen Krankheitsursachen kommt noch die Ehelosigkeit hiuzu und das Heer 
vou Lastern und Krankheiten, das diese im Gefolge hat; auf den letzteren 
Uebelstand möchten wir insbesondere die Aufmerksamkeit der Nationalöko
nomen richten. 

Gehen wir von dem physischen nunmehr auf deu moralischen und in-
tellectuellen Zustand uuserer Armee über. Wie aus dem Tagesbefehl vom 
20. März c. ersichtlich, kommen anf je hundert G a r d e s o l d a t e n in der 
Artillerie 84 des Lesens nud Schreibens Kundige, in der Infanterie 68, 
in der Cavalerie 58. I m finnischen Scharfschützen-Corps nnd der Garde-
Flottequipage konnten alle Soldaten schreiben nnd lesen. Wie die Mosk. Zei
tung uns mittheilt, beschäftigen sich die Garde-Sappeure besonders eifrig mit 
ihrer Nildung. Das ganze Regiment ist in Classen getheilt, vou denen jede 
einzelne ein eigenes Programm hat und in denen außer der Beschäftigung mit 
de» besonderen Berussfächern bis znm Studium der höheren Arithmetik, Geome
tr ie, Geschichte und Geographie vorgeschritten wird. I n den Mußestunden 
w i rd , den angegebenen Mittheilnngen nach, fleißig Lectüre.getrieben; in 
den Grenadier- nnd Scharfschützen-Bataillonen soll die Zahl der Schrift-
kundigen sich durchschnittlich ans 75°/<> belaufen. Weniger günstig sind aller 
Wahrscheinlichkeit nach die Bildungszustände in der eigentlichen Armee, ob
gleich nach den Mittheilungen der Offiziere anch in dieser wesentliche Fort
schritte gemacht worden sind; nnter allen Umständen läßt sich auch nach 
disfer Seite hin von der Zukunft etwas erwarten nnd wird die Förderung 
dieser Angelegenheit wesentlich von dem Einstnß 5er gebildeteren Offiziere 
a b h M M sein. I s t doch der Einfluß dieser nnd ganz besonders der Com-
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pagnie- und Escadrons-Commandcnre ein unberechenbar großer! Für den 
Bildungsgrad nnserer Offiziere besitzen wir leider noch keinen völlig ent-
sprecheudeu Maßstab; es läßt sich aber ohne allen Optimismus behaupten, 
daß die Zahl der jüngeren gebildeteren Offiziere, Dauk der uach Bildung 
zielenden Strömnug uuserer Zeit uud den getroffcueu Reformen in den 
Militär - Lehranstalten, gegenwärtig eine ungleich größere ist als vor zehn 
Jahren. Allerdings ist die Z M der Gebildeten, je uach den verschiedenen 
Waffengattungen, eine sehr ungleich vertheiltc. Das günstigste Resultat 
möchte sich nuter den Offizieren des Generalstabs, der Artillerie uud der 
Garde herausstellen; in der Armee sind die Gebildeten durchschnittlich noch 
in der Minorität. Den besten Maßstab wird man darall gewinucn, was 
in den cinzelneu Regimentern für' die Ausbildung der Soldaten geschieht. 
Beispielsweise führen wir in Grnndlage des angezogenen Tagesbefehls für 
das Garde-Corps an, daß die meiste Bildnng nntcr den reitenden Pionie
ren gefunden wurde, iu der Zahl derer auf 178 schriftt'uudige Soldaten 
nur 6 des Lesens und Schreibens unknudigc käme»; am schlimmsten sah es 
in der Cavalerie, besonders unter dm Dragonern, Kosacken uud Leibtüras-
steren Sr . Vtajestät aus. 

Es gab eine Zeit, in der die Offiziere der Garde-Cavalerie sich für 
die gebildetsten Leute von der Welt hielten; allerdings waren die B i l -
duugsbegriffe j eue r Zeit vou deu unsrigen gruudverschiedeu; .damals galten 
Modegeschwätz in französischer Sprache, Gewaudthcit im Tanzen und guter 
Geschmack iu Toilette und Equipage für die Essenzen, der wahren Bildung, 
die notwendigsten Requisite für eine „Carrwre". Jene Herren standen im 
Ruf zu allem brauchbar zu fem und sie hielten sich selbst für die Staatsmänner 
der. Zukunft, die alleiuige Hoffuuug der Mouarchic; gab es doch keinen 
militärischen oder bürgerlichen Ehreuposteu, der jeueu Leuten ihrer Ansicht 
uach uicht zugänglich gewesen wäre. Zug für Zug glichen diefe Güustliuge 
des Glücks deu juugeu Edclleutcu aus der Zeit Ludwig's XIV. Aber auch 
heut zu Tage sind die Gardc-Cavaleristeu dieses Schlages weit davon ent
fernt, ihre großen Znkunftshoffnungen aufgegebeu zu haben; hat dock) die 
Garde-Iuukerschule ihrer Zeit ein noch für Jahre ausreichendes Quantum 
jener ,,̂ 6rm6886 ä'oreo" geliefert, die allerdings mit den Iahreu älter ge
worden ist uud schon manchen angegrauten Schnurrbart in ihren Reihen 
zahlt, im Wesentlichen aber ewig jnnge Herzen erzogeu hat, die einer glän
zenden Civil-Carriöre keineswegs abgeneigt sind. 

Wir sind indessen von uuserm Gegenstände abgewichen; wiederholen 
Baltische Monatsschrift. 2. Jahrg. Bd. IV., Hft. 2. 12 
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wir es in Kürze noch emmal, daß wie groß auch uusere Hoffnungen auf 
die junge Generation der Offiziere, insbesondere der des Gcneralstabs — 
sein mögen, es mit einer sittlichen Wiedergeburt der russischen Armee doch 
uoch in weitem Felde steht. Wir verkennen es keineswegs, daß an Refor
men auf dem Felde der Militärverwaltung viel geschehen ist, wir sind aber 
auch nicht blind für das, was uoch geschehen mnß nnd müssen immer wie
der daran erinnern, daß dnrch Projecte, nene Reglements nnd Vcrordnuu-
gen weder Menschen noch Ideen umgeschaffen werden können. 

Wenden wir uns nnnmehr der Geistlichkeit zu, die nächst dem Heer 
die wichtigste Stütze des Thrones wie des Vaterlandes ist; zuvörderst wer
den wir in Bezng auf sie zu bemerkeu haben, daß in ihrem Schooße noch 
keine Reformen vorgenommen worden sind. Leblose Abgeschlossenheit, kasten
mäßige Organisation, Seminarerziehung, gänzliche Entfremdung vom wirk
lichen Leben nnd seinen Anforderungen, der Fluch einer büreaukratischen 
Verwaltung, Willkür der örtlicheu Autoritäten nnd gänzlicher Mangel einer 
lebendigen Predigt und durch sie bewirkter f r e i e r Überzeugungen sind 
die unheilvollen Factoren, die dem Zengniß nnsercr besten geistlichen Zeit
schriften nach die Entwicklung, iusbesondere der ländlichen Geistlichkeit 
niederhalten. Zn diesen Nebeln kommen noch die klägliche ökonomische 
Stellung nnd die durch diese bediugte moralische Deprivation der Dorf
priester. Verschiedene Thatsachen weisen sogar ziemlich unzweideutig darauf 
h i n , daß auch unsere höhereu geistlichen Würdenträger, ja sogar die Klöster 
Roth leiden; ist es dock) nicht allznlange her, daß die Regieruug es für 
uöthig befaud, den erzbischösticheu Hänseru und den Klöstern eine jährliche 
Summe von 307,850 R. S . als Abfindung für die denselben früher zu
gewiesen gewesenen bänerlichen Leistungen anzuweisen. Die betreffende 
Summe wird aus ciuer auf alle Kronbauern ausgedehnten Steuer bestrit
ten, in gleicher Weise wie der zu gleichem Zweck in den westlichen Gou
vernements der römisch-katholischen Kirche zugewiesene jährliche Betrag von 
36,950 R. S . 

Zieht man den religiösen S inn des russischen Volkes und dessen Opfer
bereitschaft gegenüber der nationalen Kirche in Betracht, so ist die nngünstige 
ökonomische Lage eines Theils unserer Geistlichkeit eigentlich unerklärlich; wie 
beträchtlich sind nicht die Summen, die der griechisch-orthodoxen Geistlichkeit 
allein aus den einzelnen Familien zustießen, von denen jede die Geistlichkeit für 
Taufen, Communion, letzte Oelung, Tranungen, Seelenmessen, Fürbitten, Um
züge u. f. w. jährlich in Anspruch nimmt und demgemäß honorirt. Zn diesen 
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Einnahme» kommt der reiche Erlös für den Verkauf geweihter Kerzen und 
Heiligenbilder, der Ertrag von Processionen, ausgestellten Opserschaleu 
u. s. w. Mi t den Verhältnissen vertraute Personen versichern, jene Sum
men flössen in die Cassen der Conststorien und übrigen Kirchcubehördeu, 
die eiu unumschränktes Verfügung/recht über jene Capitalien hätten und 
dieselben zu einer nnverhaltuißmäßigen Erweiterung des geistlichen Perso
nals verwendeten. Außer den eigentlichen Geistlichen und ihren Familien 
giebt es nämlich noch eine Unzahl von Küstern, Kirchensängern und Die
nern, Glockenläntern n. s. w., die gleichfalls große Familien haben und 
leben wollen. Diese Leute mit ihrer zahlreichen Sivp- nnd Verwandtschaft, 
die jedermänniglich durch ihre Trnnlsncht, Grobheit uud Unbildung bekannt 
sind, leben selbstverständlich von der Arbeit Anderer und gereichen den Ein-
gepfarrten ihrer'Sprengel, die sie ernähren müssen, znr Last. Wir bringen 
gelegentlich dieser Bevölkerungsschicht die gesetzliche Bestimmung in Erin
nerung, der gemäß diejenigen Kinder der Kirchenbeamten, die nicht den 
Seminar-Cnrsus beendet haben , in das Militär gesteckt werden sollen, müssen 
aber gleichzeitig bemerken, daß wir bis jetzt noch nicht einer dnrch die Er
füllung jenes Gesetzes bewirkten Verminderung jener Tagediebe gewahr ge
worden sind. 

Unleugbar ist trotz all der gerügteu Mißstände und des Mangels au 
eingreifenden Reformen doch auch unter der Geistlichkeit in letzter Zeit eine 
erhöhte Strebsamkeit bemerkbar geworden, die sich besonders durch das 
Wachsen der theologischen nnd geistlichen Literatur bemerkbar gemacht hat. 
Aber der uusclige Geist des Seminarweseus ist immer noch mächtig; erzählte 
nns doch neulich eiu älterer Seminarist aus einer der geistlichen Provin-
zialanstalten in der Moskauer Zeitung, daß' es ihm und seinen sämmtlichen 
erwachsenen Kameraden untersagt worden sei, für Zeitungen zu arbeiten 
oder öffentliche Bibliotheken zn benutzen; vielleicht nirgend ist ein wah
rer Wissensdurst aber so verbreitet, wie in den Seminarien, die uns schon 
manches ausgezeichnete Talent, manchen tüchtige« Mann geliefert haben, 
trotz der Schwierigkeiten, die diese zu überwinden hatten, nm iu eine frische 
Gcistesluft sich den Weg zn bahnen! Die Geistesdressnr nach altbeliebter 
Methode hat es zu vcrautworteu, daß so Maucher schon, der sich zu selbst-
ständigcm Denken mühsam durchgearbeitet, deu Faden verlor, der ihn aus 
dem Labyrinth verworrener Begriffe herauszuführen vermocht hätte! Kräf
tigeren Natnren gelingt es zuweilen, den Kampf mit den Qualm des 
Zweifels glücklich zu bestehen nnd mit gekräftigtem Sinn in das praktische 

12* 
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Leben überzugehen. Niemanden wird es aber so nah gelegt, in das Laby
rinth des Zweifels und der Negation zu gerathen als dem Seminaristen, 
den der erste auftauchende Zweifel uothwendig zn der eingehenderen Prüfnng 
einer Weltanschauung zwingt, die ihm allzubald ei ue künstlich uud absicht
lich construirte zu fem scheinen mnß. Möchte« das doch jene Herren be
denken , die der Sache der Seminarerziehung so eifrig das Wort reden nnd 
dabei den Umstand völlig außer Augen zu verlieren scheinen, daß der geist
liche Stand vorwiegend nnd bernfsmäßig dazu bestimmt ist, die sittliche 
Wiedergeburt unseres gesammten Volkslebens zu vollziehe«, die wir so lange 
und so heiß ersehnen. 

Schließlich sind wir unfern Lesern noch eiue Mittheilung über die Ent
deckung und Kanonisiruug eines nenen Heiligen und Wunderthäters, des 
hochwürdigsten Tichon Sadonski schnldig. Der Allerheiligste Synod hat 
durch Befehl unter Anderem festgestellt, daß er zn der Ueberzeugung ge
kommen, der Leichnam des Bischofs Tichou sei uuverweslich uud wunder-
thätig und sei der hochselige Bischof Tichon darum unter die Heiligen zu 
versetzen, seine» Gebeinen die Reliquien zukommende Ehre zn erzeigen nnd 
sein Leichnam in der Bogorodezt'ischen Kathedrale beizusetzen. 

Der dritte S taud, dem wir unsere Anfmerkfamkeit zuzuwenden haben, 
ist der Adel. Dieser S tand, der vorzugsweise mit dem Prädicat eines 
„hochgeborenen" belegt zu werden pflegt, befindet sich gegenwärtig in einer 
öt'onomijch nnd moralisch gleich schwierigen Lage. Das Allerhöchste Mani
fest vom 19. Februar hat der Opferfreudigkeit nnserer Edellente lobende 
Erwähnnug gethau und große Hoffnung auf dieselben für die Znkuuft aus
gesprochen. Ganz Rußland harrt mit Ungeduld auf die Resultate der Thä-
tigkeit unserer neugewählteu Friedensrichter uud ist gespannt, ob den ans-
gesprochenen Hoffunugeu durch eine entsprechende Handlungsweise unseres 
Adels Rechnung getragen werden wird. 

Es gehört in der That viel Entsagung, viel Vaterlandsliebe und 
Selbstverleugnung dazu, damit der Adel mit Hintansetzung aller ihm ent
gangener Vortheile, ihm anerzogener Standesvornrtheile die Pflichten er
füllen könne, die ihm durch jenes neuerlich erlassene Gesetz auferlegt sind. 
Wir zweifeln daran, daß sich viele hochgestellte Personeu finden werden, 
die mit gleicher Energie nnd Selbstverleugnung wie Herr Pirogow au das 
Werk gehen. Es bedarf aber nicht einiger zwanzig oder dreißig, sondern 

Möglich ist es j a , daß sich in unserem 
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Vaterlande einige tausend oder zehntausend patriotischer Männer finden; — 
damit das aber möglich sein könne, muß ein wahrer Gemeingeist, ein le
bendiges, dnrch Gemeinsinn gefördertes öffentliches Interesse in unserer Ge
sellschaft zur Herrschaft kommen und alle kleinlichen Sonderinteressen wenig
stens zeitweise zum Schweigen bringen. Grade in den Augenblicken 
politischer Nothftände pflegt ein erhöhter Patriotismus in den Völkern zu 
erwachen und alle Mitbürger, ohne Unterschied des Standes, Alters, Ge
schlechts oder Glaubens nnter die Fahnen begeisterter Mitbethätigung zu 
rufen; große Zcitverhältnisse sind es gewesen, die die großen nationalen 
Bannerträger ans den Schauplatz gerufen haben. Wäre Min in ein Jahr
zehnt) früher oder später geboren worden als es geschehen, so wäre er viel
leicht sein Lebelang Fleischer geblieben und hätte er unter denselben Ver
hältnissen sein Leben beschlossen wie Tausende unserer jetzt lebenden Kauf
und Gewerbsleute. Hätte Garibaldi nicht Tansende von italienischen 
Herzen gefunden, die wie das seine für die Sache der nationalen Einheit 
zu sterbe» bereit waren, so wäre er nicht der Garibaldi nnserer Tage ge
worden , sondern in den Angen der großen Menge ein Abenteurer geblieben. 

Es fragt sich aber, hat f ü r u n s die entscheidende Stunde geschlagen, 
wird auch in n n s e r e r Mitte ein patriotischer Gemeingeist emporflammen? 
Welche sind u n s e r eInteresseu,u nsereHoffnunFen nnd Befürchtungen? Ein 
Herr Karpow hat in der „Tageschronik" (dc»Lpo»6nnll» ^ ' ro l iueb .5326) eine 
nnseres Bedenkens treffende Antwort darauf gegeben, was unter den „ I n 
teressen des Adels" zn verstehen sei. „Betrachtet man — heißt es a. a. O . — 
alles das, was über diesen Gegenstand geschrieben und gesprochen worden ist, 
so scheint der Gnmdgedanke aller dieser Projecte, Mömoires u. s. w. der 
zu sein: Der Adel ist der höchste Stand im Staate uud die Rechte und 
Vorzüge, die er factisch genießt, stehen einer Vermehrung und Erweiternng 
solcher Rechte keineswegs im Wege. I n allen, gelegentlich der Versamm
lungen und Wahlen in letzterer Zeit erschienenen Vorschlägen ist immer 
wieder von den Bedürfnissen des Adels die Rede, werden seine Interessen 
immer wieder in den Vordergrund gestellt. Welche sind 6enn diese viel-
ventilirten, vielbcrathenen Interessen? Haben sie eine allgemeine Bedeu
tung für alle Stände oder stehen sie isolirt und ezclusiv da? Mau lege 
diese Frage uur einem derjenigen vor, die ihre Stimmen so lant für adelige 
Interessen erhoben haben, man verlange eine präcise, nicht in allgemeinen 
Redensarten verschwommene Antwort, und der Gefragte wird uns die Ant
wort sicher schuldig bleibeu. Uuter dem Ausdruck „adelige Interessen" 
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werden thatsächlich nur Wünsche für die bevorrechtete Stellung eines Stan
des verstanden. Außerhalb jenn erclusiven Nechte und Privilegien, die in 
der Zeit anarchischer Zerwürfnisse errungen worden sind und für die heut 
zu Tage kaum mehr Jemand in Gesellschaft gebildeter Lente seine Stimme 
erheben dürfte (?), giebt und kann es keine svecisisch-adeligen Interessen 
geben! I m Interesse des Adels liegt es eben, unbelastetes Grundeigen-
thnm zu besitzen, für seine Söhne höhere Bildungsanstalten zur Disposition 
zu habeu uud sich besonderer Vorzüge im Staatsdienst zu erfreuen. I s t 
in allem dem aber Recht uud Gerechtigkeit? Ne iu , diese Prärogative 
treunen den e inen Stand nur vou deu übrigen Ständen, hindern die 
Entwickeln««, und hemmen jede Bewegung." 

So vollkommen wir mit den oben ausgesprochenen, übrigens nicht 
zum ersten M a l dem Druck übergebenen Ansichten übereinstimmen, so 
können wir Herrn Karpow's Meinung: „ I n der Gesellschaft gebildeter Leute 
möchte kaum Jemand seiue Stimme zu Guusten adeliger Privilegien er
heben",— nicht theileu. Sind die Stimmen zu Guustcu des Adels, die 
Herr Karvow bekämpft, etwa inmittcu des Bauer- oder Bürgcrstandes er
hoben worden? Nein, aus dem Schooße des Standes sind sie lant ge
worden, der vorzugsweise der „gebildete" genannt wird. Man hat uus 
versichert, daß es eiuer jener g e b i l d e t e n Leute gewesen ist, der nenlich 
offen erklärt hat, das Institnt der Friedensrichter sei nichts als eine Last 
für den Adel, denn dieser werde zu Gunsten der Friedensrichter nächstens 
neue Steuerbeiträge aufbriugen müssen. Das ist der Standpnnkt, von dem 
aus jeue Leute ein Insti tut beurtheilen, ans welches die Regierung, ans 
welches wir Alle nnsere Hoffuuug gesetzt habeu! Ansichten ähnlichen Schla
ges hört man von mehr denn e ine r Seite ausspreche« uud vou größerem 
Einstnß als das gedruckte ist iu vielen Fallen das geschriebene Wort. 

Wir sind fest davon überzeugt, daß es in der Zahl unserer Landedel-
leute eine Menge von tüchtigen Persönlichkeiten giebt, die über persön
liche Interessen erhaben sind, uud wären selbst in der Lage, mehrere hun
dert uns bekannte Männer zu bezeichnen, die die Stelluug eines Frie
densrichters trefflich auszufülleu im Staude wäreu; leider soll das iu 
auderen Gouvernements nicht der Fall sein: der Odessaer Bote theilt mit, 
daß er in seinem Gouvernement nur sehr wenige Männer mit einem rich
tigen Verständniß für die Wichtigkeit ihrer Stellung gefuuden habe uud daß 
die destguirteu Candidaten keineswegs zu großeu Hoffnungen berechtigten. 

Aber auch nach anderen Richtungen hin bedarf es in Rußland einer 
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Regeneration wie der bestehende» gesetzlichen Bestimmungen, so der Be
griffe, Gewohnheiten uud Neigungen. Welche Bedeutung können z . B . in 
unserer Zeit noch die ausschließlich vom Adel vollzogeneu Wahleu haben? 
Worin unterscheiden sich die Interessen des besitzlichen Adels noch von denen 
der übrigen Landeingesessenen. Die Samarasche Gouveruemcntszeitung 
bringt uns bereits eine Corresvondenz über die auf der letzten dortigen 
Adelsversammlnng in Wendung gebrachte Frage über etwa uothweudige 
Veräuderuugeu iu den Bestimmungen über das ausschließlich dem Adel zu
stehende Wahlrecht und in den Verordnungen über den Dienst der Wahlbe-
autten. „D ie Adelsvcrsammlnng, heißt es a. a. O . , ist zn der Überzeu
gung gekommen, daß eine theilwcise Veränderung der bestehenden Gesetze 
über Adelswahlen u. s. w. ungenügend wäre und es einer Revision der
selben in allen ihren Theilcn bedürfe. Die Adclsversammlnng hat in Folge 
dessen ans eine Revision der erwähnten Verordnung angetragen nud nm 
eine Berücksichtigung ihrer eigenen Wahrnehmungen gebeten. Eine derar
tige Revision jenes bereits im Jahre 1831 erlassenen Gesetzes ist schon 
längst nothwendig, dnrch die in jüngster Zeit eingetretenen Veränderungen 
in den bäuerlichen Verhältnissen uud die bevorstehende Reorganisation 
der Instiz- und Polizeiverwaltuug aber geradezu unabweisbar geworden. 
Weil der Laudadel immerfort die Gelegenheit dazn hat, den praktischen 
Werth der bestehenden Bestimmungen in Betracht zu ziehen, wird es vor
wiegend seiue Sache seiu, auf diejenigen Punkte des Gesetzes hinzuweisen, 
die einer Emendation oder gänzlichen Umformung bedürfen; seine durch 
beständige, eigene Erfahrung und praktische Sachkenntniß ins Leben gerufe
nen Anträge und Fingerzeige werden bei einer etwanigen Revision der be
stehenden Einrichtungen von ganz besonderem Nutzen sein. Das Ministerium 
des Innern hat darum keiueu Anstand genommen, dem Samaraschen Adel 
zn einer kritischen Durchsicht der Gesetzcsbestimmungeu über Adelswahlen 
nnd Wahldieust seine Zustimmung zu ertheilen und eine Berückstchtiguug 
der desfallsig getroffeueu Veränderungsvorschläge in Aussicht gestellt." 

Wie verlautet, sind die Adelscorporationen verschiedener Gouverne
ments im Begriff, dem in Samara gegebenen Beispiel zu folgen; es fragt 
sich nur , in welchem Sinn der Adel die bevorstehenden Veränderungen 
auffassen w i r d . . . . Gehen wir darum zu dem Factor unseres nationalen 
Lebens über, dem es allein möglich ist, alle die übrigen von uus in Be
tracht gezogenen Factoren nnd Kräfte einheitlich zu verschmelzen. 

Das heimathliche Wor t , der nationale Sang , die vaterländische Lite-
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ratur, das sind die Kräfte, die die Bestimmung haben nns Alle zn eini
gen- die Literatur ist die Sonne, die nns mit den Strahlen des Wissens 
erleuchten, mit den Strablen der Wahrheit erwärmen soll. Aber ach! ihre 
Mackt ist bent zu Tage sehr ohnmächtig und aus Laugeweile thut sie selbst 
das Meiste, dazu, die eigene Macht zu nutergrabeu; sie ist eiue Sonne, die 
weder wärmt noch kalt macht, deren Anblick einzig darnach beschaffen ist, 
uns unwohl werdeu zu lasseu. 

Es ist über die ueuc russische Literatur so viel geschrieben und gesprochen 
worden, daß nns fast die Lnst vergeht, ihrer wiederum Erwähuuug zu 
thuN. Wir werden darnm die Zeit nicht mit Untersuchungen darüber ver
lieren, warum diese Sonne aufgehört hat zu leuchten, — für uns wird es 
von höherem Interesse sein, zn erfahren, warum sie aufgehört hat zu war
men. I n früherer Zeit ist sie noch verfinsterter nnd von schwarzen Wolken 
dicht verhüllt gewesen: brach dnrch diese ihr belebender Strahl aber durch, so 
wirkte er wahrhast wnnderthätig, machte er die Herzen stärker schlage«, wirkte 
er hier Haß und dort Liebe. I n späterer Zeit — etwa vor zwei oder drei 
Jahren, hat man nach diesen Strahlen förmlich gefischt nnd Jagd nach 
ibnen gemacht. Jetzt ist das anders geworden; unsere Literatnr hat sich 
selbst zu' Fall gebracht. Die Literaten selbst wenden sich mit Verachtnng 
von ihr ab, „Westnik" und „Sowrememuk" *>, die beiden beständigen Anti
poden, sind in Beziehung ans sie gleicher Meinung. 

J a , die Literaten selbst verachten die Literatnr; die Publicisten selbst 
haben es offen angesprochen, daß sie anßer ihren eigenen Blättern keine 
mehr lesen, daß sie es nicht für der Mühe werth halten, Notiz von ewigen 
Widerlcgnugen nnd Rechtfertigungen zu uchmen, deren Widerstnnigkcit 
ihnen bereits im voraus sattsam bekannt sei. Wie ist diese traurige Er
scheinung zu erklären, wie ist eine solche vorzeitige Hinfälligkeit über die 
Literatur unserer verjüngten Gesellschaft gekommen? Es hat sich in ihr 
eben wiederholt nnd in höhcrem Grade weiterentwickelt, was schon die 
Wurzel aller Uebel in unserem socialen Leben war, der Hang zum 
Cliquenwesen und einer allgemeinen Zerspaltung nnd Entzweiung, die es 
erklärlich gemacht hat, daß nunmehr jede Partei ihre eigenen Ansichten, 
Tränme, Götzen, Rechte und Privilegien hat nnd nach den übrigen nichts 
fragt. Und diese Rechte nud Privilegien worin bestehen sie? Ist es denn 
etwa nicht ein Privilegium zu nennen, daß man eine fremde Persönlichkeit 

*) I M im verbreitetesten russischen Zeitschriften der Gegenwart. 
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ungeahndet beschimpfen, eine andere Schnrke oder Dummkopf nennen und 
mit Lächerlichkeiten überhäufen darf, einzig weil er einer andern Fraction 
oder Richtung angehört und der Verfasser der mit X oder U gezeichneten 
Artikel ist? I s t das kein ausschließlich Privilegium der russischen Tages
presse? Würde etwas dergleichen in andern Lebensbeziehungen ungestraft 
hingehen? 

Wir brechen nnsere Mittheilung mit diesem Fragezeichen ab, die vor
liegende Besprechung der russischen Tagespresse geht in ein Detai l uud auf 
Verhältnisse über, die dem deutschen Leser unverständlich oder nninteressant 
sein müssen. Der Zweck dieser Uebertragnng sollte nur der sein, die Stimme 
der russischen Presse selbstredend einzuführen uud durch sie dem fcrirerste-
hcudcu Publikum ciueu Einblick ?,u verschaffen in die große sociale Um-
wälzuug, die die russische Nation lange schon als ihr Bedürfuis; gefüllt 
hat nnd die sie gegenwärtig zu vollziehen im Begriff ist. 
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